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A. Das Börsen-Komitee und der 
Börsenverein.

Im Jahre 1924 begann das Revaler Börsen-Komitee seine 
Tätigkeit in folgendem Bestände:

Herr K. Päts, Präses.
„ E. Sporleder, Vize-Präses.
„ R. Holst, Mitglied.
„ M. Jaakson, ..
„ M. Luther, „
„ E. Rosen, „
.. E. Rosenwald, „
„ B. Rostfeld, „
„ W. Schneider, „
„ A. Teetsow, „
„ H. Witte, „

Als Substituten fungierten:
Herr A. Ströhm.

„ R. Uritam.
„ R. Domberg.

Auf der am 23. Juni 1924 abgehaltenen Il-ten Generalver­
sammlung wurden die turnusgemäss ausscheidenden Mitglieder 
des Börsen-Komitees, die Herrn M. Luther, E. Sporleder, A. 
Teetsow wiedergewählt, ebenso zum Substitut Herr A. Ströhm. 
An Stelle des turnusgemäss ausgeschiedenen Mitgliedes, Herrn
J. Sihwer, wurde Herr B. Rostfeld gewählt. An Stelle des 
verstorbenen Sekretärs Herrn B. Sprekelsen wurde zum Sekre­
tär des Börsen-Komitees A. Michelson ernannt.

Im Jahre 1924 zählte der Börsenverein folgende Mitglieder
1. A.E.G., Estnische Elekt­

rische A.-G.
2. Anglo - Estonian Import­

Export Co.
3. Anglo - Estonian Timber

Co.
4. Atlanta, Handelshaus.

5. Atlas, Handelskontor.
6. Baltische Baumwollspin

nerei, A.-G.
7. Baltischer Bergungs­

verein.
8. Beljagin, H. F., A.-G.
9. Brockner, E. & Co.
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10. Bornhold, P. & Co.
11. Caucasian Oil Company.
12. Clayhills,Thomas, & Son.
13. Christiansen, E.
14. Christiansen, N. & Co.
15. Dorpater Bank.
16. Dwigatel, A.-G.
17. Eesti Bank.
18. Eesti-Iva, A.-G.
19. Eesti Leih- & Vorschuss­

Bank, A.-G.
20. Eesti Lloyd.
21. Eesti Volksbank.
22. EKA, Estnische Versiche-

rungs A.-G.
23. ETK. Estnischer Zentral­

verband der Konsum­
vereine.

24. Ephag, Estnische Phar-
maceutische Gesellsch.

25. Estnisch - Französische
Bank.

26. Estnisch-Russische Bank.
27. Estnische Speditionsge­

sellschaft, vorm. Kniep 
und Werner.

28. Estnischer Samenbauver­
band.

29. Estnische Seebank.
30. Estländische Gesellschaft ,

für Grundbesitz.
31. Estländische Handels- u.

Industriebank.
32. Estländische Gesellschaft

gegenseitigen Kredits.
33. Estländische Landwirt-

sch. & Industrie A.-G.
34. Estoking, Vereinigte

Schuh- u. Lederwerke, 
A.-G.

35. Estonaval, Seehandels­
kontor.

36. Estonia, Landwirtschafti.
Zentralgenossenschaft.

37. Fellinsche Elektrische
Gesellschaft.

38. Gahlnbäck, C. F.
39. Gerhard & Hey, A.-G.

40. Günther, E.
41. Grünberg & Co.
42. Grünwaldt, Th. W.
43. Gorbatschew, W. J.
44. Habicht, J. & Co.
45. Handelsbank, Dorpat.
46. Harju Bank.
47. Heilmann, A.
48. Hofer, A.
49. Holst, R. & Co.
50. Ilmarine, A.-G.
51. Jäckel, Arthur, W.
52. Jänes, M. J., Dorpat.
53. Jehnich, A.
54. Jensen,Chr., Revaler Abt.
55. Johannson, E. J., A.-G.

der Papierfabrik.
56. Jürgens,Konstantin & Co.
57. Kangro, F. & Co., Bank­

kontor.
58. Klaff, A.
59. Kluge & Ströhm.
60. Koch, Joachm. Christ11.
61. Koil, A.-G. der Papier­

fabrik.
62. Kopf, Joseph.
63. Kosmos, Estn. Import &

Export A.-G.
64. Krull, Franz, A.-G.
65. Kuhlmann, I. E.
66. Laferme, A.-G.
67. Lassen, Carl.
68. Lell & Co., Dorpat.
69. Lemberg, Karl.
70. Linde, J.
71. Luther, A. M., A.-G.
72. Lutz, Hermann.
73. Makarow, Markei M.
74. Massoprodukt, A.-G.
75. Mayer, Richard, A -G.
76. Narvsche Tuchmanufakt.
77. Nord Bank.
78. Nord - Estnische Genos­

senschaftsbank.
79. Nordische Papier- &. Zell­

stoffwerke.
80. Nordische Versicherungs­

gesellschaft.
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81. Nurminen, John, Estn.
A.-G.

82. Oesterlein, Hermann.
83. Oma, Konsumverein.
84. Orloff, S. S.
85. Osa, Handelsgesellschaft.
86. Pihlakas, J., & Söhne.
87. Pilling & Wolff.
88. Pitka, John, & Söhne.
89. Polaris, Estn. Versiche­

rungsgesellschaft.
90. Puhk & Söhne.
91. Pung & Co.
92. Rappinsche Papierfabrik.

A.-G.
93. Paaschou, Jörgen, & Co.
94. Reichstypographie.
95. Revaler Aktienbank.
96. Revaler Estnische Oeko-

nomische Genossensch.
97. Revaler Immobilienbank.
98 Revaler Kaufm. Diskont­

en. Vorschussbank.
99. Revaler Kreditbank.

100. Revaler Manufaktur- &
Handels A.-G.

101. Revaler Reedereiverband.
102. Revaler Stadtbank.
103. Posen & Co., Revaler

Verein der Brennerei­
besitzer.

104. Rotermannsche Werke.
105. Rumberg, Tuberg & Co.
106. Russisch-Baltische Werft.
107. Saar, Kr., & Co.
108. Scheel & Co.,Bankkontor.
109. Schenker & Co.

Ausgetreten aus dem Börse 
Firmen:

1. Anglo-Baltische Werft.
2. Anglo-Estonian Import­

Export Co.
3. Anglo-Eston. Timber Co.
4. Atlanta, Handelshaus.
5. Christiansen, E.
6. Fellinsche Elektrische

Gesellschaft.
7. Grünwaldt, Th. W.

110. Schmidt, Alexander.
111. Schneider, W., & Co..
112. Seissler, O., &. Co., Fellin.
113. Siegel, C., A.-G.
114. Silva. A.-G.
115. Simsiwart, L., & Co.
116. Staatliche Brennschiefer­

werke.
117. Steffens & Co.
118. Stempel, Th.
119. Stude, Georg.
120. Stude, Oscar.
121. Tammann, Carl, & Co.
122. Taub, A.
123. Tegeler, W.
124. Tilga & Co.
125. Transite, Handelsgesetz

schäft
126. Trankmann, A. J., &. Co.
127. Treublut, F. O.
128. Turgel, A.-G. der Papier­

fabrik.
129. Tofer, Gebrüder, A.-G.
130. Tofer, °einhold, A.-G.
131. United Baltic Corporation.
132. Union, A.-G., der Leder­

fabrik.
133. Unitas, Handels- &. In­

dustriegesellschaft.
134. Wassermann, F. R.
135. Wierländische Bank, We­

senberg.
136. Winnal, Hans.
137. Whishaw, B.
138. Zimdin, W. D.
139. Zintenhofer Manufaktur.

-Verein sind im J. 1924 folgende

8. Heilmann, A.
9. Hofer, A.

10. Jehnich, A.
11. Kangro, F., & Co.
12. Pung, M., & Co.
13. Rappinsche Papierfabrik.

A.-G.
14. Simsiwart, L., & Co.
15. Seissler &. Co., Fellin.
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Aulgenommen in den Börsen-Verein wurden im Geschäfts-
jahr 1924 folgende Firmen:

1. A.E.G., Estn. Elektrische 10. Lell & Co., Dorpat.
2.

A.-G. 11. Reichstypographie.
Brockner, E., &. Co. 12. Revaler Manufaktur- &

3. Eesti-lwa, A.-G. Handels A.-G.
4. „Eka“, Estnische Ver­ 13. Russisch-Baltische Werft.

sicherungsgesellschaft. 14. Steffens & Co.
5. Estnisch - Französische 15. Tammann, Karl. & Co.

Bank. 16. Taub, A.
6. Estn.-Russische Bank. 17. Tofer. Reinhold. A.-G.
7. Estnische Seebank. 18. United Baltic Corporation.
8. Estoking, A.-G. der Ver­

einigt. Schuh- & Leder­
19. „Union“, A.-G. der Le­

derfabrik.
werke. 20. „Unitas“, Handels- & In­

9. „Laferme“, A.-G. der Ta- 
backsfabrik.

dustriegesellschaft.

Als vereidigte Börsenmakler und deren Stellvertreter fun-
gierten im Jahre 1924:

1. Herr B. Spreckelsen — Fondsmakler,
2. „ L. H. Rosenkranz — Warenmakler,
3. „ H. Endelin — Stellvertret. Fondsmakler.

Als Expert und Taxator des Börsen-Komitees fungierte Herr 
L. H. Rosenkranz und als Holzwracker des Börsen-Komitees Herr 
J. Willibalt.

Im J. 1924 fanden zwei Ordentliche Generalversammlungen 
des Börsen-Vereins statt. Auf der am 18. Juni abgehaltenen Er­
sten Ordentlichen Generalversammlung wurde der Kassenbericht 
des Börsen-Komitees für das Jahr 1923 vorgelegt und der Vor­
anschlag für das Jahr 1924 von der Versammlung bestätigt. Zu 
Revidenten des Kassenberichts wurden die Herrn J. Kiwisild, A. 
Tofer und W. Zoege-Manteuffel gewählt. Auf derselben General­
versammlung wurde der Jahresbeitrag der Mitglieder d. Börsen­
Vereins auf 5000 Emk. erhöht und die Zahlung für die Eintritts­
karten der Mitglieder zum Besuch der Börse im früheren Betrage 
von 500 Emk. belassen. Nichtmitglieder zahlten und zahlen auch 
ferner für die Börsenkarte 3000 Emk.

Auf der am 23. Juli 1924 abgehaltenen Zweiten Ordentlichen 
Generalversammlung statteten die Revidenten Bericht ab über 
die von ihnen vollzogene Revision der Kassenbücher und des 
Kassenbestandes des Börsen-Komitees. Die Generalversammlung 
fand die Bücher mit den Belegen und Rechnungen übereinstim­
mend und erteilte dem Börsen-Komitee Decharge für das ver­
flossene Jahr. Sodann wurde vom Sekretär des Börsen-Komi­
tees ein kurzer Bericht über die Tätigkeit des Komitees im letz­
ten Geschäftsjahr verlesen. Gleichzeitig wurden derselben Ver­
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Sammlung folgende Erhöhungen der Dispachentaxen vorgelegt 
und bestätigt:

Bei einer Dispache bis 4 Millionen Emk. werden IV2 % des 
Kontributionskapitals gezahlt. Bei einer Dispache über 4 Millio­
nen Emk. wird für die ersten 4 Mill. Emk. P/2% und *2%  für 
den Rest des Kontributionskapitals gezahlt. Als Minimalsatz 
für jede Dispache gilt eine Zahlung von 10.000 Emk.')

*) Der Handels- und Industrieminister bestätigte die % %-sätze der 
Dispacheurtaxe, setzte aber den Minimalsatz für jede Dispache auf 500G- 
Emk. fest.

Hierauf schritt die Versammlung zur Vornahme der statur­
mässigen Wahlen. Wie bereits erwähnt, wurden die obenge­
nannten drei Mitglieder und der Substitut des Börsen-Komitees 
wiedergewählt und an Stelle des turnusmässig ausgeschiedener: 
Herrn J.Sihwer wurde Herr B. Rostfeld gewählt. In die Arbitrage­
Kommission wurden von d. Generalversammlung folgende Herren 
gewählt: E. Sporleder, H. Witte, E. Rosenwald, W. Schneider, 
A. Koch, M. Jaakson, I. Rumberg, B. Rostfeld, R. Uritam und 
R Tofer. Zu Substituten die Herrn: A. Kakit, A. Kapsi und 
W. Widik.

Alle genannten Herrn hatten ihre Dienste dem Börsen-Ko­
mitee ehrenamtlich zur Verfügung gestellt. Die von der Ar­
bitrage-Kommission von den verlierenden Parteien erhobenen 
Summen wurden der Kasse des Börsen-Komitees voll zugeführt. 
Als Minimalsatz wurde eine Zahlung von 3000 Emk. pro Ar­
bitrage, als Maximalsatz 3% von dem angemeldeten Wert 
erhoben.

Folgende Streitfälle wurden im Geschäftsjahre verhandelt 
und erledigt:

1. A. J. Trankmann & Co. contra A.-G. Gerhard & Hey,
am 20. Febr. 1924.

2. Wneschtorg contra A.-G. Laferme, am 7. März 1924.
3. Carl Volter, Hamburg, contra Grünberg & Co., am

1. Mai 1924.
4. Hans Müller &. Co., Danzig, contra Rehren & Co., am

28. Mai 1924.
5. Knud Salomon contra A.-G. G.F.Beljagin. am 11.,Juli 1924.
6. Gerhard & Hey, A.-G., contra Estn Schiff & Spedit.

A.-G , am 15. Okt. 1924.
7. Anglo-Estonian Import-Export Co. contra Oscar Stude,

am 24. Okt. 1924.
8. Viggo Jeppesen contra A.-G. John Nurminen, am

31. Okt. 1924.
9. Waren-Handels Union, Danzig, contra Rcb. Holst & Co.,.

am 31. Okt. 1924.
10. Estnisch. Schiff & Spedit -A.-G. contra A.-G. Roter- 

mannsche Werke, am 7. Nov. 1924
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11. A.-G. der I Zufuhrbahn contra A.-G. Nordisch. Papier-
Sc. Zellstoffwerke, am 19. Nov. 1924.

12. Dorpater Bank, Revaler Abt. contra J. E. Kuhlmann,
am 21. Nov. 1924.

Die Einsetzung von Administrationen hat das Börsen-Ko­
mitee im Geschäftsjahr 1924 für folgende Firmen zugelassen:

A.-G. „Atlanta“, am 16. Januar 1924.
A.-G. Heilmann & Co., am 8. Oktober 1924
A.-G. Varrak, am 23. Oktober 1924.
August Hanko, am 23. Oktober 1924.
A. Hüppler & Co., am 6. Dezember 1924.

Als Vertreter des Börsen-Komitees fungierten im Laufe 
des Jahres 1924:

1. In der Hauptverwaltung der Direkten Steuern — die
Herrn R. Uritam und A. Kakit (Substitut)

2. Im Hauptkomitee zur Festsetzung der Direkten Steuern
am Finanzministerium — die Herrn R. Rank und
K. Mauritz (Substitut).

3. In der Steuerkommission des I Distrikts — Herr L.Klaas.
4. In der Steuerkommiss, d. IV Distrikts — Herr A. Abram.
5. In der Steuerkommission d.VI Distrikts — Herr R.Tofer.
6. Im Eisenbahntarifkomitee — die Herrn E. Rosenwald

und R. Domberg (Substitut).
7. Im Zolltarifkonseil beim Finanzministerium — Herr

C. J. Lipping.
8. In d. Hauptverwalt. für Seewesen — Herr E. Sporleder.
9. In den Kommissionen für Hafenangelegenheiten — die

Herrn E. Sporleder und E Rosenwald.
10. Im Staatswirtschaftsrat — Herr E. Rosenwald.
11. In der Estn.-Russischen Handelskammer — Herr K.Päts.
12. Im Aufsichtsrat der Hand.- und Industrie-Ausstellungs-

A.-G. „Näitus“ — Herr C. J. Lipping.
13. In der A.-G. Estn. Seemannsheim — Herr E. Sporleder
14. Auf der Konferenz der Industriellen und Kaufleute Ees­

tis und Lettlands — die Herrn R. Holst, W. Schnei­
der und C. J. Lipping.

15. Im Ausrichtungskomitee d. estn.Woche— Herr E.Rosen.
16. Im Ausschuss zur Gründung der Handels -und Industrie­

kammer — die Herrn K. Päts und J. Tannebaum.
17. In der A -G. „Klosterwald“ — Herr K. Päts.
18. Auf der Konferenz der Landwirte Eestis und Lettlands

— Herr R. Uritam.
19. In der vom Aussenministerium einberufenen Kommission

für obligatorische Registrierung von Schiffen — 
Herr E. Sporleder.

20. Auf dem Kongress der Kaufleute Eestis — die Herrn
M. Jaakson und C. J. Lipping
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21. Im Hilfskomitee für die Hinterbliebenen der am 1. De­
zember 1924 Gefallenen —• die Herrn K. Päts und 
E. Sporleder.

Was das letztgenannte Komitee anbelangt, so wurde es auf 
Initiative des Börsen-Komitees ins Leben gerufen. Äusser den 
Vertretern des Börsen-Komitees zählte es zu seinen Mitgliedern 
das Stadthaupt von Reval, Herrn A. Uuesson, den Vice-Präses 
des Fabrikanten-Verbands Herrn A. Wachmann, den Präses des 
Roten Kreuzes Herrn Dr. Lesment, und den Präses des Vereins 
der Hausbesitzer Revals Herrn Dr. Masing. Dank den Be­
mühungen der genannten Herren, sowie der Herren vom Ban­
kenrat, wurden in kurzer Zeit Emk. 7.699.896,21 aufgebracht. 
Davon wurden zu Weihnachten 1924 Emk. 200.000.— unter die 
Hinterbliebenen der am 1. Dezember Gefallenen verteilt. Der 
nach Abzug der Ausgaben im Betrage von Emk. 2.765,29 ver­
bliebene Rest von Emk. 7.497.130,92 wurde dem General Laido- 
ner-Fonds für Invaliden, welcher eine dem Hilfskomitee analoge 
Bestimmung hat, zugewandt. Daselbst bildet er einen Spezial­
fonds unter dem Namen „Kapital des 1. Dezembers“.
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B. Die finanziellen Angelegenheiten des 
Börsen-Komitees.

Die Einnahmen und Ausgaben des Börsen-Komitees balan- 
zierten im Jahre 1924 mit Emk. 3.874.226 und der Voranschlag 
von Emk. 3.616.000 war somit nur unbedeutend überschritten, 
ungeachtet dessen, dass das Konto des Eisbrechers und des 
Kraus auch im letzten Geschäftsjahr ein Defizit, und zwar im 
Betrage von Emk. 334.310, aufwies. Dieser Umstand veran­
lasste das Börsen-Komitee die Entscheidung der bereits früher 
angeregten Frage über die Zweckmässigkeit eines ferneren Be­
triebs der Schwimmittel zu beschleunigen, da der Unterhalt der­
selben alljährlich grosse Zuschüsse erforderte und das Budget 
des Börsen-Komitees zu sehr belastete. Da ausserdem der 
schwimmende Dampfkran den zeitgemässen Anforderungen des 
Revaler Hafens nicht mehr entsprach, und die neuen elektrischen 
Kräne die Arbeit dem Börsenkran vorwegnahmen, wurde be­
schlossen. den Kran zum Ankauf der Seeverwaltung anzubieten, 
welche die Möglichkeit hätte, den Dampfkran in einem der an­
deren Häfen Eestis zu verwenden. Die Seeverwaltung 
lehnte den Erwerb des Kranes mit der Motivierung ab, dass 
keine entsprechenden Kredite ihr zur Verfügung ständen. Ver­
handlungen, welche in demselben Sinne mit Pernau geführt 
wurden, verliefen ebenfalls resultatlos, und das Börsen-Komitee 
sah sich veranlasst, den Dampfkran weiter im Revaler Hafen 
in Arbeit zu belassen, da ein Stillstehen des Kranes eine Wert­
verminderung und seine Bewachung und sein Unterhalt grosse 
Unkosten verursachen würden.

Inzwischen hatte sich herausgestellt, dass der Eisbrecher 
„Assistent“ einer Kapitalremonte bedürfe. Vor allem verlang­
ten die Aufsichtsbehörden eine Erneuerung der Kessel. Kosten­
anschläge, welche unter anderem auch aus dem Auslande ein­
geholt wurden, erwiesen, dass die Instandsetzung des Eis­
brechers dem Börsen-Komitee über Emk. 2.000.000 zu stehen 
kommen würde. Da die Konkurrenz der staatlichen Schwimm­
mittel des Revaler Hafens eine so grosse Ausgabe des Börsen­
Komitees für seinen Eisbrecher auch in Zukunft nicht rechtfer­
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tigte, sah das Börsen-Komitee sich veranlasst, den „Assistent“ 
zum Verkauf zu stellen. Das höchste Angebot wurde dem 
Börsen-Komitee durch die Harju-Bank gemacht und beschloss 
das Börsen-Komitee den Eisbrecher für Emk. 2.155.000 der ge­
nannten Bank zu verkaufen.

Auch das Konto der gepachteten Immobilien wies ein Defi­
zit von Emk. 206.305 auf. Da das Börsen-Komitee nicht mehr 
die Veranstaltung von Bällen in den Räumen des Börsenhauses 
zuliess, gingen die Einnahmen aus dem Vermieten des Saales 
sehr bedeutend zurück. Anderseits waren die Ausgaben gestie­
gen, da das Börsen-Komitee seine Räume für Kongresse, öffent­
liche Vorträge, Wohltätigkeitsveranstaltungen, etc. kostenlos 
oder gegen geringes Entgelt zur Verfügung 'Stellte.

Die von dem Börsen-Komitee von allen durch den Hafen ein- 
und ausgehenden Waren erhobene Pudsteuer von 5 Penni per 
Pud wurde auf 10 Penni per Pud erhöht und eine verschärfte 
Kontrolle der einzutreibenden Pudsteuer eingeführt, wodurch es 
dem Börsen-Komitee gelang sein Defizit zu decken.
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C. Hafen- und Schiffahrtsangelegenheiten.
Iin Zentrum aller die kaufmännischen Kreise interessieren­

den Fragen stand auch im verflossenen Jahr der Revaler Hafen. 
Viel Zeit und Mühe hatte es dem Revaler Börsen-Komitee gekos­
tet, die mit dem Hafen verbundenen Fragen zu klären und einer 
die Kaufmannschaft befriedigenden Lösung näher zu bringen. 
Von der im Hafen geleisteten Arbeit zeugen die grossen Anla­
gen, welche im letzten Geschäftsjahr dort geschaffen wurden. 
So sind zwei neue Speicher errichtet worden, der eine mit einer 
Bodenfläche von 990 qu. m., der andere von 5300 qu. m., ausser­
dem wurden 10 neue elektrische Kräne aufgestellt und der Ge­
treideelevator neu remontiert und in Betrieb gesetzt. Im Minen­
hafen wurde der Kai auf einer Strecke von 110 m. 
fertiggestellt und eine Ladefläche von 14.000 qu. m. ge­
schaffen, was eine bedeutende Erleichterung für die Holz­
exporteure bedeutet. Die Häfen der Russisch - Baltischen 
Werft und der Böcker-Werft wurden in erweitertem Masse 
in den Dienst des Holzhandels gestellt. Im Allgemeinem 
muss gesagt werden, dass die Kailänge im Revaler Hafen 
in kurzer Zeit eine Ausdehnung von 5 Kilometer erreicht hatte 
und dass Laderäume geschaffen worden sind, welche eine 
Menge von 250.000 Ton Waren jederzeit aufnehmen können, so 
dass mit einer Durchlassfähigkeit von 2 Millionen Ton Waren 
im Jahre gerechnet werden kann. Zum Vergleich führen wir 
an, dass vor dem Kriege durchschnittlich jährlich den Revaler 
Hafen 685.000 Ton, im vorigen Jahre 840.000 Ton, im letzten Ge­
schäftsjahre 750.000 Ton Waren passierten.

Der gestiegene Verkehr im Hafen brachte es mit sich, dass 
das der Kaufmannschaft zu Kontorarbeiten im Zollamt zur Ver­
fügung gestellte Lokal sich wegen Raummangel als den neuen 
Verhältnissen nicht mehr entsprechend erwies. Die blos 34 qu. 
Faden grosse Fläche bot zu wenig Raum für 132 Angestellte, 
diente auch zur Aufbewahrung der Oberkleider und Waren­
muster, zum zeitweiligen Aufenthalt verschiedenem Hilfs­
personal, wie Fuhrleuten und dergl. Das Börsen-Komitee wandte 
sich mit einer diesbezüglichen Eingabe an den Finanzminister, 
welcher dem Zolldirektor anwies, dem Übelstande abzuhelfen. 
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Demgemäss wurde ein Ausbau der in Frage stehenden Räumlich­
keiten vorgenommen und die neu in Stand gesetzten Kontorräume 
der Kaufmannschaft zur Verfügung gestellt, die Miete jedoch von 
15.000 Emk. monatlich auf 45.000 Emk. erhöht, was einen erneu­
ten Protest der Kaufmannschaft hervorrief. Das Börsen-Komi­
tee wandte sich wiederum an den Finanzminister und ersuchte 
um eine Ermässigung der Miete. In dem Gesuch des Börsen­
Komitees wurde hervorgehoben, dass das estnische Zollgesetz 
ein enges Zusammenarbeiten der grossen Speditionsgesellschaf­
ten mit der Zollverwaltung voraussetze, da die Arbeit der Zoll­
deklaranten, wenn sie in weiterer Entfernung von dem Zollamt 
verrichtet werden müsste, mit einer schnellen und ordnungs­
mässigen Erledigung der Zollangelegenheiten und einer Kontrolle 
schwer zu vereinbaren wäre. Des weiteren verwies das Börsen­
Komitee auf die frühere Zollpraxis, nach welcher entsprechende 
Räume von den Behörden der Kaufmannschaft kostenlos zur Ver­
fügung gestellt wurden und auf die Praxis der Justizverwaltung, 
wo heute noch die Rechtsanwälte zur Verrichtung ihrer Arbeit 
kostenlos über entsprechende Räume im Gericht verfügen. Ge­
stützt auf diese Argumente, ersuchte das Börsen-Komitee die 
Frage der Miete der Kontorräume im Sinne einer Herabsetzung 
der Höhe des Mietgeldes zu revidieren. Auf dieses Gesuch er­
folgte eine ablehnende Antwort des Finanzministers Der Mi­
nister wies auf die grossen Kosten — über 400.000 Emk. — hin, 
welche die Instandsetzung der Kontorräume für die Kaufmann­
schaft beim Umbau des Hauses der Zollverwaltung verursacht 
hätte, weswegen er eine Miete von 45.000 Emk. nicht für hoch 
ansehe, da dieselbe zudem sich auf 70 verschiedene Dampfer­
agenturen, Speditionsgeschäfte und andere grössere Kaufhäuser 
verteile, welche Waren im Werte von 1 Milliarde Emk. verzol­
len, somit nur einen sehr kleinen %-satz der allgemeinen Um­
kosten darstelle.

Ferner lenkte der Zustand der Zollspeicher die Aufmerksam­
keit des Börsen-Komitees auf sich. Insbesondere waren es die 
Zollspeicher Nr. 1 und der sog. Mayersche Speicher, deren Räu­
me bei hohem Wasserstand vor dem eindringenden Wasser nicht 
sicher waren; in Anbetracht dessen, dass das Zollgesetz eine 
Einspeicherung bis auf die Dauer eines Jahres vorsieht, liefen 
wertvolle Waren, wie Tee, Kaffee, Manufaktur- und Apotheker­
waren Gefahr zu verderben. Eine diesbezügliche Eingabe des 
Börsen-Komitees wurde von der Zollverwaltung für begründet 
befunden und die notwendigen Remonten an den Speichern vor­
genommen.

Zur Feststellung der Grenzen des Hafens und der Reede, 
sowie Ausarbeitung der Hafentarife wurde beim Hafenkapitän 
eine Kommision einberufen, an welcher ein Vertreter des Börsen­
Komitees teilnahm. Die Komission behandelte folgende Fragen:
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1 Feststellung der Grenzen des Alten Hafens.
2. Feststellung der Grenzen des Neuen Hafens.
3. Feststellung der Grenzen der Revaler Reede.
4. Feststellung der allgemeinen Grenzen des Revaler Hafens.
5. Festsetzung der Tarife für Versorgung der Schiffe mit 

Trinkwasser und Benutzung der elektrischen Kräne.
6. Festsetzung der Bewachungskosten für die bei den Krä­

nen und an den Brücken zeitweilig niedergelegten Kolli.
7. Festsetzung der Taxen für das Überwintern der Schiffe.
Die Beschlüsse der Kommission bestanden im Folgenden:
1. Die Grenzen des Alten Hafens erstrecken sich von der 

Mündung der sog. Retschka (Härjapea jöe), deren Oberlauf hinauf 
bis zur Neuen Hafenstrasse, von dieser weiter bis zur Holland­
strasse, von dieser wieder weiter bis zur Simonisstrasse; längs 
der Simonisstrasse bis zur Seepromenade und, letztere schnei­
dend, bis zur Alten Hafenstrasse, diese wiederum überquerend, 
längs dem kleinen Bach bis zum Meeresufer. Von der Seeseite 
geht die Grenze, angefangen mit dem kleinen Bach, welcher in 
den Fischgraben mündet, längs dem Meeresufer, der West-, 
Nord- und Ostmole durch die Einfahrt zum Hafen, sodann längs 
dem Holzkai bis zur Mündung der Retschka.

2. Die Grenzen des Neuen Hafens wurden, wie folgt, be­
stimmt: Beginnend im Osten am südlichen Ende der Erikastrasse, 
längs derselben bis zur See, von hier weiter längs der Grossen 
Karjamaastrasse bis zum Hause Nr. 36 der Koppelstrasse, wobei 
das dem Kriegsministerium übergebene, nördlich von der Karja­
maastrasse an der Ecke der Erikastrasse belegene Grundstück 
aus dem Rayon des Neuen Hafens ausgeschieden wird; von der 
Koppelstrasse und längs derselben bis zur Umzäumung des 
Artilleriedepots des Kriegsministeriums und längs dieser bis zur 
Betonumzäumung am Ziegelkoppelschen Kirchhof. Weiter längs 
der Betonumzäumung bis zur Grenze in nördlicher Richtung nach 
der Revaler Reede zu und längs des östlichen Ufers der Insel Car­
los über die Bassins der s. Z. projektierten Trockendocks bis zur 
Linie der gedachten Verlängerung der Erikastrasse.

3. Als nördliche Grenze der Revaler Reede gilt die Linie 
vom nördlichsten Punkt der Insel Carlos bis zur Landzunge 
von Wims Miiduranna; die westliche, südliche und östliche 
Grenze bildet das Meeresufer.

4. Als Rayon des Revaler Hafens ist die Wasserfläche an­
zusehen, welche mit dem Alten Hafen anfängt, längs Katharinen­
tal und Wims bis zum Ende von Rohuneeme, von dort längs des 
östlichen Ufers der Insel Kumbli bis zur Landgrenze Lemiku der 
Insel Wulf (Aegna) geht, sodann bis zur Wulfschen Feuerbacke 
und weiter bis zu den an der nördlichen Spitze der Insel Nargön 
befindlichen weissen Seezeichen, von dort bis zur Landspitze von 
Ninama verläuft.
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5. Für jedes Ton Trinkwasser, welches aus dem Kran verab­
folgt wird, zahlen die Schiffe im Sommer 75 Emk., im Winter 125 
Emk. (als Sommer gilt die Zeit vom 1. Mai bis zum 30. November 
und als Winter die Zeit vom 1. Dezember bis zum 30. April).

Für jedes Ton Trinkwasser, dem Wasserboot oder dem 
speziellen Dampfer entnommen, zahlen die Schiffe im Rayon des 
Alten Hafens 150 Emk. im Sommer und 225 Emk. im Winter; auf 
der Reede und im Neuen Hafen 250 Emk., resp. 375 Emk. Hier­
bei gilt als Minimalzahlung für den Revaler Hafen eine Zahlung 
von 1500 Emk., auf der Reede und im Neuen Hafen eine solche 
von 5000 Emk.

Anmerkung: Falls in Veranlassung besonderer Umstände das 
Wasserboot nicht die Möglichkeit hat Wasser zu verabfolgen, so müssen 
Bugsierdampfer das Wasser zuführen, jedoch gegen Bezahlung auf Grund 
freier Vereinbarung. Sollten die Wasserboote durch bestehende Schwie­
rigkeiten in ihrer freien Bewegung behindert sein, so muss das Wasser­
boot auf Kosten des Schiffes, welches das Trinkwasser benötigt, an das 
letztere herangeschleppt und nach erfolgter Abnahme des Wassers auf 
seinen früheren Standort zurückgeführt werden.

Für die Benutzung der elektrischen Kräne werden 225 Emk. 
pro Stunde vom Besteller erhoben. Die Wartezeit wird mit 75 
Emk. pro Stunde, die Überstunden mit 300 Emk. pro Stunde be­
rechnet.

6. Für die bei den Kränen und Brücken und in deren Be­
reich zeitweilig niedergelegten Waren gilt eine im ,,Riigi Tea- 
taja“ v. J. 1921 unter Nr. 20 publizierte Aufbewahrungstaxe, ge­
mäss welcher im ersten Monat 5 Penni pro Pud und Tag erhoben 
werden, und in jedem folgenden Monat 2 Penni pro Pud mehr 
als im vorhergehenden. Die Festsetzung der Aufbewahrungs­
zeit und die Festsetzung der Zahlung wird der Zollverwaltung 
übertragen.

Anmerkung: Dieser Punkt bezieht sich nicht auf Waren, welche 
auf Grund besonderer Verträge mit dem Hafenkapitän zur Aufbewahrung 
abgestellt werden.

7. Die Taxen für das Überwintern der Schiffe bleiben die 
früheren, wie im „R. T.“ im Jahre 1923 Nr. 38/39 Seite 273 pub­
liziert.

Erneut musste das Börsen-Komitee die Regierung darauf auf­
merksam machen, dass es nicht angängig sei, Schiffe, welche so­
wohl den Revaler Hafen als auch die Böckerwerft anlaufen, einer 
doppelten Besteuerung zu unterziehen. Das Börsen-Komitee fand 
es für nötig das Gesetz betreffend die Hafenabgaben so zu nor­
mieren, dass im Falle von Ladung und Löschung in beiden Häfen 
nur eine einmalige Besteuerung des Schiffes vorgenommen wird. 
Abgesehen von dieser Frage vertrat das Börsen-Komitee den 
Standpunkt, dass die geltenden Bestimmungen die Entwickelung 
der Tätigkeit der Privathäfen hemmen, da der weitaus grössere 
Teil aller Abgaben und Steuern der Regierung zufällt, den priva­
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ten Häfen dagegen nur ein Teil der Tonnagegelder zu gute 
kommt. Nach Ansicht des Börsen-Komitees wäre es richtig, dass 
die Leuchtturm- und die Eisbrecherabgaben der Regierung und 
alle anderen Abgaben den privaten Häfen zufliessen.

Über die Tätigkeit der Börsen- und Hafenartelle wäre zu be­
richten, dass dieselbe im verflossenen Jahre im Bestände von 53 
Mitgliedern gearbeitet hat. Auf Grund des im J. 1923 abgeschlos­
senen Vertrags zwischen dem Börsen-Komitee und der Artell 
wurde im J. 1924 eine Summe von 4.500.000 Emk. von der letzte­
ren in der Eesti Bank hinterlegt, um als Sicherheit für alle durch 
das Verschulden der Artell entstandenen Verluste zu dienen. Zur 
Aufsicht über die Arbeiten der Artell und um das Interesse der 
Kaufmannschaft gegenüber der Artell und den mit ihr in Verbin­
dung stehenden Behörden und Institutionen zu vertreten, war 
das Amt eines Artellinspektors geschaffen worden und Herr W. 
Sepn damit betraut. Der Arteilinspektor hatte auch die Differen­
zen zwischen der Kaufmannschaft und der ArteH zu vermitteln. 
In diesem Sinn hat er die Beschwerden der Kaufmannschaft der 
Artell mitzuteilen, das Vorgehen der Artell in den einzelnen Fäl­
len zu untersuchen und die Erklärungen der letzteren dem Bör­
sen-Komitee vorzustellen. Dank der verschärften Kontrolle über 
die Artell wurden die Misstände im Hafen eingeschränkt. Dessen­
ungeachtet war das Börsen-Komitee gezwungen zwei Mitglieder 
der Artell auszuschliessen und drei weitere Mitglieder strafweise 
auf die Dauer von 3 bis 6 Monaten auszusperren

Die verschiedenartige und verantwortliche Arbeit der Bör­
sen- und Hafenartell brachte es mit sich, dass eine Reihe von 
Streitfragen dem Börsen-Komitee zur Entscheidung unterbreitet 
wurde. Von prinzipieller Bedeutung für die Kaufmannschaft wa­
ren hierbei Fragen, betreffend Extra-Vergütung für das Sortieren 
von Eisen, Stahl, Rohhäuten und Fellen, sodann die Frage, ob bei 
Partiewaren der Warenempfänger berechtigt ist, die Stellagen­
arbeiten selbständig auszuführen.

Was die Artehtaxen anbetrifft, so sind auf viele Waren die 
neu bestätigten Taxen bis auf 50% niedriger als diejenigen der 
früheren Zollartell. Die neuen Taxen wurden auf Grundlage des 
Warenverkehrs der Jahre 1921 und 1922 ausgearbeitet.

Allen Versuchen der Artell gegenüber eine Erhöhung der 
Arteiltaxen zu erwirken, verhielt sich das Börsen-Komitee durch­
aus ablehnend und konnte nur durch Empfehlung einer besseren 
Arbeitsorganisation und einer intensiveren Arbeitsleistung, sowie 
durch die erteilte Erlaubnis, bei Arbeitsmangel auch andere Ar­
beiten im Hafen auszuführen, der Artell den Weg weisen sich in 
der schweren Zeit durchzuhelfen. Die Arteiltaxen, welche mit 
Bezug auf die Anmerkung 4 zu denselben, bereits im J. 1923 viel­
fach zu Meinungsverschiedenheiten zwischen dem Börsen-Ko­
mitee und der Artell geführt hatten, gaben auch im laufenden Ge­
schäftsjahr in derselben Hinsicht Veran’assung zu Streitigkeiten. 
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Die Artell beansprucht nämlich auf Grund der Anmerkung 4 das 
ausschliessliche Recht auf das Löschen aller in der genannten 
Anmerkung nicht besonders angegebenen Waren, während das 
Börsen-Komitee diesen Punkt dahin interpretiert, dass das 
Löschen von Waren, welche einen einheitlichen Massenartikel in 
vollen Ladungen darstellen, wie z. B. Steinkohle, Koks, Erzeug­
nisse der Bergindustrie, loses Salz usw. nicht als ausschliessliches 
Vorrecht der Artell anzusehen sei, sondern auch vom Waren­
eigentümer mit seinen Leuten bewerkstelligt werden könne.

Äusser dem Börsen- und Hafenartell stand im ver­
flossenen Geschäftsjahr unter der Kontrolle des Börsen-Komitees 
noch die Artell der Revaler gegenseitig verantwortlichen Ange­
stellten. Die letztere Artell zählte im verflossenen Geschäftsjahr 
205 Mitglieder und 23 Angestellte. Das Statut der Artell, welches 
am 24. April 1920 auf Grundlage des Handelsrechts § 79—93 und 
Anm. zu § 82 bestätigt worden war, erwies sich inzwischen als 
veraltet, und die Artell legte dem Börsen-Komitee ein neues Sta­
tut zur Bestätigung vor. Laut diesem Statut steht die Artell der 
Revaler gegenseitig verantwortlichen Angestellten unter der Auf­
sicht des Börsen-Komitees und gelten für sie die Bestimmungen 
und Verordnungen, welche das Börsen-Komitee auf Grund des 
Gesetzes v. 16. Juni 1905 zu erlassen befugt ist. Die Artell wird 
verpflichtet, ihre Bücher und die Beschlüsse ihrer Generalver­
sammlungen, wie auch alle ihre Tätigkeit betreffenden Dokumente 
auf Verlangen des Börsen-Komitees demselben sofort zur Einsicht 
vorzulegen. Dem Börsen-Komitee steht auch das Recht zu, der 
Artell als solcher sowohl wie ihren einzelnen Mitgliedern Strafen 
aufzuerlegen, falls Vergehen gegen das Statut oder das Gesetz 
seitens der einen oder der anderen festgestellt worden sind. Im 
Falle von Differenzen und Streitigkeiten zwischen der Artell und 
einem ihrer Auftraggeber kann der gerichtliche Weg vermieden 
und die streitige Angelegenheit dem Börsen-Komitee zur Ent­
scheidung vorgelegt werden, falls beide Parteien ihre Einwilli­
gung hierzu geben. In solchen Fällen gilt das Urteil des Börsen­
Komitees als endgültig. In der Eesti Bank muss von der Artell 
ein Kautions- und Reservekapital hinterlegt werden und dürfen 
daraus Summen nur mit Einwilligung des Börsen-Komitees erho­
ben werden.

Hinsichtlich der Schiffahrt und des Schiffsverkehrs im Jahre 
1924 muss erwähnt werden, dass das Börsen-Komitee durch sei­
nen Juriskonsulten Herrn J. Tannebaum an den Arbeiten einer 
beim Justizministerium speziell eingesetzten Kommission regen 
Anteil genommen hat. Die Kommission hatte verschiedene mit 
dem Seerecht verbundene Gesetzentwürfe auszuarbeiten und 
wurden im verflossenen Jahre folgende Gesetze vom Parlament 
angenommen:

1. Das Schiffshypothekengesetz, angenommen am 13. Juli 
1924, publiziert im „R. T.“ sub. Nr. 77/78.
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2. Das Schiffsvermessungsgesetz, angenommen am 20. Juni 
1924,-publiziert im „R. T.“ sub. Nr. 85/78.

3. Die Schiffsvermessungsbestimmungen, angenommen am 
7. November 1924, publiziert im „R. T.“ sub. Nr. 144.

4. Das Gesetz über die Hafensteuer, angenommen am 20. 
Juni 1924, publiziert im „R. T.“ Nr. 83/84.

5. Der Tarif betreffend die Hafengebühren, angenommen am 
28. November 1924, publiziert im „R. T.“ sub. Nr. 147.

Bei der Ausarbeitung des Tarifs sind alle diesbezüglichen 
Punkte der zwischen Eesti und Lettland abgeschlossenen Kon­
vention berücksichtigt worden. Die Konvention wurde vom est­
nischen Parlament am 20. Dezember 1923 ratifiziert und im „R. 
T.“ des Jahres 1924 sub. Nr. 23/24 publiziert.

Der Schiffverkehr von Reval.
A. Allgemeine Übersicht.

Im Jahre 1924 liefen ein: . . . 3.191 Schiffe mit 667.287 Rgto.
davon mit Gütern . . . . 2.390 „ „ 539.813 „

„ „ Ballast . . . . 801 „ „ 127 471 „
unter estnischer Flagge . . 2.228 „ „ 142 100 „

„ ausländischer Flagge . 963 „ „ 525.174 „
Im Jahre 1924 liefen aus: . . . 3.230 Schiffe mit 670 476 Rgto.

davon mit Gütern . . . . 1.908 „ „ 551 350 „
„ „ Ballast . . . . 1.322 „ „ 119 126 „

unter estnischer Flagge . . 2.271 „ „ 142.097 „
„ ausländischer Flagge . 959 „ „ 528.379 „

B. Der Schiffsverkehr mit inländischen Häfen.
Aus ausländischen Häfen liefen ein: 1.819 Schiffe mit 97.627 Rgto. 

davon mit Gütern .... 1 523 „ „ 88.495 „
„ „ Ballast .... 296 „ „ 9.132 „

unter estnischer Flagge . . 1.794 „ „ 83.512 „
„ ausländischer Flagge . 25 „ „ 14.115 „

Nach inländischen Häfen liefen aus: 1.828 Schiffe mit 92.932 Rgto.
davon mit Gütern .... 739 ,, „ 47.011 „

„ „ Ballast .... 1.089 „ „ 45921 „
unter estnischer Flagge . . 1.805 „ „ 81.457 „

„ ausländischer Flagge . 23 „ „ 11.475 „

C. Der Schiffsverkehr mit ausländischen Häfen.
Aus ausländischen Häfen liefen ein: 1.372 Schiffe mit 569.657 Rgto.

davon mit Gütern .... 867 „ „ 451.318 „
„ Ballast .... 505 „ „ 118.339 „
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unter estnischer Flagge . . 434 Schiffe mit 58.598 Rgto.
„ ausländischer Flagge . 938 „ „ 511.059 „

Nach ausländ. Häfen liefen aus: . 1.402 Schiffe mit 577.544 Rgto. 
davon mit Gütern .... 1.169 „ • „ 504.339 „

„ „ Ballast .... 233 „ „ 73.205 „
unter estnischer Flagge............................................. 10,5%

„ ausländischer Flagge.................................... 89,5%
Von den im Jahre 1924 aus Reval ausgegangenen Schiffen 

gingen:
Davon mit Ladung

nach finnischen Häfen 680 Schiffe mit 161.437 Rgto. 547 Schiffe mit 131.308 Rgto.
99 deutschen ,, 179 99 55 125.454 59 163 „ „ 121.322 99

55 englischen „ 166 55 99 120.720 55 164 „ „ 114.434 99

55 schwedisch. „ 143 55 55 30.569 55 120 „ „ 22.349 99

55 lettischen „ 73 99 99 52.780 55 56 ,, ,, 45.672 99

55 dänischen „ 39 55 55 18.692 55 3/ „ ,, 18.601 •9

99 belgischen „ 23 99 99 17.243 55 23 „ ,, 17.243 99

55 russischen „ 31 55 55 12.636 99 11 „ „ 5.035 99

55 französisch. „ 11 55 99 9.979 9) 11 „ „ 9.979 99

55 Danzig 19 55 99 8.069 55 3 „ „ 405 99

99 holländ. „ 14 55 55 4.662 59 14 „ „ 8.069 99

55 norweg. „ 3 99 55 3.352 99 3 „ „ 4.662 99

55 Memel „ 19 55 55 3.352 59 15 „ „ 2.093 99

55 Havai „ 1 95 55 2.439 99 1 „ „ 2.439 99

55 Marokko ,, 1 55 728 9’ 1 „ „ 728 99

Nach den Jahreszeiten verteilten sich die Schiffe in der
Weise, dass von der Gesamttonnage der eingelaufenen Schiffe 
auf das Frühjahr 22,3%, den Sommer 32,7%, den Herbst 26,3% 
und den Winter 18,7% entfielen.

Es entfielen ferner in Prozenten der Gesamttonnage der ein­
gelaufenen Schiffe: auf die deutsche Flagge 36,5%, die finnische 
19,8%, die englische 14,4%, die estnische 10,3%, die dänische 
7,0%, die französische 3,5%, die schwedische 3,2%, die norwe­
gische 1,7%, die russische 1,2%, die lettische 1,2% und verschie­
dene andere Flaggen zusammen 1,2%.

Der durchschnittliche Tonnagegehalt der Schiffe betrug: 
unter belgischer Flagge 1.236 Rgto., französischer — 1.028 Rgto., 
englischer — 1.025 Rgto., russischer — 941 Rgto, norwegischer
— 920 Rgto., spanischer — 721 Rgto., dänischer — 647 Rgto., 
deutscher — 615 Rgto., schwedischer — 356 Rgto., holländischer
— 347 Rgto., finnischer — 340 Rgto., polnischer — 347 Rgto., let­
tischer — 287 Rgto., Danziger — 140 Rgto. und estnischer Flagge 
135 Rgto.
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Im Jahre 1924 kamen nach Reval:
Davon mit Ladung 

Rgto.aus
99

99

deutschen Häfen 242 Schiffe mit 166.600 Rgto. 200 Schiffe mit 139.683
finnischen 
englischen

99

99

605 „
135 „

„ 123.210 „
„ 87.776 „

286 „
127 „

„ 100.387
„ 79.235

99 lettischen • 9 73 „ „ 39.824 „ 47 „ „ 23.486
99 dänischen 99 68 „ „ 32.091 „ 23 „ „ 7.801
99 schwedisch. 99 132 „ „ 28.298 „ 86 „ „ 18.579
99 holländ. 99 27 „ „ 21.124 „ 26 „ „ 20.776
99 französisch. 99 22 „ „ 19.805 „ 22 „ „ 19.805
99 russischen 99 18 „ „ 17.984 „ 10 „ „ 14.760
99 Danzig 18 „ „ 12.463 „ 16 „ „ 11.533
99 belgischen 99 15 „ „ 9.654 „ 14 „ „ 8.915
99 norweg. 99 6 „ »» 0.636 M 3 „ „ 1.757
99 spanischen 99 3 „ „ 2.312 „ 3 „ „ 2.312
99 Memel 4 „ „ 2.217 „ 1 „ „ 721
99 dem offenen Meer

zurückgekehrt 4 „ „ 663 „ 3 „ „ 566
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D. Zollwesen und Aussenhandel.
I. Zollgesetz- und Z o 111 a r i f f r a g e n.

Am 25. Januar 1924 trat der neue Grundzolltarif auf alle Ein- 
und Ausfuhrwaren in Kraft. Zolltechnisch zeigt der Tarif insofern 
einen Fortschritt, als alle Positionen des Tarifs auf Kilogramm 
und Goldfrancs gebracht sind. Bei der Ausarbeitung desselben 
sind die seitens der Kaufmannschaft und der Industriellen in der 
Zollkommission und dem Zolltarifkonseil beim Finanzministerium 
ausgesprochenen Wünsche weitgehend berücksichtigt worden. 
Als Grundsatz bei der Ausarbeitung des Tarifs galt, dass alle für 
die estnische Industrie erforderlichen Rohstoffe und Halbfabri­
kate, wenn nicht vollständig vom Zoll befreit, so doch mit Mini­
malzöllen belegt werden, dass auch für Waren, welche im Lande 
selbst nicht hergestellt werden und zur Befriedigung des täg­
lichen Bedarfs dienen, niedrige Zölle angesetzt werden. Solche 
Waren dagegen, welche in genügender Güte und Quantität im 
Lande hergestebt werden, sowie alle Luxuswaren und billige 
Massenwaren niederer Qualität erleiden einen starken Zollauf­
schlag. Die Exportzölle sind stark ermässigt und bleibt der 
Schutzzoll nur noch für solche Waren bestehen, welche für die 
örtliche Industrie oder für den allgemeinen Verbrauch grössere 
Bedeutung haben.

Am 3 Juni 1924 wurde vom Finanzminister eine fast auf alle 
Positionen des Zolltarifs sich erstreckende Zollerhöhung von 
30—75% eingeführt. Diese zu plötzlich und unvermittelt ergriffene 
Massnahme hatte einen so weittragenden u. nachteiligen Einfluss 
auf das wirtschaftliche Leben des Staates, dass die geschädigten 
Kreise sich zusammentaten und eine Revision der neuen Tarif­
sätze beantragten.

Auf Drängen der genannten wirtschaftlichen Kreise wurden 
die Tarifsätze einer nochmaligen Durchsicht unterzogen und 
schon am 4. Juli 1924 neue Tarifsätze zum geltenden Grundzoll­
tarif erlassen („R. T.“ Nr. 90/91 v. 15. Juli 1924). Inzwischen hatte 
das Parlament ein neues Gesetz betreffend das Inkrafttreten von 
Zolltarifen angenommen („R. T.“ Nr. 81/82 v. 27. Juni 1924), und 
zwar lauteten die einzelnen Paragraphen:

§ 1. Zolltarife können nur auf legislativem Wege festgesetzt 
oder geändert werden.



§ 2. Zölle werden in Eesti-Mark oder in auswärtiger 
Valuta festgesetzt. Im Falle einer Festsetzung in Valuta werden 
die Zölle in Eesti-Mark zu einem Kurse eingezogen, den der 
Finanzminister jeden Monat entsprechend den Durchschnittskur­
sen der Börse festsetzt.

§ 3. Die Regierung hat das Recht die dem Parlament vor­
gelegten Gesetzprojekte betreffend Belegung zollfreier Waren mit 
Zoll oder Erhöhung bestehender Zölle provisorisch in Kraft treten 
zu lassen.

Anmerkung: Der § 3 berechtigt die Regierung nicht, die be­
stehenden Verbote für gewisse Gruppen von Ein- und Ausfuhrwaren 
aufzuheben, noch solche neue zu erlassen.

§ 4. Mit Inkrafttreten dieses Gesetzes werden aufgehoben:
1) Das Gesetz betreffend Zölle, von der Regierung temporär laut 
§ 12-a am 3. Januar 1921 aufgenommen und im „R. T.“ Nr. 4 v. J. 
1921 publiziert und 2) das Gesetz betreffend Zölle, vom Parlament 
am 16. Dezember 1921 angenommen und im „R. T.“ Nr. 117 v. J. 
1921 publiziert.

§ 5. Alle Verordnungen und Bestimmungen, welche auf 
Grundlage der im § 4 erwähnten Gesetze erlassen worden sind, 
bleiben solange in Kraft, bis sie auf legislativem Wege abgeändert 
werden.

Mit diesem Gesetz waren die Arbeiten der Traktat-Kommis­
sion beim Aussenministerium und der Zollkommission beim 
Finanzministerium beendet, weswegen auch der Vertreter des 
Börsen-Komitees keine weitere Aufforderung zur Teilnahme an 
den Sitzungen beider Kommissionen erhielt. Die Funktionen bei­
der Kommissionen sind seitdem der Finanzkommission des Par­
laments übertragen worden. In der letzteren stellte es sich bald 
heraus, dass eine Mitarbeit Sachverständiger von Seiten der 
Kaufmannschaft häufig unerlässlich wird, weswegen das Börsen­
Komitee in Fällen, wenn es sich nötig erwies, um Abdelegierung 
von Vertretern in die Kommission angegangen wurde. Das Bör­
sen-Komitee ist solchen Aufforderungen stets nachgekommen und 
haben Sachverständige aus der Kaufmannschaft öfters an den 
Sitzungen der Finanzkommission teilgenommen.

y Äusser den schon oben erwähnten Zollerhöhungen sind im 
Laufe des letzten Geschäftsjahres noch folgende neue Zollver­
ordnungen in Kraft getreten:

1) Bestimmungen betreffend Verzollung und Einfuhr von 
Rohhäuten und Gerbstoffen zur Herstellung von Sohlenleder. 
Bindsohlenleder und Plattleder für den Export. („R. T. Nr. 64 65 
v. 2. Mai 1924.)

2) Bestimmungen betreffend Verzollung und Einfuhr von Roh­
stoffen zur Herstellung von Kerzen für den Export. („R. T.“ Nr. 
72/73 v. 2. Juni 1924.)

3) Bestimmungen betreffend Zollbehandlung von Warenpro­
ben und Exponaten, welche zu Ausstellungszwecken nach Eesti 
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oder aus Eesti ein-, resp. ausgeführt werden. („R. T.“ Nr. 72 73 
v .2. Juni 1924.)

4) Bestimmungen betreffend zollfreie Ausfuhr von Brenn­
schieferölen während der Dauer der Konzessionsverträge. („R. 
T.“ Nr. 83/84 v. 20 Juni 1924.)

5) Bestimmungen betreffend die Einfuhr von Rohstoffen für 
die Herstellung von Exportchokolade. („R. T.“ Nr. 109 v. 2. Sept. 
1924.)

6) Bestimmungen betreffend zollfreie Einfuhr von Baumvoll­
geweben, welche zwecks Veredelung auf hiesigen Textilfabriken 
zum Reexport eingeführt werden. („R. T.“ Nr. 127 v. 16. Oktober 
1924.)

Von Interesse wäre noch zu erwähnen, dass für den Zweck 
der Zollabrechnung der Kurs des Goldfrancs im Jahre 1924 vier 
Mal geändert wurde:
am 17. Januar 1924 wurde der Goldfranc = 75 Emk. festgesetzt

„ 28. August „ „ „ „ — 85 „ „
„ 26. Sept. „ „ „ „ = 80 „ .,
„ 28. Okt. „ „ „ „ = 75 „ „

Der letzte Kurs des Goldfrancs blieb in Gültigkeit bis Ende 
des Jahres 1924.

Was die Tätigkeit des Zolltarifkonseil beim Finanzministe­
rium betrifft so hat derselbe im letzten Geschäftsjahr in der Regel 
zwei Mal monatlich seine Sitzungen abgehalten, in welchen alle 
Beschwerden der Kaufmannschaft über die Entscheidungen des 
Zollamts und des Hafen-Zcllkomitees behandelt wurden. Da die 
Entscheidungen des Zolltarifkonseils vollzugskräftig sind und ge­
gen dieselben nur beim Reichsgericht innerhalb 2 Wochen, ge­
rechnet vom Tage der Eröffnung des Urteils, protestiert 
werden kann, so hatten diese Entscheidungen ein stetig wachsen­
des Interesse bei der Kaufmannschaft hervorgerufen. Diesem 
Umstande Rechnung tragend, fand das Börsen-Komitee es für 
angebracht, alle bedeutenderen Zollstreitigkeiten und prinzipiel­
len Entscheidungen des Zolltarifkonseils den Mitgliedern des Bör­
sen-Komitees durch Rundschreiben zur Kenntnis zu bringen. Diese 
Massnahme hatte denn auch praktische Folgen, da an der Hand 
dieser Mitteilungen einer ganzen Reihe Firmen zu ihrem Recht 
verhelfen worden ist. ■ ■

In Zollangelegenheiten hatte das Börsen-Komitee noch eine 
Eingabe an das Finanzministerium betreffend Anwendung des 
§ 232-b gemacht. Der erwähnte Paragraph verlangt, dass zur 
Erleichterung der Zolldurchsicht einer Ware, äusser einer schrift­
lichen Erklärung, noch Fakturen und Spezifikationen vorgestellt 
werden. In der Annahme, dass bei einer Exportware, wie Flachs, 
das Zeugnis des Flachswrackers die Spezifikation ersetzt, fügten 
die Exporteure keine Fakturen bei und wurden daher mit 3% 
Akzidenzien belegt. Mit Bezug auf diesen Umstand richtete das 
Börsen-Komitee ein Gesuch an den Finanzminister und wies 
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darauf hin, dass die Zeugnisse des offiziellen Flachswrackers 
schon Herkunft, Sorte und Gewicht des Flachses genau angeben, 
infolgedessen die Einrichtung einer besonderen Spezifikation 
vollständig überflüssig sei. Dem Gesuch wurde Folge geleistet 
und dem Zolldirektor vorgeschrieben, dass beim Export von 
Flachs das Zeugnis des Flachswrackers, wenn es auch noch die 
Unterschrift des Absenders trägt, als Spezifikation anzusehen sei.

In Bezug auf die § 180 und § 181 des Zollgesetzes liefen beim 
Börsen-Komitee Gesuche ein mit der Bitte dahin zu wirken, dass 
Waren aus den Zollspeichern nur gegen Originaldokumente oder 
prima Bankgarantien, nicht aber gegen Reverse der Dampfer­
agenten, herausgelassen werden könnten. Obgleich das Börsen­
Komitee sich dessen bewusst war. dass eine baldige Abänderung 
des betreffenden Paragraphen nicht möglich sei, da Änderungen 
des Zollgesetzes nur durch das Parlament vollzogen werden kön­
nen, wurde doch eine motivierte Eingabe dem Finanzminister ein­
gereicht und auf die Schäden der erwähnten unerwünschten 
Handhabung hingewiesen.

Nachdem der neue Zolltarif veröffentlicht und das Kilogramm 
nunmehr als Grundlage der Abrechnung im Zollamt festgesetzt 
war, schrieb das Börsen-Komitee der Börsen- und Hafenartell 
vor, die Arteiltaxen, welche in Puden abgefasst waren, zu dem 
Satz 1 Pud = 16,3 Kg. umzurechnen.

Die Hauptverwaltung für Seewesen hatte bei der Zollver­
waltung den Antrag gestellt, al’e an der Baikow-Brücke nieder­
gelegten Waren mit 7x/2 Penni pro Pud und Tag im ersten Monat 
und in den folgenden Monaten mit weiteren lv2 Penni pro Pud 
und Tag zu belegen und das Standgeld in der Form von Hafenge­
bühren einzukassieren. Dieser Umstand veranlasste das Börsen­
Komitee gegen die Art und Höhe dieser Besteuerung der Kauf­
mannschaft zu protestieren. Hierbei vertrat das Börsen-Komitee 
den Standpunkt, dass an der Baikow-Brücke in der Hauptsache 
Steinkohle gelagert wird, welche mangels notwendiger Hebevor­
richtungen nur mit überaus grossen Unkosten in die Zollspeicher 
verladen werden kann, weswegen die Erhebung von Bewachungs­
kosten seitens der Artell wohl angebracht wäre, nicht aber eine 
Erhebung besonderer Hafengebühren, welche die Kaufmannschaft 
nicht tragen könne. Seinerseits machte das Börsen-Komitee den 
Vorschlag, für die an der Baikow-Brücke abgeladenen Kolli ein 
Standgeld von 5 Penni pro Pud und Tag im ersten Monat. 6 Pen­
ni im zweiten Monat pro Pud und Tag mit einem Zuschlag von 
1 Penni pro Pud und Tag für jeden folgenden Monat zu erheben. 
Der Vorschlag des Börsen-Komitee fand Annahme.

II. Die Estnisch-Lettische Wirtschafts­
konferenz.

Anfang Januar 1924 kam aus Riga die Mitteilung, dass die 
Prüfung und Redaktion der Protokolle der ersten Wirtschafts­
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Konferenz der Industriellen und Kaufleute Eestis und Lettlands 
soweit vorgeschritten sei, dass die Protokolle schon im selben 
Januar Monat einer zweiten Konferenz in Reval vorgelegt wer­
den könnten. Als Vertreter des Börsen-Komitees zur Revaler 
Konferenz wurden die Herrn R. Holst und Dr. C. J. Lipping ge­
wählt.

Auf der Konferenz wurden die in Riga angenommenen Tarif­
sätze verlesen, ohne dass irgendwelche Einwände zugelassen 
wurden. Die Vertreter des Börsen-Komitees sahen sich somit vor 
ein fait accompli gestellt. Herr R. Holst protestierte gegen eine 
derartige Geschäftsmethode u. beantragte die Zulassung neuer Be­
sprechungen einzelner Positionen der koordinierten Zolltarifsätze. 
Nachdem sein Antrag vom Präsidium abgelehnt wurde, sah sich 
Herr R. Holst gezwungen aus der Konferenz auszuscheiden. In 
der am 9. Januar 1924 abgehaltenen Sitzung des Börsen-Komitees 
wurde, an Stelle von Herrn R. Holst, Herr W. Schneider gewählt, 
sodann dem anderen Vertreter des Komitees die strikte Anwei­
sung erteilt, die Protokolle nur zu unterzeichnen, nachdem sie 
dem Börsen-Komitee zur Durchsicht vorgelegt worden wären, 
damit das Komitee als solches die Möglichkeit habe, zu den Be­
schlüssen der Konferenz Stellung zu nehmen.

Nachdem auf der ausserordentlichen Sitzung des Börsen-Ko­
mitees am 11. Januar 1924 sich herausgestellt hatte, dass die Be­
schlüsse der Konferenz zunächst nur fakultativen Charakter hät­
ten und ausserdem in einer Reihe von Fällen (wie z. B. bei den 
Einfuhrzöllen von Getreide, Mehl, landwirtsch. Maschinen, Texti­
lien u. a.) die Konferenz keine für beide Länder einheitlichen Zoll­
sätze vorgesehen hatte, erhielt der Vertreter des Börsen-Komi­
tees die Anweisung, das Endprotokoll zu unterzeichnen. Bei Ge­
legenheit der Unterzeichnung machte der Vertreter des Börsen­
Komitees den lettischen Vertretern die Mitteilung, dass 
das Börsen-Komitee als solches sich das Recht vorbehalte, nach 
gemachter Durchsicht und Prüfung der Protokolle der Wirt­
schaftskonferenz bei der estnischen Regierung mit motivierten 
Anträgen vorstellig zu werden.

Um ein objektives Urteil der Kaufmannschaft über die Be­
schlüsse der Konferenz zu hören, fand das Börsen-Komitee für 
geboten, zum 4. Februar 1924 die Vertreter sämtlicher kaufmän­
nischen Organisationen Revals zu einer gemeinsamen Sitzung mit 
dem Börsen-Komitee einzuladen. Auch an den Vertreter des 
Handels- und Industrieministeriums, Herrn Ministergehilfen M. 
Hurt, sowie an die staatlich ernannten estnischen Delegierten zu 
den estnisch-lettischen Zollunionverhandlungen und den Sekretär 
des estländischen Fabrikantenverbandes, Herrn K. Mauritz, er­
gingen Einladungen.

Auf der Tagesordnung der Versammlung standen:
1. Stellungnahme der kaufmännischen Organisationen zu 
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den in Riga auf der Wirtschaftskonferenz der Kaufleute 
und Industriellen ausgearbeiteten Zollsätzen.

2. Stellungnahme zu den in Riga seitens der landwirtschaft­
lichen Organisationen ausgearbeiteten Zollsätzen.

3. Stellungnahme zu der Frage, von wann an und auf 
wie lange die Zollunion abgeschlossen werden soll.

4. Stellungnahme zu den Fragen der Eisenbahntarife, Hafen­
abgaben und anderer Steuern beider Länder.

5. Stellungnahme zu den estnischen und lettischen Zoll­
bestimmungen.

Nachdem in der Versammlung vom 4. Februar und sodann in 
einer solchen vom 13. Februar 1924, zu welch letzterer ebenfalls 
obengenannte, ausserhalb des Börsen-Komitees stehende Persön­
lichkeiten geladen waren, die Stellung der kaufmännischen Orga­
nisationen zu den vorgelegten Fragen zum Ausdruck gekommen 
und nachdem vom Vorsitzenden der Revaler Kaufmannskammer, 
Herrn A Ströhm, das s. Z. dem Börsen-Komitee eingereichte Me­
morandum") vorgelesen worden war, wurde eine spezielle Kom­
mission eingesetzt, um den Standpunkt der Kaufmannschaft zu 
fixieren.

In die Kommission wurden gewählt:
Von dem allstaatlichen Verband der Kauf­

leute Herr J. Puhk.
der Revaler Kaufmänn. Gesellschaft „ H. Winnal.

„ „ Kaufmannskammer . . „ 0. Eggers,
dem Zentralverband der Konsumve­

reine „ J. Nichtig,
„ landwirtschaftlichen Zentralver- .

band „Estonia“ „ R. Uritam,
„ Revaler Börsen - Komitee ... „ C J. Lipping.

Ausserdem wurde der Wirtschafsbeirat des Handels- und 
Industrieministeriums, Herr R. Mickwitz, gebeten an den Sitzun­
gen der Kommision teilzunehmen.

In der am 7. Mai 1924 gemeinsam mit den Vertretern der 
Kaufmännischen Organisationen abgehaltenen Sitzung des Bör­
sen-Komitees berichtete der Vorsitzende der Kommision, Herr 
R. Uritam, dass die Kommission in 12 Sitzungen ein neues Projekt 
des Zolluniontarifs ausgearbeitetet hätte; die Kaufmannschaft 
hätte sich dazu gezwungen gesehen, da nach Prüfung der Pro­
jekte der Industriellen und der Landwirte sie zu dem Schluss ge­
kommen sei, dass nach dem Projekt der ersten das Leben in 
Eesti um 330 Mill. Emk., im anderen Fall um 550 Mill. Emk. sich 
verteuern würde. Die Kommission hätte auch die Überzeugung 
gewonnen, dass unter den bestehenden wirtschaftlichen Verhält-

*) Gedruckt in dem Bericht des Börsen-Komitees vom Jahre 1923. 
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nissen eine Zollunion mit Lettland verfrüht wäre, vielmehr 
müsste man sich vorläufig mit einer Unifizierung der Zollsätze auf 
Waren einheimischer Provenienz begnügen.

Die Versammlung nahm die Resolution an: das von der Kom­
mission ausgearbeitete Zolltarifprojekt gutzuheissen und dasselbe 
als von der gesamten Kaufmannschaft Eestis befürwortetes dem 
Handel- und Industrieminister zu überreichen.

Bis zum Schluss des Jahres wurde die Frage der Zollunion 
im Börsen-Komitee nicht weiter behandelt.
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E. Eisenbahnwesen.
Die grosse Bedeutung des russischen Transits veranlasste 

das Börsen-Komitee die Frage des Ein- und Ausladens der Tran­
sitswaren einer Erörterung zu unterziehen. Laut den bis dahin 
geltenden Verordnungen machte die Eisenbahnverwaltung in 
Betreff der Verlade- und Ausladezeit keinen Unterschied zwi­
schen Transit und örtlicher Ware. Deswegen hätte sich die hie­
sige Vertretung des Dobroflot an das Verkehrsministerium mit 
dem Gesuche gewandt, diese Bestimmung einer Rex isicn zu un­
terziehen. Das Gesuch ging dahin, dass bei der Verrechnung 
alle vor der angesetzten Ausladefrist entleerten Wagen in An­
rechnung gebracht werden und im Falle ein Standgeld für spät 
ausgeladene Wagen erhoben werden soll, die Zeit abgezogen 
werde,welche für schnell ausgeladene Wagen zu gute geschrieben 
war. Das Gesuch wurde vom Eisenbahntarifkonseil abschlägig 
beschieden, infolgedessen wurde der Dobroflot beim Börsen-Ko­
mitee in derselben Frage vorstellig. Nach allseitiger Prüfung 
der Frage machte das Börsen-Komitee seinerseits eine Eingabe 
betreffend die Nutzung der Wagen im Transitverkehr bei der 
Regierung. Die Eingabe des Börsen-Komitees wurde von den 
berufenen Institutionen günstig aufgenommen und das Verkehrs­
ministerium fand es möglich, die diesbezüglichen Bestimmungen 
soweit zu ändern, dass die Vertretung des Dobroflot zufrieden 
gestellt wurde.

Weitere Schritte wurden vom Börsen-Komitee in der Frage 
des Löschens der Schiffe im Hafen getan. Nach altem Gewohn­
heitsrecht des Revaler Hafens haben die löschenden Schiffe Vor­
hand vor den ladenden u. dieser Umstand gab die Veranlassung zu 
einem Gesuch an das Verkehrsministerium, dass für Steinkohle 
abladende Dampfer, stets ein Platz an dem Südkai. im Bassin 
Nr. 1. reserviert bleibe. Das Verkehrsministerium hatte zwar 
an dem Bassin Nr. 1 Verlegung von Schmalspurgleisen über die 
Brücken angeordnet, so dass 3 Kohlendampfer gleichzeitig löschen 
können, doch kommt es in der Praxis häufig vor. dass dieselbe 
Strecke auch von den Holzexporteuren eingenommen wird, 
welche ihre Schiffe dort laden. Da nun die Verladung von Holz­
waren von Fuhrwerken aus vor sich geht und somit an jedem 
Platz im Hafen bewerkstelligt werden kann. Roh- und Heizma­
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terialien dagegen, da sie sofort an die Industrieunternehmungen 
mit der Schmalspurbahn weitergegeben werden müssen, nui 
dort abgeladen werden können, wo die Gleise der Schmalspur­
bahn an die Dampfer herankommen, so kann Abhilfe nur durch 
Einräumung von Vorrechten für die löschenden Schiffe geschaf­
fen werden, zumal die Elevatorbrücke fast beständig von den 
Russen in Anspruch genommen wird. Auf letzteres Gesuch ver­
fügte das Verkehrsministerium, dass Schiffe 1) mit Gelen, 2) mit 
Steinkohle und 3) mit Holzmaterialien (Zellulose, Holzmasse. 
Klötze etc.), welche an die an der Schmalspurbahn belegenen 
Industrieunternehmungen adressiert sind, beim Anlegen am Süd­
kai des Bassin No. 1 ein Vorrecht geniessen.

Im Lauf des Jahres 1924 sind im Ganzen 35 Sitzungen des 
Eisenbahntarifkonseils abgehalten worden, wobei 71 das Eisen­
bahnwesen betreffende Fragen entschieden worden sind. Mit 
Ausnahme einer einzigen Sitzung hat der Vertreter des Börsen­
Komitees, Herr E. Rosenwald, allen Sitzungen beigewohnt, sich 
auch in den verschiedenen Unterkommissionen betätigt.

Folgende neue Tarife sind von dem Eisenbahntarifkonseil 
bestätigt worden:

1. Eisenbahntarif No. 11, betreffend Überführung von Leichen 
von Personen, welche infolge von Eisenbahnunglück oder 
durch Unglücksfall auf der Eisenbahn ums Leben gekom­
men sind (R. T. No. 18/19 v. 31.1.1924).

2. Wasserstrassentarif No. 1, betreffend Taxen für den 
Dampfer „Kungla“, welcher den Verkehr zwischen Re­
val, Zitter, Loksa, Kaspervieck und Wöso zu unterhalten 
hat (R. T. No. 46 v. 23.III.1924).

3. Wasserstrassentarif No. 2, betreffend Taxen für den 
Dampfer „Endla“, welcher die Beförderung von Reisen­
den und Gepäck und den Warenverkehr zwischen Hapsal 
und den anliegenden Inseln bewerkstelligt (R. T. 
No. 72/73 v. 6.VI.1924).

4. Direkter Verbindungstarif für Eisenbahnen und Wasser­
strassen No. 3, betreffend Bestimmungen und Taxen für 
die Beförderung von Reisenden und Gepäck und den Wa­
renverkehr zwischen den staatlichen Eisenbahnen und 
den Häfen Rohuküll, Kuiwast und der Insel Oesel durch 
den Dampfer „Eestimaa“ (R. T. No 77/78 v. 20.VI.1924).

5. Eisenbahntarif No. 23. betreffend Beförderung von Mili­
tär, Grenzwache und deren Proviant (R. T. No. 145 
v. 9.XII.1924).

6. Hafenabgabentarif No. 22, redigiert auf Grundlage der 
estnisch-lettischen Hafenkonvention (R. T. No. 147 
v. 16.XII.1924).

Die neuredigierten Post- und Telegraphentarife wurden am
1. Januar 1924 in Kraft gesetzt und am 8. Januar 1924 im Riigi 
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Teataja No. 2 publiziert. Die allgemeine Unzufriedenheil, 
welcher diese Tarife begegneten, brachte es mit sich, dass schon 
am 26. Januar Abänderungen eintraten, welche im R. T. No. 18/19 
v. 31.1.1924 publiziert wurden.

Kleine Ergänzungen wurden in Juli hinzugefügt und ini 
R.T. No. 94/95 v. 22.V11.1924 u. No. 98 99 v. 1 VIII.1924 publiziert.

Ferner wurden vom Tarifkonseil Aenderungen folgender 
Tarife vorgenommen:

1. Tarif für Reisende No. 15. 6 Aenderungen und Ergän­
zungen (R T. No.No. 18/19, 3132, 62/63, 94/95, 98 99 und 
113/114 v. Jahre 1924).

2. Tarif No. 16, für Extrazüge und private Klassenwagen. 
1 Aenderung (R. T. No. 98;99 v. J. 1924).

3. Tarif No. 17, betreffend Gepäckbeförderung. 1 Aende­
rung (R. T. No. 125/126 v. J. 1924).

4. Tarif No. 18, betreffend Postsendungen. 1 Aenderung 
(R. T. No. 18/19 v. J. 1924).

5. Tarif No. 21, betreffend Beförderung von Militärmaterial.
3 Aenderungen (R. T. No. 18/19, 46 und 113/114 v. J. 1924).

6. Ermässigung des Tarifs No. 5, betreffend das Reisen von 
Invaliden auf der Eisenbahn. 1 Aenderung (R.T. No. 18 19 
v. J. 1924).

7. Ermässigung des Tarifs No. 7, betreffend das Reisen von 
Schulkindern. 1 Aenderung (R. T. No. 46 v. J. 1924).

8. Privattarif No. 6, betreffend Beförderung der Wagen der 
Verkaufsstellen des Eisenbahnkonsumvereins. 1 Aende­
rung (R. T. No. 46 v. J. 1924).

9. Privattarif No. 9, betreffend Beförderung von Transit­
waren, gemäss welcher die Tarifnormierung auf Goldbasis 
gestellt wird. 1 Aenderung (R. T. No. 47/48 v. J. 1924).

10. Privattarif No. 10, für Beförderung von Reisenden, Ge­
päck und Waren mit der Port-Kundaer Fabriksbahn. 
1 Aenderung (R. T. No. 97 v. J. 1924).

11. Aenderung des Tarifs No. 15, betreffend Benutzung der 
Eisenbahn zu Exkursionen (R. T. No. 98/99 v. J. 1924).

Neben der Ausarbeitung oben angeführter neuer und Aende­
rung bestehender Tarife hat der Eisenbahntarifkonseil eine ganze 
Reihe Auslegungen von Eisenbahnbestimmungen und Entschei­
dungen von Ansprüchen herbeigeführt und publiziert. So sind 
7 verschiedene Zusätze und Aenderungen zum allgemeinen Wa­
rentarif gemacht worden (R. T. No No. 22/23, 39 40, 46, 94 95, 
108, 131/132 und 144 v. J. 1924). Obgleich der Eisenbahnkonseil 
im Jahre 1924 in einer ganzen Reihe von Sitzungen sich mit der 
Ausarbeitung eines neuen Warentarifs beschäftigt hatte, wurde 
seine Veröffentlichung in endgültiger Fassung auf das Jahr 1925 
verschoben.
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F. Steuerwesen und Gesetzprojekte.
1. Zur Besteuerung der Kommanditgesellschaften.

Von den Vertretern der Kommanditgesellschaften wurde im 
Jahre 1924 eine Denkschrift dem Börsen-Komitee eingereicht, in 
welchem auf die willkürliche Praxis der Steuerbehörden hinge­
wiesen und das Ersuchen gestellt wurde, bei der Regierung da­
gegen vorstellig zu werden. In der Denkschrift wurde hervorge­
hoben, dass laut dem Einkommensteuergesetz das Einkommen 
der Kommanditgesellschaften als solcher der Einkommensteuer 
nicht unterliegen, vielmehr werde laut § 5 dieses Gesetzes der 
Gewinn der Kommanditgesellschaften unter den Kommanditisten 
je nach der Grösse ihrer Einlagen verteilt und der Gewinnanteil 
der einzelnen als deren Einkommen besteuert. Nach der bishe­
rigen Praxis sei nur die von den Kommanditisten tatsächlich 
empfangene Dividende besteuert worden, welche das alleinige 
tatsächliche Einkommen der Kommanditisten aus der Kommandit­
gesellschaft darstellt, im Jahre 1924 dagegen hätten die Steuer­
behörden nach anderen Grundsätzen zu verfahren begonnen, und 
zwar nähmen sie als Ausgangspunkt die Reineinnahme, welche 
für die Berechnung der Gewinnsteuer festgestellt worden ist und 
verteilen diese unter die Anteilinhaber proportionell deren Betei­
ligung. Diese Auffassung, dem Kommanditisten gehöre unmittel­
bar ein entsprechender Anteil am Reingewinn, ist aber eine irrige. 
Die Kommanditisten haben vielmehr nur eine Forderung an den 
oder die offenen Gesellschafter auf Auszahlung des ihnen ver­
tragsmässig zukommenden Gewinnanteils. Nach Auszahlung auf 
Grund einer richtigen kommerziellen Bilanz, des den Anteilinha­
bern laut Vertrag zukommenden Gewinns, kann der Komman­
ditist auch auf dem Gerichtswege vom offenen Gesellschafter 
nichts mehr verlangen. .

Auch hinsichtlich der Abschreibungen vertraten die Vertre­
ter der Kommanditgesellschaften den Standpunkte, dass die ab­
geschriebenen Beträge erst bei einer Liquidation, falls sie dann 
noch vorhanden sein sollten, zur Auszahlung an die Anteilinha­
ber gelangen, bis dahin sich aber im Besitz der offenen Ge­
sellschaft befinden, mithin in keinem Fall als ein Einkommen, 
aus einem abgelaufenen Geschäftsjahr betrachtet werden können.
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Angesichts des Gesagten wenden sich die Vertreter der hie­
sigen Kommanditgegesellschaften an das Börsen-Komitee mit 
der Bitte, der Regierung energische Vorstellung zu machen, dass 
die Handhabung der Besteuerung der Kommanditisten eine 
allgemeine Unruhe hervorruft, da dieselben jetzt überhaupt 
nicht übersehen könnten, mit welchen Beträgen sie zur Zahlung 
der Steuer herangezogen werden. So hätten im Jahre 1924 viele 
Teilhaber hiesiger Kommanditgesellschaften von den resp. 
Behörden nachträglich auf vermeintliche Gewinne des Jahres 
1920 Steuerzettel erhalten, laut welchen ihnen als Einkommen 
ungefähr das 24-fache der Kapitalsumme berechnet und von 
diesem ungeheuerlichen Betrage die Steuer erhoben wurde.

Das Börsen-Komitee unterzog die Denkschrift einer einge­
henden Besprechung und machte einige Aenderungen in de en 
Inhalt, worauf es eine diesbezügliche Eingabe dem Finanzmi­
nister überreichte. In der Eingabe unterstrich das Börsen-Ko­
mitee, dass falls das Ministerium eine Besteuerung der Ab­
schreibungen dennoch für notwendig hielte, eine solche nur auf 
Grundlage eines neu zu erlassenden Gesetzes geschehen könne.

2. Der Entwurf des neu durchzuführenden Scheckgesetzes,
Das russische Handelsgesetzbuch, sowie das Zivilrecht, 

welche beide noch heute in Eesti gelten, enthalten keine Be­
stimmungen in Bezug auf Schecks und die Notwendigkeit ein­
schlägiger gesetzlichen Bestimmungen wurde vom Börsen-Ko­
mitee stets als eine dringende angesehn. Ein diesbezüglicher 
Gesetzentwurf musste neu ausgearbeitet werden und mit die­
ser Arbeit wurde die legislative Kommission betraut, welcher 
die Bearbeitung des Bürgerlichen Gesetzbuchs oblag und welche 
den neuen Entwurf dem Obligationenrecht beifügte. Der Ent­
wurf wurde auch dem Börsen-Komitee zur Begutachtung zuge­
stellt und von dem letzteren einer eingebenden Durchsicht unter­
zogen. Die Vorarbeiten hierzu wurden von dem Juriskonsulten 
des Börsen-Komitees Herrn J. Tannebaum und den Sachver­
ständigen des Bankenrats gemacht, welche auch als Referenten 
in den vom Börsen-Komitee einberufenen Versammlungen Vor­
trag zu halten hatten.

Das Börsen-Komitee erhob seinerseits folgende Einwände:
In Betreff des § 2 des Gesetzentwurfs: Punkt 2 dieses Pa­

ragraphen enthält die Bestimmung, dass der Familienname und 
die Firma des Bezogenen genannt werden müssen. Das Binde 
wort „und“ könnte aber Veranlassung zu der Annahme geben, 
dass ein ohne Bezeichnung des Familiennamens, nur auf eine 
Firma angestellter Scheck ungültig sei, was jedoch laut § 1 des 
Gesetzentwurfs nicht der Fall sein kann. Der § 2 sei dahin zu 
ändern, dass das Wort „und“ durch „oder“ ersetzt werde.

In Betreff des § 13: das Projekt enthält keinerlei Hinweise 
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darauf, welche Stellen als Abrechnungsstellen zu betrachten 
wären. Als Grundlage des § 13 dienen § 12 des deutschen und 
§ 10 des österreichischen Scheckgesetzes, laut welchen die Ab­
rechnungstellen in Deutschland vom Bundesrat, in Oesterreich 
auf dem Verordnungswege festgesetzt werden. § 13 müsste ent­
weder vollständig gestrichen oder durch den Zusatz ergänzt 
werden, dass die Abrechnungsstellen von der Regierung (Fi­
nanzministerium) bestimmt und im Reichsanzeiger veröffentlicht 
werden.

In Betreff des § 15: der Schlussatz dieses Paragraphen 
lautet: „wenn der Scheck durch die Schuld des Scheckinhabers 
unbezahlt geblieben ist, so ist letzterer für den dadurch entstan­
denen Schaden vor dem Scheckausteller verantwortlich.“ Es 
fragt sich, wie kann ein durch die Schuld des Inhabers nicht 
eingelöster Scheck dem Aussteller Schaden verursachen? Dieser 
Passus des § 15 müsste gestrichen werden.

In Betreff des § 16: laut § 16 ist die Haftpflicht des Aus­
stellers und des Indossanten dem Inhaber gegenüber für Hono­
rierung des Schecks die gleiche. Angenscheinlich hat der Ge­
setzgeber eine solidarische Haftung des Ausstellers und des 
Indossanten im Auge gehabt, da aber nach den Grundsätzen 
des Baltischen Privatrechts (§ 3335) eine solidarische Haftung 
nicht präsumiert werden darf, sondern ausdrücklich bestimmt 
werden muss, so müsste auch im genannten Paragraphen die 
solidarische Haftung ausdrücklich genannt werden.

In Betreff des § 17: der Pragaraph regelt die Regressver­
bindlichkeiten des Ausstellers und des Indossanten. Zwei Mo­
mente, welche massgebend sind, müssen stets einwandfrei be­
wiesen werden — die rechtzeitige Vorweisung und die Nicht­
honorierung des Schecks. In Betreff der Führung des Beweises 
gibt die Fassung des Paragraphen Veranlassung zu Missver­
ständnissen, denn der Paragraph besagt, dass 1. die Weigerung, 
einen rechtzeitig präsentierten Scheck durch eine von dem Be­
zogenen am Tage der Vorweisung auf dem Scheck gemachte 
und von ihm unterschriebene Erklärung und 2. durch einen 
notariellen Protest bewiesen werden muss. Laut § 16 des oester- 
reichischen und deutschen Scheckgesetzes ist nur einer der 
beiden Nachweise vorgesehen. Im § 17 unseres Entwurfes 
müsste das Wort „und“ vor der Ziffer 2. durch das Wort 
„oder“ ersetzt werden.

Der dritte Absatz des § 17 wäre folgendermassen zu formu­
lieren: falls der Scheck während der im § 8 festgesetzten Frist 
dem Bezogenen zur Einlösung nicht vorgelegt ist, so ist ein 
Protest gegen den Aussteller und den Indossanten, gleichwie die 
Erklärung des Bezogenen unzulässig. Bleibt der Scheck ohne 
Protest und ohne Erklärung des Bezogenen, so sind die In­
dossanten ihrer Haftpflicht entbunden und kann der Scheckin­
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haber nur auf Grund der allgemeinen privatrechtlichen Bestim­
mungen die Einlösung des Schecks vom Aussteller fordern.

In Betreff des § 22: der Paragraph ist fast wörtlich dem 
§ 827 des schweizerischen Scheckgesetzes entnommen und be­
rechtigt den Scheckinhaber für den Fall, dass der Aussteller 
kein genügendes Guthaben beim Bezogenen besitzt, nicht nur 
den ihm dadurch entstandenen Schaden, sondern auch eine Pön 
von 5% des unbezahlten Scheckbetrages zu fordern. Es ist 
nicht klar, aus welchem Grunde der Aussteller verpflichtet wird 
äusser dem Schaden noch eine Pön zu zahlen. Mehr Berechti­
gung hat der Standpunkt, welchen die oesterreichische, franzö- 
siche und japanische Gesezgebung einnehmen, nämlich, dass die 
Pön dem Staate zukommt, dass ein nicht honorierter Scheck 
nicht mehr als Scheck zu betrachten ist und einer Stempelsteuer 
unterliegt. Der Schlussatz des § 22 wäre dahin zu ändern, dass 
die 5% Pön dem Staate verfällt.

In Betreff des § 24: aus dem Text des Paragraphen ist zu 
ersehen, dass der Bezogene kein Recht hat. bei Auszahlung eines 
Inhaberschecks von dem Vorleger eine Quittung zu verlangen. 
Da es aber bei gegenseitigen Verrechnungen oft von Bedeutung 
sein kann, wer der letzte Inhaber des Schecks war, auch bei Ab­
handenkommen eines Schecks, sowie bei Beurteilung von 
Scheckfälschungen dieser Umstand von grösster Wichtigkeit sein 
kann,müsste dem Bezogenen das Recht zugestanden werden.auch 
bei Einlössung eines Inhaberschecks eine Quittung zu verlangen. 
Gemäss dem Schlußsatz desselben § 24 ist der Bezogene ver­
pflichtet, bei Einlösung eines Schecks sich von der Echtheit der 
Unterschrift des Ausstellers zu überzeugen. Diese Verpflichtung 
ist in keinem Scheckgesetz anderer Staaten enthalten und bei der 
äusserst kurzen Fassung des Entwurfs im Allgemeinen und der 
Praxis müsste der Schlußsatz gestrichen werden.

In Betreff des § 26: der Paragraph enthält die Bestimmung, 
dass der Scheckinhaber, falls ihm eine Teilzahlung angeboten 
wird, verpflichtet ist, eine solche zu empfangen. Diese Bestim­
mung widerspricht nicht nur den allgemeinen Grundsätzen des 
Privatrechts (Art. 3514 des III Bds.), sondern auch dem speziel­
len Charakter des Schecks, welcher seinem Wesen nach ein Zah­
lungsmittel sein soll, nicht aber eine Schuldforderung. Ausser­
dem kann eine Teilzahlung dem Inhaber des Schecks einen be­
trächtlichen Schaden verursachen, weil bei Empfang des Schecks 
eine rechtlich begründete Voraussetzung besteht, dass der Scheck 
in barem Gelde voll ausgezahlt wird. Deshalb wäre die Fassung, 
dass Teilzahlungen entgegengenommen werden müssen, zu 
streichen.

In Betreff des § 27: der erste Absatz dieses Paragraphen 
wäre folgendermassen zu ändern: „ein Widerruf des Schecks ist 
erst nach Ablauf der Vorlegungsfrist zulässig“. Der zweite Ab­
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satz müsste folgende Fassung erhalten; ,.abhanden gekommene 
und entwendete Schecks unterliegen der Kraftloserklärung im 
Wege des Aufgebotverfahrens. Die Bestimmungen des §§ 2054, 
2055, 2057—2060, 2062—2070, 2087—2090 und 2092 der Z. P. O. 
finden sinngemässe Anwendung. Die Frist des Aufgebots muss 
mindestens zwei Monate betragen. Bei Einleitung des Aufgebot­
verfahrens kann das Gericht oder der Vorsitzende desselben, auf 
Antrag des rechtmässigen Inhabers, mittels einstweiliger Verfü­
gung die Einlösung des Schecks untersagen; dem Verbot zuwi­
der vorgenommene Einlösung des Schecks ist dem Antragsteller 
gegenüber unwirksam.

In den Entwurf müsste ein besonderer § 31 aufgenommen 
werden, welcher die sog. Kollisionsnormen behandelt, d. h. die 
Stellungnahme des Gesetzes in Betreff der im Auslande. ausge- 
stellten und in Eesti zahlbaren Schecks. Diesem ergänzenden Pa­
ragraphen wäre folgende Fassung zu geben: „die wesentlichen 
Erfordernisse eines im Auslande ausgestellten Schecks, sowie 
jeder im Auslande auf dem Scheck gemachten Erklärung werden 
nach den Gesetzen des Orts beurteilt, an welchen die Ausstel­
lung oder die Erklärung erfolgt ist.“

Da das estnische Steuerwesen grosse Unzufriedenheit in den 
wirtschaftlichen Kreisen hervorrief, sah sich das Börsen-Komitee 
veranlasst, eine Durchsicht auch der anderen Steuergesetze vor­
zunehmen. Zu diesem Zweck wurde eine Kommission einge­
setzt, an welcher äusser den Vertretern des Börsen-Komitees, 
die Vertreter des Allestnischen Kaufmännischen Verbandes, des 
Fabrikanten Verbandes, des Bankenrats und des Zentralverban­
des der Konsumvereine teilnahmen. Von dieser Kommission 
wurden Abänderungen folgender Steuergesetze für gut befunden:
3. Vorschläge des Börsen-Komitees betr. Veränderung folgender 

Gesetze:
a) Der Gesetzparagraphen 509—531 der Zusatz­

Gewerbesteuer betreff. Unternehmen, welche zu öffentlicher 
Rechenschaft verpflichtet sind.

§ 510 setzt die Steuer auf 1% des Grundkapitals fest. Diese 
Steuer wird von den meisten jungen estnischen Unternehmen 
nur mit Mühe in dieser Höhe getragen; da diese Steuer in der 
russischen Zeit nur 2/io % betrug und wir heute normalen Ver­
hältnissen entgegengehen, wird von der Kommission auch ein 
Steuersatz von 2/io% vorgeschlagen.

Hinsichtlich des § 511 wurde von der Kommission folgende 
Veränderung für notwendig befunden: bei Festsetzung der Kapi­
talsteuer müssen alle für die Gewerbescheine gezahlten Summen, 
darunter auch die Erhebungen der Selbstverwaltungen, in vollem 
Umfange in Betracht gezogen werden.

§ 519, Punkt 1. Lit „a“ muss in dem Sinne geändert werden, 
dass das steuerfreie Minimum der höheren Angestellten bis auf 
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60.000 Emk. p. Monat erhöht werde, da die laut Gesetz festge­
setzte Norm von 15.000 Emk. monatlich nicht dem Existenzmi­
nimum dieser Angestellten entsprächen. Sodann wäre der von 
der Besteuerung befreite Teil der für Gehälter ausgegebenen Ge­
samtsumme von 5% auf 7% zu erhöhen. Hinsichtlich § 519 
Punkt 1. Lit. „z“ schlägt die Kommission vor, protestierte Wech­
sel als dubiöse Forderungen anzusehen, infolgedessen es gesetz­
lich gestattet werden müsste, wenigstens ein Drittel der frag­
lichen Summe abzuschreiben. Da die gesetzlich bestimmte Höhe 
der Zinsen den wirtschaftlichen Verhältnissen nicht entspricht, 
so müsste der im § 519, Punkt 1. Lit „1“ erwähnte Zinsfuss von 
12% auf 15% erhöht werden. Auch müsste es erlaubt werden, 
Spenden und Stiftungen zu Wohltätigkeitszwecken vom Reinge­
winn abzuschreiben, demgemäss Aenderungen im entsprechenden 
Punkt des § 519 vorzunehmen seien.

Das Gesetz vom 2. Mai 1916 (Samml. russ. Gesetze und Ver­
ordnungen v. J. 1916 Nr. 123, § 963) müsste in dem Sinne verän­
dert werden, dass neue Unternehmungen für eine zweijährige 
Tätigkeit auf Grundlage des ersten Rechenschaftsberichts nicht 
auf einmal besteuert werden könnten. Viele Unternehmungen 
hätten eingehen müssen, weil sie nicht die Möglichkeit gehabt 
hätten, eine zweijäghrige Zusatz- und Gewerbesteuer gleichzei­
tig auszukehren.

b) Veränderung der Gesetzparagraphen 532—574 der Zusatz­
Gewerbesteuer betreff. Unternehmen, welche zu keiner öffent­

lichen Rechenschaft verpflichtet sind.
Die staatliche Reingewinnsteuer beträgt heute 10% der 

Reineinnahme, ausserdem haben die Selbstverwaltungen der 
Orte, wo sich das Unternehmen befindet, ein Recht 20%, die 
Kreis- und Gemeindeverwaltungen 10% der vom Staat erhobe­
nen Steuer einzuziehen. Obgleich die Steuer heute eine viel 
grössere ist, als vor dem Kriege, als sie blos 7% ausmachte, wird 
sie nicht ihrer faktischen Höhe wegen so drückend empfunden. 
als vielmehr weil die Feststellung des Reineinkommens seitens 
der Steuerbehörden willkürlich getroffen wird. Die Gesetze sind 
so wenig präzise abgefasst, dass eine ungerechte Besteuerung 
stets möglich ist. Zur Abhilfe schlägt die Kommission folgende 
Verbesserung vor:

Obgleich § 550 dem Steuerzahler das Recht einräumt, durch 
Büchervorweise sein^ Reineinkommen festzustellen, haben die 
Steuerbehörden laut § 551 das Recht frei nach ihrem Dafürhalten 
diesen Beweis abzulehnen. Laut Senatsukas v. 11. Nov. 1913, 
Nr. 12.853 werden sie hierin noch verstärkt. Das Gesetz müsste 
so abgefasst werden, dass, ebenso wie bei Unternehmungen, 
welche zu öffentlicher Rechenschaft verpflichtet sind und des­
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halb ihren Reingewinn durch Vorweis der Bücher nachweisen 
können, auch bei Unternehmungen, welche zu keiner öffentlichen 
Rechenschaft verpflichtet sind, von den Steuerbehörden richtig 
geführte Bücher nicht abgelehnt werden dürften.

§ 550 müsste noch weiter dahin abgeändert werden, dass V3 
der Summe der protestierten Wechsel als dubiöse Forderung 
jährlich abgeschrieben werden könnte. Ausserdem müsste ge­
stattet werden, dass der Besitzer des Unternehmens für seine 
Leitung und Geschäftsführung, ebenso wie für seine Angehöri­
gen, welche im Unternehmen tätig sind, einen gewissen Betrag 
abschreibt.

Laut § 542 werden von der Kommission zur Ferstellung 
der Gewerbesteuer jährlich die Prozente festgesetzt, welche 
jede Giuppe von Unternehmungen von ihrem Reingewinn zu 
zahlen hat. Die Kommission hält es für angebracht, dass nach 
Bestätigung der Prozenttabellen seitens der Hauptsteuerver­
waltung dieselben im Staatsanzeiger zu allgemeiner Kenntnis­
nahme publiziert werden.

Das Gesetz vom 2 Mai 1916 müsste für alle Unternehmun­
gen, welche zu keiner öffentlichen Rechenschaft verpflichtet 
sind, für ungültig erklärt werden, da es sehr schwer ist in einem 
Jahr die Steuer für zwei Jahre zu zahlen.

§ 6 des Gesetzes v. 13. Okt. 1917, welcher eine Verlänge­
rung des Termins für die Eingabe von Beschwerden nicht zu­
lässt, selbst wenn der Steuerzettel gar nicht oder zu spät zuge­
stellt worden ist, muss abgeschafft werden. Auch § 7 desselben 
Gesetzes wäre dahin abzuändern, dass dem Steuerzahler ge­
stattet wird, bei der Behandlung seiner Beschwerde in der 
Distriktkommission zugegen zu sein.

Der Senatsukas v. 24 Aug. 1907, Nr. 7752 sieht vor, dass 
Dokumente, welche der Hauptsteuerkommission oder der 
Hauptsteuerverwaltung vorgelegt werden, schon die Distrikts­
kommission passiert haben. Das Gesetz wäre dahin abzuändern, 
dass die Steuerzahler das Recht erhielten, in den oberen In­
stanzen Dokumente vorzustellen, unabhängig davon, ob diesel­
ben in den unteren Steuerbehöroen schon vorgestellt waren 
oder nicht. Auch müsste dem Steuerzahler gestattet werden, 
vor Verhandlung seiner Angelegenheit in der Hauptsteuerkom­
mission, von allen Beweggründen, welche für seine Besteue­
rung massgebend waren, Kenntnis zu nehmen.

§ 419 bestimmt, dass der Steuerinspektor oder sein Gehilfe 
den Vorsitz in der Distriktskommission haben. Das Gesetz 
müsste dahin geändert werden, dass als Vorsitzender eine von 
der Handels- und Industriekammer gewählte und vom Finanz­
minister bestätigte Persönlichkeit fungiere und dass der Steuer­
inspektor oder sein Gehilfe nur die Funktionen eines vortragen­
den und Auskunft erteilenden Mitgliedes der Distriktskommis­
sion, aber ohne entscheidende Bedeutung, behielten.
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e) Veränderung des Einkommensteuergesetzes.
§ 11 des Einkommensteuergesetzes vom 12 April 1920 (R- 

T. v. J. 1920, Nr. 63/64) sieht vor folgende Abschreibungsquoten
für Immobilien:

bei Stein-, Eisen- und Betonbauten ... 2%
„ Holzbauten . ,....................................4%
„ gemischten Bauten............................... 3%

wobei es Aktiengesellschaften gesetzlich gestattet ist. falls sta­
tutenmässig vorgesehen, abzuschreiben:

bei Steinbauten.......................................... 5%
„ Holzbauten............................................. 10%

Letztere Abschreibungsquoten sind aber als allgemein gül­
tige auch in dem Gewerbesteuergesetz vorgesehn. Daher ist 
es unzulässig bei Feststellung der Einkommensteuer das Ein­
kommen durch Anwendung einer kleineren Amortisationsquote 
zu vergrössern, infolgedessen folgende Abschreibungsquoten in 
Abänderung der bestehenden festgelegt werden müssten:

bei Stein-, Eisen- und Betonbauten . . 5 %
„ Holzbauten .....................................10 %
.. gemischte Bauten................................. 71/2%

§ 21, Anm. „i“ bestimmt, dass der Betrag der Einkommen­
steuer für alle zu öffentlicher Rechenschaft verpflichteten Unter­
nehmen nicht mehr als 25% des der Einkommentsteuer unter­
liegenden Gewinns ausmachen darf, und anderseits, dass der 
nach Abzug der Steuer verbleibende Gewinn nicht unter 5Vz 
des Grundkapitals fallen darf. Wie wir an einem Beispiele sehen 
können, werfen auf Grundlage dieses Paragraphen die Aktien­
gesellschaften in Eesti, wenn ihr Reingewinn auch in die Mil­
lionen geht, einen kleineren Gewinn ab. als derjenige, den die 
Banken an Prozenten für Geldeinlagen zahlen, obgleich im 
letzten Falle das Kapital kein Risiko eingeht. Nehmen wir als 
Beispiel drei Unternehmen mit 50, 25 und 10 Millionen Aktien-
kapital und einem Reingewinn von 7.5, resp. 2 und 1 Mill. Emk.
Aktienkapital............................ 50 Mill. Emk. 25 Mill. Emk. 10 Mill. Emk.
Reingewinn................................. 7,5 , B 2 „ „ 1 . „

„ in °/o% d. Grund-
kapitals....................................... 15% 8% 10%

Einkommensteuer laut Tabelle 2.151.000 Emk. 306.750 Emk. 96.750 Emk.
Ab Summe, welche 25% des

Reingewinnes übersteigt . 276 000 „ — —
Höhe der Einkommensteuer . 1.875.000 ,, 306.750 „ 96.750 „
Nach Abzug der Einkommen­

steuer verbliebenes Ein-
kommen................................. 5.625.000 , 1.693.250 „ 903 250 B

Dasselbe in %% des Grund-
kapitals....................................... 11,25% 6.77 % 9,03 %
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Das prozentuale Verhältnis des verbleibenden Einkommens 
zum Kapital ist zu gering. Die hohe Steuer schreckt 
das Auslandskapital vor Investierung ab, lässt auch keine Neu­
bildung von Kapitalien im Lande zu. Deshalb geht der Vor­
schlag der Kommission dahin, den entsprechenden Paragraphen 
des Einkommensteuergesetzes in dem Sinne zu ändern, dass 
Gewinne bis 12% des Grundkapitals steuerfrei bleiben.

d) Veränderung des Stempelsteuergesetzes.
Am 24 Juni 1918 hatten die deutschen Okkupationsbehörden 

eine Stempelsteuerverordnung erlassen, welche noch heute in 
Kraft ist. Von der estnischen Regierung ist der Stempeltarif zu 
der Steuerordnung um das 100 fache erhöht worden, für einzelne 
Positionen sogar noch mehr. Laut Punkt 2/14 des Stempeltarifs 
(R. T. Nr. 71/72, v. 15 Mai 1920) ist für alle Rechnungen ein 
Steuersatz von 0.2% vorgesehen, wobei für die Steuerpflichtig­
keit ausschliesslich die Beträge der Rechnungen und Abschlüsse 
ausschlaggebend sind, auf die juridische Seite oder den Inhalt 
aber keine Rücksicht genommen wird. Punkt 2/14 des Stempel­
tarifs lässt auf diese Weise eine Doppelbesteuerung insofern zu, 
als einerseits jede Vertragsurkunde und anderseits jede Rech­
nung, welche auf Grundlage einer solchen Urkunde ausgestellt­
worden ist, besteuert werden. Wie drückend diese Steuer emp­
funden werden muss, ist verständlich, wenn man bedenkt, dass 
zur Okkupationszeit der Steuersatz blos 10 Pfennig pro Rech­
nung betrug, auch in der russischen Zeit für Rechnungen, welche 
auf Grundlage von Vertragsurkunden ausgestellt waren, mit 
1 Rubel 25 Kop. festgesetzt war. Der Stempeltarif müsste bald­
möglichst dahin geändert werden, dass Rechnungen, welche auf 
Grundlage von Vertragsurkunden ausgestellt sind, nur mit 10 Mk. 
Stempelsteuer belegt werden. Es wäre auch wünschenswert, 
bei Rechnungen für Materialien, welche der einheimischen In­
dustrie zugeführt werden, eine Ermässigung des Steuersatzes auf 
0,1% eintreten zu lassen.

Laut Punkt 16/10 des Stempeltarifs werden folgende Sätze 
bei Kaufverträgen und gerichtlichen Zwangsversteigerungen 
vorgesehen:
a. im Falle unbeweglicher Sachen (Grundstücke und

ihnen gleichgestellte Rechtsobjekte)  2%
b. im Falle beweglicher Sachen jeder Art ....................... 1 %
c. im Falle von Kaufverträgen betreffend Waren, die zum

Wiederverkäufer oder zur Verarbeitung oder zum 
unmittelbaren Verbrauch in einem Gewerbe be­
stimmt sind................................................................... 0,2%

Die Steuersätze dieses Punktes 16/10 müssten um 50%, d. h. 
auf die Norm der Okkupationszeit zurückversetzt werden. Die 
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Punkte 31 und 32 enthalten für Effekten (Aktien, Anteilscheine. 
Obligationen und Interimscheine) folgende Sätze:

Effekten von Banken....................................4%
„ „ anderen Institutionen ... 2%

Neue Kuponbogen........................................ 2%
Diese Steuersätze sind um das 4- bis 8-fache höher als die­

jenigen der russischen Zeit. Man kann sich des Eindrucks nicht 
erwehren, als hätte der Gesetzgeber es besonders auf die Aktien- 
undKommanditgesellschaften abgesehen, als auf eine willkom­
mene und für eine ausgiebige Besteuerung am meisten geeignete 
Quelle, — ohne daran zu denken, dass in der ganzen Welt gerade 
durch die Tätigkeit der Bank-Konzerne in Form von Aktienge­
sellschaften etc. der wirtschaftliche Fortschritt bedingt ist. nicht 
aber durch die Betätigung einzelner noch so kapitalkräftigen 
Personen. Es wäre dringend nötig obige Normen durchweg auf 
^5% zu bringen.

Für Wechsel, Wechselproteste und Schuldverschreibungen 
müsste der in den Punkten 25 und 27 angegebene Steuersatz von 
0,2% ebenfalls um 50% ermässigt werden. Es ist durchaus unzu­
lässig, dass in den genannten Fällen die Steuerbehörden, je nach­
dem welcher Steuersatz höher ist, bald die Normen der Okku­
pationszeit, bald die der russischen Zeit in Anwendung bringen. 
Die Ausführungsbestimmungen zu der von den Okkupationsbe­
hörden erlassenen Steuerordnung sehen im § 21 vor, dass als 
Rechnungen alle Schriftstücke (Memoranden. Fakturen, Noten 
etc.) anzusehen sind, welche die Kennzeichen einer Rechnung 
aufweisen, d. h. die Angabe der Menge und Art der gelieferten 
Waren oder sonstigen Leistungen und den hierfür zu entrichten­
den Geldbetrag enthalten. Da zur Zeit des Erlasses der gen. 
Verordnung die Steuer, wie oben erwähnt, blos 10 Pfennig pro 
Rechnung betrug, heute dagegen 0 2% des Betrages der Rech­
nung ausmacht, so müsste den Steuerrevidenten vorgeschrieben 
werden, dass sonstige Schriftstücke, wie Memoranden etc. nicht 
als Rechnungen zu gelten hätten.

§ 14, Punkt 3 der Stempelsteuerordnung der Okkupations­
zeit bestimmt, dass bei juristischen Personen die Geldstrafe 
gegen die Vorstandsmitglieder, bei sonstigen Gesellschaften jeder 
Art gegen die Gesellschafter mit dem einmaligen Betrage festzu­
setzen sind und dass die Vorstandsmitglieder oder Gesellschafter 
als Gesamtschuldner haften. Die Stempelsteuerstrafe wurde von 
der estnischen Regierung um das 10-fache vergrössert und die 
Steuerämter legten diesen Paragraphen dahin aus, dass gegebe­
nenfalls von jedem Vorstandsmitgliede eine 10-fache Stempel­
strafe zu erheben wäre. Den Steurbehörden müsste klar ge­
macht werden, dass der Paragraph nur in dem vom Gesetzgeber 
gewollten Sinne, wie es auch aus der Fassung des Gesetzes her­
vorgeht, anzuwenden sei, d. h. dass die Vorstandsmitglieder als 
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Gesamtschuldner nur einmal mit einer nunmehr 10-fachen Strafe 
belegt werden.

Aus praktischen Erwägungen wäre es sehr wünschenswert, 
dass die Möglichkeit gegeben werde, anstatt der Einzelabstempe­
lung von Rechnungen, die Stempelsteuer in Prozenten von dem 
monatlichen Gesamtbeträge der Rechnungen in der Eesti Bank 
einmal monatlich zu entrichten und hierauf die Rechnungen mit 
einem entsprechenden Vermerk versehen zu lassen. Man könnte 
hierdurch eine bedeutende Anzahl von Beamten entbehren., 
welche gegenwärtig in grösseren Betrieben ausschliesslich mit 
dem Bekleben von Rechnungen mit Stempelmarken oder mit der 
Bezahlung der Stempelsteuer in baar in der Eesti Bank in An­
spruch genommen werden.

e) Veränderung des Gesetzes betreffend die Versicherung ge­
gen Krankheitsfälle.

(Samml. der Gesetze, Bd. XI, Teil II, §§ 257—371, Ausgabe 1913.)
Das Gesetz wurde unter der Regierung Kerensky einer Um­

arbeitung unterzogen und trat in der umgearbeiteten Form am 
25. Juli 1917 in Kraft. Es legte den Industrieunternehmen harte 
Verpflichtungen auf. Die junge Industrie Eestis ist äusser stände 
diese durch die Revolution bedingten Verpflichtungen weiter zu 
tragen. Besonders drückend sind folgende Bestimmungen des 
Gesetzes:

§ 323. Der Beitrag der Arbeitgeber wurde von 2/3 der Sum­
me, welche die Arbeitgeber für die Krankenkasse zahlen, auf den 
gleichen vollen Betrag derselben erhöht, d. h. auf 2% des Arbeits­
verdienstes.

§ 310. Die Unterstützung in Krankheitsfällen wurde von 
U—2/3 des Arbeitsverdienstes auf ¥2—2/3 erhöht, wobei die Fest­
setzung der Unterstützung der Verwaltung der Krankenkasse 
verblieb.

§ 318. Das Verbot, Arbeitslohn zu beziehen, solange der 
Arbeiter auf Kosten des Unternehmers im Krankenhause ver­
pflegt wird, wurde aufgehoben.

§ 353 wurde dahin geändert, dass die Arbeitgeber an der 
Verwaltung der Krankenkassen nicht mehr teilzunehmen haben, 
ungeachtet dessen, dass sie 50% der Versicherungssumme zah­
len. Die Möglichkeit einer unparteiischen Festsetzung der 
Unterstützungssumme wurde dadurch illusorisch gemacht. Sollte 
es durch die gegebenen Verhältnisse gegenwärtig noch nicht 
möglich sein, alle angeführten Gesetzparagraphen auf die frühe­
ren Bestimmungn zurückzuführen, so wäre es dringend erfor­
derlich, dass die Arbeitgeber sich in den Versicherungsämtern 
und in dem Versicherungsrat an der Verwaltung beteiligen.
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Laut § 318 steht den Krankenkassen das Recht zu. den Ar­
beitern auch für den Sonntag eine Vergütung auszuzahlen. Es 
ist unlogisch, dass dank diesem Umstande dem Arbeiter im 
Krankheitsfalle die Möglichkeit gegeben wird mehr Lohn zu er­
halten, als er für geleistete Arbeit erhalten hätte, in welch letz­
terem Falle er für den Sonntag nicht abgelöhnt wird.

f) Veränderung des Gesetzes betreffend Versicherung gegen 
Unglücksfälle.

(Samml. der Gesetze Bd. XI, Teil II, § 372—597, Ausgabe 1913.)
§ 546 schreibt vor, dass bei Unglücksfällen der Arbeiter bis 

zu seiner Herstellung die Hälfte seines Lohnes erhielte. Das 
Gesetz vom 21. Febr. 1920 („R. T. Nr. 26 27, 1920) erhöhte diese 
Summe auf 2/3 seines Lohnes. Auch hier erhält der Arbeiter die 
Unterstützung in den ersten 13 Wochen nicht allein für die Ar­
beitstage, sondern auch für die Sonntage (Gesetz der Regierung 
Kerensky v. 25. Juli 1917, § 311). Der Paragraph müsste dahin 
geändert werden, dass die Sonntage in Abzug kommen.

§ 403, P. 2. Durch das Gesetz v. 4. August 1923 (,,R. T.“ 
Nr. i6, 1923) wurde die Festsetzung von Pensionen die für die 
Berechnung der Pensionsbeträge zu Grunde liegene Arbeitszeit 
von 250 Arbeitstagen im Jahre auf 295 Tage erhöht. Die Erhö­
hung ist unbegründet, da laut den Betriebsstatistiken nicht mehr 
als 250 Arbeitstge durchschnittlich im Jahre geleistet werden.

g) Veränderung des speziellen Gesetzes betreffend den Ver-
sicherngsaufsichtsrat vom 1. Mai 1920.

(„R. T.“ Nr. 77/78 v. J. 1920.)
Laut diesem Gesetz hat der Versicherungsrat die Aufgabe, 

über die Durchführung der sozialen Gesetzgebung zu wachen und 
hierzu die nötigen Instruktionen zu erteilen und Erklärungen zu 
geben. Der Versicherungsrat setzt sich zusammen aus 5 Arbeits­
nehmern und 2 Arbeitsgebern. Es wäre dringend erforderlich, 
dieses unnormale Verhältnis durchzusetzen, denn da die Arbeits­
geber den grössten Teil der Ausgaben bestreiten, müssten sie 
mindestens dieselben Rechte in der Vertretung, wie die Arbeitei 
haben.

h) Veränderung des speziellen Gesetzes betreffend die Ver­
sicherungsämter v. 11. Mai 1920.

(„R. T.“ Nr. 77/78 v. J. 1920.) .
Laut diesem Gesetz haben die Versicherungsämter folgende 

Funktionen: 1. Erteilung von Erlaubnissen zur Erhöhung der 
Mitgliedsbeiträge der Krankenkassen; 2. Feststellung des Geld­
wertes des in natura gezahlten Lohnes; 3. Festsetzung des 
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durchschnittlichen Lohnes der Schwarzarbeiter und 4. Feststel­
lung der in den einzelnen Krankheitsfällen ausgezahlten Ver­
pflegungsgelder. Die Versicherungsämter setzen sich zusammen 
aus 4 Arbeitsnehmern und 2 Arbeitsgebern. Auch hier wäre es 
erforderlich das Gesetz dahin abzuändern, dass den Arbeits­
gebern gleiche Rechte mit den Arbeitsnehmern eingeräumt 
werden.

i) Ablehnung des Gesetzentwurfs über die Arbeitsdauer und 
die wöchentlichen Ruhetage.

Im Jahre 1919 kam in Washington auf der Arbeitskonferenz 
das Übereinkommen betreffend den Achtstundentag zustande. 
Das Übereinkommen ist aber bis dato von keinem der grossen 
Staaten ratifiziert und mit Ausnahme einiger kleinen Staaten ist 
die Ratifikation von allen übrigen Staaten vertagt worden. Auch 
das estnische Parlament hatte die Ratifikation des Übereinkom­
mens aufgehoben. Mithin hatte auch bei uns das Parlament er­
kannt, dass in Anbetracht der weittragenden Bedeutung des 
Übereinkommens für das wirtschaftliche Leben des Landes der 
Zeitpunkt zur Durchführung desselben noch nicht gekommen sei. 
Dagegen wurde vom Arbeits- und Wohlfahrtsministerium ein 
Gesetzentwurf betreffend die Arbeitsdauer und die wöchentlichen 
Ruhetage ausgearbeitet und der Regierung vorgelegt. Die Re­
gierung beschloss, den Entwurf einem Ausschuss, bestehend aus 
Vertretern der Ministerien für Handel, Justiz und Arbeit zu über­
geben. Das Handels- und Industrieministerium seinerseits hielt 
es für geboten, die an diesem Entwurf direkt interessierten Kreise 
zu Rate zu ziehen und so erhielt auch das Revaler Börsen-Komi­
tee den Entwurf zur Äusserung seiner Stellungnahme.

Der Geltungskreis des Gesetzes ist ein sehr weiter, er um­
fasst das Gewerbe, den Handel, und zwar nicht allein die offenen 
Verkaufsgeschäfte, sondern auch alle Kontore, Banken, Ver­
sicherungsgesellschaften, Bauunternehmungten, Unternehmungen 
für Beförderung von Personen und Waren u. a. m. Ausgenom­
men werden nur die Landwirtschaft, die Dienstboten, die Heim­
arbeit, die Arbeit in Schulen, Erziehungsanstalten, Krankenhäu­
sern, Apotheken, Gasthäusern und Ausstellungen. Sodann be­
zieht sich das Gesetz nicht auf Angehörige des Arbeitsgebers, 
Direktoren und Prokuristen.

Das Gesetz sieht eine Arbeitszeit von 8 Stunden täglich und 
48 Stunden wöchentlich vor. Spätestens 5 Stunden nach Beginn 
der Arbeit ist eine Ruhepause von V2 bis 2 Stunden Dauer einzu­
stellen. Ausnahmen von der Maximaldauer sind nur in dringen­
den Fällen in der Industrie zulässig (Reparaturen, Unglücks­
fälle etc.) An Überstundenarbeit können höchstens 150 Stunden 
im Jahre geleistet werden, wobei bei 50 Stunden die besondere 
Genehmigung des Arbeitsschutzkommissars und bei mehr als 50 
Stunden eine solche des Arbeitsministers eingeholt werden muss.
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Der Gesetzentwurf behandelt nicht allein die Arbeitsdauer, 
sondern auch den wöchentlichen Ruhetag. An Sonntagen und 
den staatlich anerkannten Feiertagen müssen die Arbeitsnehmer 
frei haben: bei einschichtiger Arbeit 36 Stunden, bei zweischich­
tiger 30 und bei dreischichtiger 24 Stunden. Mit dem Inkraft­
treten des neuen Gesetzes wird den Stadt- und Landesverwal­
tungen das Recht genommen, verbindliche Vorschriften betref­
fend die Arbeitszeit in Handwerksbetrieben und den Buden­
schluss zu erlassen. Für Übertretungen des Gesetzes sind Geld­
strafen bis zu 50.000 Emk. oder Arrest bis zu einem Monat vor­
gesehen. Der Standpunkt des Börsen-Komitees zum Entwurf 
war ein ablehnender. Als das Projekt im Staatlichen Wirtschafts­
rat zur Besprechung kommen sollte, wurde die Aufmerksamkeit 
der massgebenden Kreise auf die Mangelhaftigkeit des Gesetz­
projekts gelenkt und der Vorschlag gemacht, die Besprechung 
des Projekts im Wirtschaftsrat gänzlich von der Tagesordnung 
zu streichen.
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G. Der Bankenrat.
Der bei der Revaler Börse bestehende Bankenrat setzt sich 

zusammen aus Vertretern der zum Börsen-Verein gehörenden 
Banken. Die Aufgaben des Bankenrats sind die Regelung des 
Handels mit Valuta und Wertpapieren an der Revaler Börse, die 
Organisation und Förderung des Bankwesens in Eesti und die 
Wahrung der Interessen der Banken.

Folgende Banken waren im Jahre 1924 Mitglieder des 
Bankenrats:

1. die Eesti Bank,
2. die Eesti Leih- und Vorschussbank,
3. die Estnisch-Russische Bank,
4. die Estnische Volksbank,
5. die Estländische Gesellschaft für Grundbesitz,
6. die Estländische Industrie- und Handelsbank,
7. die Harju Bank,
8. die Nord Bank,
9. die Nord-Estnische Genossenschaftsbank,

10. die Revaler Aktienbank,
11. die Revaler Filiale der Dorpater Bank,
12. die Revaler Immobilienbank,
13. die Revaler Kaufmännische Diskonto- u. Vorschussbank.
14. die Revaler Kreditbank,
15. die Revaler Stadtbank,
16. das Bankkontor Rosen & Co.,
17. das Bankkontor Scheel & Co.
Auf der am 6. Mai 1924 abgehaltenen Ordentlichen General­

versammlung wurden die Kassenberichte für das Jahr 1923 be­
stätigt und der Voranschlag für das Jahr 1924 mit Emk. 1.300.050 
angenommen. In das Bureau des Bankenrats wurden wiederge­
wählt die Herrn E. Aule, M. Jaakson, R. Rank, CI. Scheel und 
A. Uibopuu. Zu Kandidaten wurden gewählt die Herrn L. Sepp 
und A. Kuben.

Auf der Sitzung des Bureaus des Bankenrats wurden zum 
Präses Herr A. Uibopuu und zum Vize-Präses Herr M. Jaakson 
gewählt.
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Zu Beginn des Berichtjahres wurden von den Mitgliedern des 
Bankenrats die geltenden Vereinbarungen unterzeichnet, welche 
betrafen:

I. Kreditzinsen. Dieselben betragen: bei Einlagen auf lau­
fende Rechnung — bis 5% p. a. (Beschluss des Bankenrats vom 
14. XII. 1920); bei Sparkasseneinlagen — 6% p. a., wenn Spar­
kassenbücher vorhanden (Beschluss v. 17. III. 1922); bei termi­
nierten Einlagen: auf 3 Monate bis 7% p. a., bei 6 Monate bis 8% 
p. a., bei 12 Monate bis 9% p. a. Die Stempelsteuer im Betrage 
von 5% von der Summe der Einlage hat der Einleger zu zahlen 
(Beschluss v. 3. X. 1923).

II. Debetzinsen. Bei Darlehen erheben die Privatbanken 
bis 9% p. a. zuzüglich einer Komrmssion, welche jedoch 50% des 
Betrags der Zinsen für das Darlehn nicht übersteigen darf. Im 
Falle von Prolongationen können die Banken Strafgelder an­
rechnen, jedoch darf dabei die Gesamtsumme an Zinsen, Kom­
mission und Strafgeld 15% der Darlehnssumme nicht übersteigen.

Im Fall einer Verletzung dieser, sowohl als auch früher fest­
gesetzter Bestimmungen kann der R^nkenrat dem Zuwiderhan­
delnden die Zulassung zu der Abrechnungsstelle der Eesti Bank 
verweigern und die Banken davon in Kenntnis setzen, welche 
ihrerseits die Einlösung der Schecks der ausgesperrten Bank, 
sowie der Schecks ihrer Klienten, zu verweigern haben. Nötigen­
falls kann der Bankenrat schärfere Massregeln in Anwendung 
bringen.

Am 27. Mai 1924 fand eine ausserordentliche Sitzung des 
Bankenrats statt, auf welcher unter Abänderung der bisher gel­
tenden Bestimmungen hinsichtlich der Kredit- und Debetzinseri 
beschlossen wurde:

I. Bei Einlagen auf laufende Rechnung nicht weniger als 
71'2% zu zahlen und bei terminierten Einlagen bis 12)2 p. a. 
II. Für Darlehnen nicht mehr als 15% p. a., incl. Kommission und 
sonstige Spesen, zu erheben. III. Die genannten Beschlüsse 
treten am 1. VI. 1924 in Kraft.

Ende Mai sah sich der Bankenrat genötigt, Massnahmen zu 
ergreifen, um der Spekulation mit ausländischen Valuten, welche 
als Folge des Fallens der Eesti Mark eingesetzt hatte, energisch 
entgegenzutreten. Auf einer ausserordentlichen Sitzung des 
Bankenrats wurde einstimmig eine Resolution gefasst, gemäss 
welcher die Banken sich verpflichten:

1. Ausländische Valuta zu keinem höheren Preise als der 
der Revaler Börse notierte, zu verkaufen, zuzüglich einer Kom­
mission von )4% bei allen Valutaverkäufen, ausgenommen die 
amerikanische, bei welcher ¥2% erhoben werden darf.

2. Ausländische Valuta zu keinem höheren Kurse, als der 
rauf der Börse notierte, zu kaufen. .

Nach Bekanntmachung obiger Beschlüsse hatte der Banken­
rat Veranlassung gehabt, einigen Banken für Nichteinhaltung der 
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Vereinbarungen Verwarnungen zugehen zu lassen, auch in eini­
gen Fällen diesbezügliche Streitfragen zu entscheiden.

In der zweiten Hälfte des Geschäftsjahres haben die Valo­
risierungsmassnahmen der Eesti Bank dem Bankenrat öfters 
Veranlassung gegeben zusammenzutreten. In Ausführung des 
am 20. Juni vom Parlament angenommenen Gesetzes hatte die 
Verwaltung der Eesti Bank beschlossen am 1. August 1924 einen 
Teil der Forderungen und Verbindlichkeiten der Bank zu valo- 
risieren und sollte die Valorisierungsaktion zunächst an den Kon­
tokorrent-Darlehen und den langfristigen Darlehen, den sog. 
Finanzwechseln vorgenommen werden. Als Valorisierungskurs 
wurden 100 Emk. — 1 Goldkrone festgesetzt. In Anbetracht der 
Tragweite der in Aussicht genommenen Massnahme wurde die­
selbe zum Gegenstand lebhafter Besprechungen innerhalb des 
Revaler Bankenrats. Der Bankenrat kam zu der Ansicht, dass 
die von der Eesti Bank projektierte Art und Weise der Durch­
führung der Valorisierung in Geschäftskreisen Unruhe hervor­
rufen und unter der Bevölkerung Misstrauen gegen die Eesti 
Mark erregen müsste, was unter den gegenwärtigen Umständen 
und solange die Valutafrage noch nicht geklärt ist, die Eesti Mark 
ungünstig beeinflussen dürfte. Da laut Regierungsbeschluss die 
Privatbanken keine Vertretung im Verwaltungsrat der Eesti 
Bank haben und ihnen die Möglichkeit fehlt, sich persönlich zur 
Valorisierungspolitik der Eesti Bank zu äussern, beschloss der 
Bankenrat, sich schriftlich an den Verwaltungsrat der Eesti Bank 
mit Vorschlägen zu wenden und reichte demselben eine diesbe­
zügliche Eingabe ein. In seiner Eingabe sprach der Bankenrat 
den Wunsch aus, die Frage der Valorisierung möge noch einmal 
erörtert und die Termine der Einführung derselben wie auch der 
festgesetzte Kurs geändert werden. Falls jedoch die Verwaltung 
der Eesti Bank nicht die Möglichkeit habe, die schon gefassten 
Beschlüsse zu ändern, würden die Privatbanken die Valorisie­
rung auf folgender Grundlage vornehmen:

I. Mit Bezug auf die Aktiva: es werden valorisiert:
a) alle Kontokorrent-Verbindlichkeiten vom 1. August ab 

zum Kurse 100 Emk. = 1 Goldkrone;
b) Finanzwechsel bei deren Prolongation zu demselben 

Kurse;
c) neue Wechsel nach dem Tageskurse der Goldkrone.

Anmerkung: Zur Begleichung von Kontokorrent-Rechnungen 
per 1. September 1924 wird es gestattet, Geschäftswechsel mit einem 
späteren Termin als der 1. Oktober 1924 zum Kurse 100 Emk. = 1 Gold­
krone zu diskontieren.
II. Mit Bezug auf die Passiva: terminierte Einlagen werden 

auf Wunsch der Klienten zum Terminkurse valorisiert und, falls 
sie weiter wenigstens auf ein Jahr in der Bank belassen werden, 
zum Kurse 1:100; in allen übrigen Fällen werden Einlagen zum 
Tageskurse entgegengenommen.
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III. Für valorisierte terminierte Einlagen werden gezahlt:
für Jahreseinlagen ... bis 10% 

„ 9-Monatseinlagen ... „9%
„6- „ ... „ 8%
»3- „ ... „ 7%

Die Wünsche des Bankenrats fanden bei der Verwaltung der 
Eesti Bank keinen Anklang und der Bankenrat wandte sich mit 
einer Denkschrift an den Finanzminister. In der Denkschrift 
wurde u. a. der Standpunkt des Bankenrats gegenüber dem im 
„Riigi Teataja“ Nr. 83/84 v. 1. Juli 1924 publizierten Gesetz „Die 
Goldeinheit und der Abschluss von Verträgen in Goldwährung4 
zum Ausdruck gebracht. Was dieses Gesetz betrifft, so können 
laut § 3 desselben Zahlungen in Goldkronen nach dem an der 
Börse notierten Kurse geleistet und ebenso Verträge abge­
schlossen werden. Eine Ausnahme besteht auf Grund des § 4 
nur in Bezug auf Hypothekenzahlungen. Laut § 5 gibt die Re­
gierung Richtlinien für die Handhabung des Gesetzes und erlässt 
Verordnungen zu diesem Behufe. Der Kurs der Krone wird da­
von nicht berührt, da er gesetzlich festgelegt ist. Im Hinblick 
auf das Gesetz hat die Eesti Bank die Operationen in 2 Kate­
gorien geteilt:

1) Verbindlichkeiten, welche vor Inkrafttreten des Ge­
setzes eingegangen worden sind und den Charakter langfristiger 
Darlehen tragen, und

2) Operationen, die nach dem Inkrafttreten des Gesetzes 
vollzogen worden sind, wobei ein Teil der Darlehen valorisiert 
wurde, der andere Teilt aber nicht. Dabei hat die Eesti Bank 
bei der Valorisation verschiedene Kurse angesetzt — 100 bis 105 
und den Tageskurs.

In der Denkschrift wendet sich der Bankenrat gegen die 
Festlegung eines unveränderlich starren Kurses der Goldkrone 
(100:1) im Gesetz und gegen die Anwendung verschiedener 
Kurse bei der Valorisierung. Das Festhalten an einem fixierten 
Kurs ohne Rücksicht darauf, ob derselbe mit dem tatsächlichen 
(Börsen-) Kurse übereinstimmt oder nicht, ist dazu angetan, 
anormale Verhältnisse im Geldverkehr hervorzurufen, wie es 
tatsächlich auch geschieht. Wenn heute z. B. der Kurs der Eesti 
Mark 1 Goldkrone =110 Emk. ist, so empfängt die Eesti Bank 
Einlagen doch zum Kurse von 1:100, d. h. sie verkauft die Krone 
mit 100 Emk., gleichzeitig muss sie aber Auslandsvaluta zu 110 
Emk. kaufen und damit für jede Krone 10 Emk. zuzahlen. Das 
ist nicht normal und die Privatbanken können das nicht mit­
machen. Ein solcher Umstand hat auch zur Folge, dass Einlagen 
aus Privatbanken zurückgezogen werden, weil in der Eesti Bank 
oder auf dem freien Markt ein sofortiger Kursgewinn von 10% 
sich erzielen lässt. Unter denselben Verhältnissen verliert der 
Wechselschuldner 10% beim Ausstellen des Wechsels, wenn der 
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Wechsel in der Eesti Bank zum Kurse von 100 diskontiert wird. 
Hat dagegen jemand in der Eesti Bank eine valorisierte Schuld 
nach dem Tageskurse zu tilgen, so kann er die entsprechende 
Summe in der Bank zum Kurse von 100 deponieren und auf diese 
Weise 10% sparen. Deshalb kann die einzige Grundlage für 
Goldkronenverträge nur der Tageskurs der Goldkrone sein, wie 
er sich aus dem tatsächlichen Verhältnis zwischen Angebot und 
Nachfrage an der Börse ergibt. Was die verschiedenen Kurse 
betrifft, welche die Eesti Bank bei der Valorisierung in Anwen­
dung bringt, so sei es in keinem Fall zulässig, dass in einem Staate 
mit geordneten wirtschaftlichen Verhältnissen, wo der grösste 
Teil der Verträge auf Grund der Goldkrone abgeschlossen wird, 
diese Kurse von einer Bank zu einem und von einer anderen 
Bank zu einem anderen Kurse berechnet wird. Die Anwendung 
verschiedener Kurse hätte denn auch die grösste Verwirrung 
hervorgerufen und leiste der Spekulation Vorschub. Nach Inkraft­
treten des Gesetzes hatte die Eesti Bank für dessen Handhabung 
Richtlinien zu geben und Verordnungen zu erlassen. Obgleich 
diese Verordnungen nur für die Operationen der Eesti Bank 
Gültigkeit haben, sind sie tatsächlich von allgemeiner Bedeutung, 
da die Geschäftswelt gezwungen ist, die Verordnungen des zent­
ralen Kreditinstituts auch für sch gelten zu lassen. Auf eine An­
frage der Eesti Bank v. 20. September 1924, wodurch die Un­
ruhe im Publikum hervorgerufen werde, hatte der Bankenrat 
nochmals Gelegenheit auf die Unzulänglichkeit des Gesetzes und 
seiner Handhabung hinzuweisen. Das obengesagte zusammen­
fassend, hält der Bankenrat eine Valorisierung nur dann für ge­
recht, wenn sie auf Grundlage ein und desselben Kurses, der für 
alle Gültigkeit hat, vollzogen und die Berechnung verschiedener 
Kurse verboten und bestraft werde, was sowohl dem Sinne des 
Gesetzes v. 20. Juni 1924, als auch der Absicht der Regierung 
entsprechen würde, den langfristigen Verträgen eine feste Grund­
lage zu ziehen, falls der Kurs der Eesti Mark infolge neuer Infla­
tion und übermässiger Kreditgewährung wiederum fallen sollte.

Die gen. Denkschrift des Bankenrats, sowie andere in der­
selben Angelegenheit an den Finanzminister und an die Eesti 
Bank gerichtete Eingaben hatten keinen Erfolg, obgleich die ne­
gativen Seiten der Valorisierungsmassnahmen, die der Banken­
rat befürchtete, sehr bald in der zweiten Hälfte des Geschäfts­
jahres in die Erscheinung traten. Erst im Herbst, als es gelang 
die Goldkrone gleich 100 Emk. zu bringen, wurden weitere 
Schäden der Valorisierungspolitik der Eesti Bank aufgehoben. 
Die Privatbanken haben die Valorisierungspolitik überhaupt 
nicht mitgemacht.

Viel Mühe und Arbeit hatte das Bureau des Bankenrats mit 
der Herausgabe des Namensverzeichnisses der Aussteller pro­
testierter Wechsel. Im Berichtsjahre beschloss das Bureau des 
Bankenrats die Verzeichnisse der protestierten Wechsel drucken 
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und in Buchform erscheinen zu lassen. Jeden Monat erschien 
ein Büchlein mit dem Namensverzeichnis der im vorhergehenden 
Monate protestierten Wechseln und wurde den Abonenten zu­
gesandt.

Die Veröffentlichung der Listen der protestierten Wechsel 
hatte die Wirkung, dass die Wechselschuldner begannen, der 
Tatsache der Veröffentlichung Rechnung zu tragen. Die Wech­
selaussteller, deren Wechsel in Protest geraten waren, began­
nen immer häufiger ihre Wechsel sofort nach dem Protest ein­
zulösen und den Bankenrat darauf hin zu ersuchen, entsprechende 
Vermerke in den Listen zu machen. Derjenige Teil des handel­
treibenden Publikums, das bis dahin nicht nötig hielt auf seine 
Wechselverbindlichkeiten in genügender Weise Acht zu geben, 
musste sich nunmehr eine, der Bedeutung und dem Ernst der 
Wechsel entsprechende Auffassung von demselben zu eigen 
machen.

Im Geschäftsjahre 1924 betrug die Zahl der Proteste und die 
Summe der proetstierten Wechsel wie unten zu ersehen:

25.767 Emk. 1.194.489.903

Zahl der Proteste Summe der Protest. Wechsel
Januar ....................... 2361 Emk. 94.134.381
Februar .................. 1780 88.219.715
März ....................... 1780 84.604.112
April ...... 1604 * a 89.412.289
Mai ........................... 1685 86.718.242
Juni ........................... 1746 71.484.671
Juli ........................... 2149 91.893.647
August ....................... 2331 a « 100.544.274
September .... 2271 a a 122.368.459
Oktober ..... 2652 103.751.395
November.................. 2744 148.100.539
Dezember.................. 2664 99 113.258.178
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H. Die Börsen und der Einfluss der wirt­
schaftlichen Konjunktur auf die Valutakurse 

und die Warenpreise.
1. Die Fondsbörse.

Die Entwickelung der Verhältnisse an der Fondsbörse nah­
men im Jahre 1924 einen eigenartigen und wechselvollen Ver­
lauf. Die Deflationspolitik und die Versuche einer Stabilisie­
rung der Eesti Mark brachten es mit sich, dass die Tendenz der 
Börse dahin ging, die ausländischen Devisen niedriger zu no­
tieren, als dieselben im freien Verkehr gehandelt wurden.

Die Folge war, dass immer weniger Verkäufer ihre Valu­
ten an die Börse brachten und schliesslich kam es, als die Nach­
frage nach denselben sich immer mehr steigerte und die Ex­
porteure mit der Abgabe ihrer Devisen noch zurückhaltender 
wurden, dass an der Börse überhaupt keine Devisen mehr zum 
Verkauf kamen.

Dieser anormale Zustand drückte so stark auf das wirt­
schaftliche Leben des Landes, dass zu gewissen Massregeln 
gegriffen werden musste, um den Übelstand zu heben, und ge­
gen Ende des Jahres 1924 gelang es die Kursverhältnisse zu 
ordnen.

Die Bewegung der ausländischen Valuta und die Schwan­
kungen der Eesti Mark lassen sich auf dem beigefügten Dia­
gramm, welches den Stand des Dollars an der Revaler Börse 
im Jahre 1924 angibt, genau verfolgen.

Am Anfang des Jahres 1924 12. Januar), wurde der Dollar 
mit Emk. 387% bewertet. Die ungünstigen Eisverhältnisse, 
welche Ende Januar eintraten und im Februar und März an­
dauerten, hatten eine Verringerung des Imports zur Folge und 
demgemäss auch ein Nachlassen der Nachfrage nach Valuta. 
Zu gleicher Zeit begann das engliche Pfund auf dem Weltmarkt 
zu fallen. Dank diesen beiden Umständen stieg die Eesti Mark 
und der Dollar wurde im Februar schon mit 3791/2 Emk. be­
wertet. Dieser Stand des Dollars bleibt sodann im Laufe der 
Monate März und April ständig.
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Die Bewegung des Dollarkurses an der^Revaler Börse im Jahre 1924.



Inzwichen macht sich eine regere Nachfrage nach Valuta 
bemerkbar. Diese Nachfrage stieg im April so weit, dass der 
Bankenrat, um möglichen Misständen im Valutahandel vorzu­
beugen, sich veranlasst sah, eine Kontrolle desselben wieder 
eintreten zu lassen, und es wurden die schon Ende 1923 worge- 
sehenen Kontrollbestimmungen für den Valutahandel hervorge­
holt. Darnach sollten nur solche Valutavorderungen befriedigt 
werden, bei welchen es sich um Waren handelte, welche im 
Auslande gekauft und als für das Land unumgänglich nötig be­
funden worden waren; ferner um Waren, welche im Lande 
selbst nicht produziert werden und den Charakter von Luxus­
waren nicht tragen. Die Valutaforderungen sollten ausserdem 
nur befriedigt werden, wenn sie auf Grund vorgestellter Rech­
nungen, Fakturen u. s. w. vom Bankenrat als gerechtfertigt an­
erkannt wurden.

Ungeachtet dieser scharfen Kontrolle liess die Nachfrage 
nach Valuta nicht nach, es mussten im Gegenteil immer grös­
sere Forderungen befriedigt werden und die Valutareserven 
der Banken schmolzen. Es entstand ein ganz verändertes Bild 
auf dem Valutamarkt: während im März im freien Angebot für 
55 Mill. Emk. Valuta an der Börse gehandelt wurde und im 
April selbst bei eingestellter Kontrolle des Bankenrats noch für 
90 Millionen Emk. Valutaforderungen befriedigt wurden, ja im 
Februar das Angebot an Valuta sogar so gross war, dass ein 
Nachlassen der Kurse der ausländischen Devisen eintrat, wird 
nun die Eestibank in der Abgabe der Valuta sehr zurückhaltend 
und die Börse kann den steigenden Anforderungen des Valuta­
marktes nicht mehr nachkommen.

Die Folge eines solchen Zustandes war, dass die Käufer 
sich veranlasst sahen ihren Bedarf ausserhalb der Börse zu 
decken. Dieser Umstand wurde sofort von der sog. „Schwar­
zen Börse’ ausgenutzt und die Kurse der ausländischen Valu­
ten stiegen rapide. Die Börse notierte den Dollar nach wie 
vor mit 379 Vs Dollar und zwischen dem offiziell notierten und 
dem auf der Schwarzen Börse gezahlten Preise entstand eine 
Spannung.

Der andauernde Mangel an Valutaangeboten an der Börse, 
liess diese Spannung immer grösser werden und infolge von 
Manipulationen der Schwarzen Börse fiel die Eesti Mark. Die­
ser Zustand zog die Aufmerksamkeit berufener Kreise auf sich 
und führte dazu, dass entsprechende Massnahmen ergriffen 
wurden. Da zu den an der Börse notierten Preisen keine De­
visen zu kaufen waren und die Notierungen keinen besonderen 
Einfluss ausübten, beschloss der Bankenrat zunächst, nur noch 
den Käuferpreis für Devisen zu notieren, die Verkäuferpreise 
dagegen gänzlich zu streichen. Der Bankenrat ging dabei von 
dem Gedanken aus, dass in den Banken Valuta zu niedrigeren 

55



Preisen als auf der Schwarzen Börse zu kaufen wäre, zur 
Orientierung aber der Käuferpreis allein genügt.

Diese Massregel verfehlte jedoch ihren Zweck und die 
Eesti-Bank entschloss sich den Kurs des Dollars auf 415 Emk. 
festzusetzen (30. Juni 1924). Hierdurch stiegen auch alle ande­
ren Valuten, es traten Verkäufer auf und der Börsenverkehr 
belebte sich, jedoch nur zeitweilig. Das Angebot an der Börse 
konnte den Bedarf doch nicht befriedigen, die Importeure sahen 
sich wieder gezwungen im freien Verkehr nach Valuta Um­
schau zu halten. Als Gegenmassregel begann man am 16. Juli 
1924 wieder den Käuferpreis allein zu notieren, nachdem mai. 
sich mit berufenen Kreisen in Verbindung gesetzt hatte.

Die im Hinblick auf diesen anormalen Zustand vom Ban­
kenrat mit dem Finanzministerium gepflogenen Verhandlungen 
führten dazu, dass Anfang August die Eesti-Bank die Einwilli­
gung gab. den im freien Verkehr gezahlten Kurs als Börsenno­
tierung zu veröffentlichen. Damit ward der Anfang zur Sanie­
rung der Verhältnisse gemacht. Man hatte zwar keine Anhalts­
punkte über den faktischen Bedarf des Landes an ausländischer 
Valuta, noch über den Kurs, welchen die grossen Importeure 
für fremde Devisen hätten zahlen können, auch wurde der Dol­
lar bis Ende August bis auf 460 Emk. hinaufgetrieben, doch er- 
wiess sich die getroffene Massnahme als die richtige. Bei der 
reservierten Haltung der Käufer konnte der Dollar sich auf der 
erreichten Höhe nicht behaupten und fing an ebenso rapide zu 
fallen, wie er gestiegen war. Zu spät erkannte die Spekulation 
diesen Umschwung auf dem Valutamarkt und um sich vor wei­
teren Verlusten zu bewahren, warf sie die gehamsterten Valu­
ten in grossen Mengen auf den Markt. Ein erdrückendes An­
gebot ausländischer Valuta entstand, was zu weiteren Fall der 
Auslandsdevisen führte. Am 29. September notierte der Dollar 
schon 412 Emk., am 7. November 376 Emk.

Die Eesti-Krone. welche zuerst am 14. Juli in den Börsen­
notierungen mit 111 Emk. erscheint, notierte arn 7. November 
schon 100 Emk., womit die Parität der Eesti-Mark erreicht war. 
Im Dezember wurden die Kursnotierungen einer Korrektur un­
terzogen und der Kurs des Dollars für Verkäufer mit 375 Emk. 
und für Käufer mit 372 Emk. angegeben. Mit diesem letzten 
Kurs trat die Eesti Mark in das neue Jahr ein.

Es muss noch bemerkt werden, dass am Jahresschluss die 
ausländischen Valuten im freien Verkehr billiger gehandelt wur­
den, als die Börse notierte. Das Resultat aller obenbeschrie- 
benen Vorgänge auf dem Valutamarkte war, dass der Valuta­
handel im Laufe des letzten Quartals der Börse fernblieb, zu­
mal der befestigte Kurs der Eesti Mark keinen Anlass zu An­
lage von Valuta-Reserven bot.
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Die Kurse der Revaler Börse für das Jahr 1924.
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In der beigefügten Tabelle „die Kurse der Revaler Börse 
für das Jahr 1924’ sind zwecks Raumersparnis die Kurse nur 
per 1-ten und 15-ten eines jeden Monats angegeben. Bei dem 
Goldrubel, der norwegischen Krone, dem belgischen Franc, 
dem Tscherwonetz, der Eesti Krone, den oesterreichischen und 
ungarischen Kronen laufen die Notierungen nicht das ganze 
Jahr durch, da einige Valuten von der Notierungsliste ge­
strichen, andere dagegen erst im Laufe des Jahres in die Lis­
ten aufgenommen worden sind.

2. Die Warenbörse.
Im Laufe des Jahres 1924. arbeitete die Warenkotierungs­

Kommission am Revaler Börsenkomitee im Bestände der Her­
ren H. Witte als Praeses und W. Schneider und B. Rostfeld als 
Mitglieder; als Sekretär der Kommission fungierte der verei­
digte Warenmakler Herr L. H. Rosenkranz. Es wurden im 
verflossenen Wirtschaftsjahre im Ganzen 47 Sitzungen abgehai- 
ten, und zwar jeden Mittwoch um 5 ¥2 Uhr nachmittags, mit 
Ausnahme der Feiertage. Die von der Kommission notierten 
Warenpreise hatten sich so weit bewertet, dass nach ihnen ein 
brauchbarer Lebenindex sich zusammenstellen liess und auf 
Grund dieser Daten von berufener Seite die Handelsbilanz des 
Staates errechnet wurde. Die von dem Börsen-Komitee auf 
diesbezügliche Anfragen täglich abgegebenen schriftlichen oder 
mündlichen Bestätigungen der veröffentlichten Preise der Wa­
renkotierungskommission liefern den Beweis, dass sie von Re­
gierungsinstitutionen, Gerichten, Rechtsanwälten und Privat­
personen als massgebend anerkannt werden. Obgleich im ver­
flossenen lahre nur eine beschränkte Zahl von Warengeschäf­
ten an der Börse abgeschlossen wurde, war die Tätigkeit der 
Warenbörse doch von Bedeutung. Dank dem Umstande, dass 
an der Warenbörse die Notierung der Engrospreise stattfand 
und zu den notierten Preisen stets Waren in beliebiger Quan­
tität durch den Börsenmakler zu haben waren, wurde einer 
künstlichen Erhöhung der Warenpreise, welche durch Speku­
lation hätte hervorgerufen werden können, entgegengewirkt.

Die Bewegung der haupsächlichsten Warenpreise während 
des Jahres 1924 sind aus den beigefügten Diagrammen ersicht­
lich. Die bedeutendsten Erhöhungen finden wir beim Kaffee, 
welcher von 3200 Emk. p. Pud am Anfang des Jahres auf 5533 
am Ende des Jahres oder um 73% gestiegen war. Das Roggen­
mehl stieg von 285 Emk. auf 421 Emk. p. Pud oder um 47%%, 
Heringe von 4338 Emk. auf 5850 Emk, pro Tonne oder um 35%, 
Sohlenleder von 5100 Emk. p. Pud auf 6300 Emk. oder um 
23,5%, Exportbutter von 4700 Emk. auf 5773 Emk. p. Pud oder 
um 20%%. Die Preise für Fleisch, amerikanisches Mehl, Petro­
leum. Salz. Zinkblech und Streichhölzer haben gegen Mitte des 



Jahres eine erheblihe Steigerung erfahren, um am Ende des 
Jahres auf ihren früheren Stand zurückzugehen. Mehr oder 
weniger ständig bleiben die Preise auf Papier, für Steinkohle, 
Milch und Zement, und eine geringe Erhöhung wiesen Baum­
wollstoffe auf. Zucker war stark gefallen und zwar von 1100 
Emk, p. Pud im Februar auf 780 Emk im Dezembre 1924 oder 
um 41%. Eierpreise waren grossen Schwankungen unterwor­
fen, sie betrugen im Januar 20 Emk. das Paar, im Mai 12 Emk. 
und am Schluss des Jahres 25 Emk. das Paar.

Grosshandelspreise in Reval im Jahre 1924
nach den Preisen der Kotierungskommission des Revaler Börsen­

Komitees.
(Durchschnittlich und in Emk.)

Lebens- und Ge­
nussmittel:

Ware E
I 

Einheit
Quar- II Quar- III Quar- IV Quar

tal tal tal tal

Butter, Export-.................. Pud 4.640 3.800 5.455 5.664
Eier, Export-, pro Kiste ä 1440 St. 12.170 9.360 12.385 16.920
Erbsen, estnische .... Pud — — — —

Rindfleisch........................... 99 644 1.080 1.062 1.012
Schweinefleisch.................. 99 1.440 1.530 1.728 1.625

Getreide:
Braugerste ....................... 99 255 — 250 269
Futterhafer, estnischer . . 99 255 260 277 338
Roggen, estnischer .... 9 9 275 285 315 396

„ russischer . . . 99 255 260 294 —

Weizen................................ 99 340 — —■ —

Heringe ........................... Fass 4.055 3.950 5.094 5.705
Kaffee ................................ Pud 3.850 3.815 5.327 6.050
Kakao ................................ 99 1.300 1.450 2.275 2.625
Kartoffeln, Export- .... 99

— HO — 77
Schweizerkäse, einheim. . . 2.470 2.465 2.738 2.960
Kasein, Export-.................. 99 758 800 1.623 1.700
Margarine ....................... 99 2.040 1.960 2.395 2.283
Mehl, Roggen-.................. 99 290 292 343 424

„ Weizen, am. u. engl. 99 640 655 1.015 964
Milch ................................ Liter 20 I6V2 17 19
Oelkuchen ....................... Pud 280 280 299 307
Reis, Burma II.................. 99 650 630 795 713
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im Jahre 1924.
Mk- I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII
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Ware
I

Einheit
Duar- II Ouar- III Quar- ß Quar-

tal tal tal tal

Salz, lose........................... 51 52% 61% 57%
Syrup. Kartoffel-, 42% . . 756 810 969 775
Tee..................................... 5.280 5.180 6.038 6.038
Weizenkleie....................... a . 188 200 227 245
Zucker, feiner....................... M 1.090 985 975 1.824

Textilien u. Leder:
Baumwollgewebe: Bjäs . . Arsch. 44.9 46 49,8 51,1

„ Mitkal . 37 33,5 36.7 37,9
Flachs: Livonia R................. ,9 2.330 2.460 — 2.733

„ Werro-Petshur . . 99 2.600 2.915 — 3.280
„ Dorpat.................. 99 — 2.700 — —

Sohlenleder, estnisches . . * * 4.500 4.500 4.784 5.000
„ amerikan. . . 99 5.100 5.100 5.792 6.300

Minerale, Metalle,
Erzeugnisse daraus
und mineral, Oeie:

Brennschiefer, estn. I Sorte . 99 10 10 10 10
„ „ 11 Sorte . 99 7,5 7,5 7,5 7,5
„ „ III Sorte . 99 5 5 5 5

Koks, Giesserei-.................. 99 97% 94 90 89
„ Gas, Revaler Gasanst. 99 85 85 85 85

Steinkohle: Yorkschire . . 99 591/2 59 571Z2 56%
„ Newcastle . . 99 56% 56 54 52
„ Schmiede- . . 99 6412 631/2 62 61

Eisen, Band-....................... •9 465 465 480 461
„ Sorten-.................. 99 300 305 330 293

Gusseisen........................... 99 245 245 270 262
Stahl, Feder-....................... 99 475 490 525 500

„ Werkzeug . . . . 99 1.150 1.315 1.325 1.300
Eisenblech ....................... 99 460 465 515 492
Bleche, Kupfer-.................. 99 4.420 4.500 4.700 4.512

„ Messing- .... 99 4.120 4.360 4.600 4.187
„ Zink- .................. 99 1.600 1.600 1.730 1.700

Zinn.................................... 99 7.300 8.695 9.327 5.375
Blei..................................... 99 960 1.120 1.185 1.351
Brennschieferöl.................. 99 210 210 210 210
Maschinenöl, russisches . . »9 535 610 770 675

„ amerikan. . . 99 515 605 755 621
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Ware Einheit
[ Quar- II Quar- III Quar- IV Quar-

tal tal tal tal

Naphta, russisches . . . 99 250 270 330 290
„ amerikan. . . «• 210 235 257 228

Petroleum, russisches . . 9 f 280 290 350 305
,, amerikan. . 99 280 290 350 305

Benzin........................... 55 625 685 820 657
Verschied. Waren:

Dungstoffe: Kainit . . . . Pud — 15 — —
„ Kalisalz 40% . 99 — 895 1.095 1.045
„ „ 30% . 5* — 675 853 797

Superphosphat 18—20% . . 99 — 638 780 705
Thomasmehl....................... — 668 643 607
Phosphorit, estn..................... 99 — 35 35 —
Chilisalpeter....................... 99 — 2.460 — —
Holz, gemischtes, 20% Birke K.Fad. 5.750 6.360 — —
Kalk ................................ Pud 371/z2 39172 39 39
Kreide................................ 110 105 110 105
Leinsaat, Basis 871/2% . . «• — — 425 443
Rotationspapier.................. 99 410 400 433 426
Holzteer ........................... 9 9 325 475 405 349
Zement, Port-Kunda . . . Fass ä 745 745 790 830

„ Asserin . . . . 10P.101E 690 690 690 764
Ziegelsteine ....................... lOOOSt. 6.100 6.540 6.500 6.500
Zündhölzer, proKiste ä 5000Schacht. 5.860 6.050 6.150 5.973

Kleinhandelspreise.
(Durchschnittlich in Emk.)

Brot, Schwarz- . . . . Pfund 7 7 y2 8V2 9
„ Weiss- . • • • 99 15 15 25,9 20

Butter, Tisch- . • • • 99 112,5 88,3 113,2 124,6
„ Küchen- • • • 99 94,4 80 92,5 107,1

Eier.................. . . . Paar 23,3 14,3 18,3 24,4
Erbsen .... . . . Pfund 16,5 17,3 17 16
Fleisch, Rind- . . • • • 99 27,3 35,9 35 33,3

„ Schweine- • • • 99 44,2 46,2 51,2 47,5
Grütze, Gersten- . • • • 99 15 15 15 15
Heringe . . . . • • • 99 20 20 22,5 23
Holz, Birken-, 1 Arsch, lang 1. Faden 2.800 2.800 2.990 3.070

„ Kiefern- „ „ 99 99 99 1.800 2.000 2.170 2.100
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Ware
I

Einheit
)uar- II Quar- III Quar- A Quar­

taltal tal tal

Kartoffeln .... . . . Pud 111,6 141.9 152.7 104
Kartoffelmehl . . . . . Pfund 17 18 26 20
Manna.................. 20 20,7 35 32
Mehl. Roggen- . . • • • • ■ 6,9 7.5 9,75 11

„ Weizen- . . 10,1 10 14.6 18
Milch .................. . . . Stof 20,4 16.6 18 20,8
Petroleum . . . . . . Pfund 8 8 9,8 8,3
Reis....................... 17 18,7 23 22
Salz....................... 1,8 2 2 2
Schmalz, Schweine- • • • 56,3 61,4 70,7 73,5
Speck .................. 51,3 55.1 59 60,3
Strömlinge, frische . • • - 99 16.2 12 10,3 14,4
Zucker, feiner . . . . . . 27,5 26 28 22,8
Zwiebel, Speise- . . • • • 99 25 26,7 18 25
Seife....................... 25 25 33 35

3. Der Einfluss der wirtschaftlichen Konjunktur auf die Valuten­
kurse und die Warenpreise.

Die in den vorstehenden Abschnitten gebrachten Schilde­
rungen der Verhältnisse des Dollarkurses und der wichtigsten 
Grosshandelspreise gewähren uns die Möglichkeit die Be­
ziehungen der Eesti Mark zu den ausländischen Valuten und 
Warenpreisen im Grosshandel zu erkennen. Im Nachfolgenden 
wollen wir die Frage der Kaufkraft der Eesti Mark und die 
hierfür massgebenden Momente untersuchen, auch die Be­
ziehungen erwähnen, welche zwischen der allgemeinen wirt­
schaftlichen Lage des Landes und dem Stande der Eesti Mark 
bestanden haben. Zu diesem Zweck müssen wir unser Augen­
merk auf die Entwickelung der Grosshandelspreise und des 
Dcllarkurses richten und dann die Import- und Exportbilanzen 
und die Emissionen der Eesti Mark in Betracht ziehen. Um die 
v. echselseitigen Beziehungen auf einen einheitlichen Masstab 
zuruckzuführen, wollen wir als Grundlage die Daten vom Ja­
nuar 1924 nehmen, welche wir mit 100 annehmen. Bei den Wa­
renpreisen betrugen die Notierungen von 102 Engrospreisen am 
10 Januar 1924 137.647 Emk., welche wir ebenfalls mit 100 an­
nehmen. Zur Feststellung des Dollarkurses nehmen wir den 
Durchschnittskurs des Monat Januar, ausgerechnet auf Grund­
lage des Mittels zwischen Käufer- u. Verkäuferkurs. Der Dol’ar- 
kurs ergibt für Januar 387,6 Emk. = 100. Als Grundlage der 
Import- und Exportbilanz wird der Wert in Eesti Mark fest­
gesetzt. Im Januar betrug die Einfuhr 638 Mill. Emk., die Aus-
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fuhr 624V2 Mill. Emkr, mithin war die Ausfuhr um 13 Vk Mill. 
Emk. oder 2,1% geringer als die Einfuhr. Für den Umlauf der 
Eesti Mark wird vom 31 Dezember 1923 ausgegangen, an 
welchem Tage wir die Emission mit 3441,7 Mill. Emk. ver­
zeichnet finden. t'

Aus beistehendem Diagramm ersehen wir, dass der Kurs 
des Dollars zu Anfang des Jahres nachliess, was einerseits 
durch das hallen des Pfundes, anderseits durch die Verrin­
gerung der Einfuhr bedingt wurde. Die Valutaschwierigkeiten 
des Dezember 1923 und die damals ergriffenen Massnahmen 
wirkten noch im Januar 1924 auf den Kurs der Eesti Mark 
nach. Wenngleich die im Dezember für Getreide und Mehl zur 
Verfügung gestellte Valuta eine erhöhte Einfuhr im Januar zuliess, 
der Import im Dezember betrug 599,8 Mill., der Export 343.7 Mill. 
Emk., so brachte der Februar schon eine Verringerung der Ein­
fuhr. Einen gewissen Einfluss übte auch die im Januar forge- 
setzte Einziehung der im Umlauf befindlichen Eesti Mark aus, 
was eine weitere Geldknappheit hervorrief. Die neue Wirt­
schaftspolitik hatte zwar eine feste finanzielle Eage geschaffen 
und selbst der Dobarkurs hatte nachgelassen, doch begannen 
im Februar die Warenpreise eine steigende Tendenz aufzu­
weisen, wie auch aus dem Diagramm ersichtlich ist. Auch die 
Kurse der Emmissionen zeigt im Februar eine Steigerung, 
welche noch im März anhält, ebenso die Kurse der Einfuhr. 
Das Bild an der Börse verändert sich dagegen nicht, wie das 
an der Kurve des Dollars zu sehen ist. Um diese Zeit trat ein 
Regierungswechsel ein. Von der neuen Regierung wurde er­
wartet, dass sie eine straffe Wirtschaftspolitik durchführen und 
die Handelsbilanz durch radikale Eindämmung des Imports 
bessern würde. Diese Möglichkeit in Erwägung ziehend, sahen 
sich die Kaufleute veranlasst, sich im Auslande verstärkt mit 
Waren einzudecken. Die Einfuhr stieg infolgedessen im April 
ganz bedeutend, was mit der Zeit nicht ohne Einfluss auf die 
Börse bleiben konnte. Ungeachtet dessen, dass die Ausfuhr 
um dieselbe Zeit in noch grösserem Masse gestiegen war und 
am Anfang des Monats noch genügend Valuta für die Börse 
abwarf, wurde Ende April die Nachfrage an der Börse so 
scharf, dass nur der dringende Bedarf dort befriedigt werden 
konnte. Im Mai bleibt der Export auf seiner für Ende April 
erreichten Höhe stehen, was sich dadurch erklärt, dass die 
Vorräte an exportierbaren Flachs und Holz schon zu Ende 
gingen. Anders steht es mit dem Import. Derselbe steigt un­
unterbrochen. Da der Export nicht genügend ausländische Va­
luta hereinbrachte, hielt die Nachfrage nach Valuta fortdauernd 
an und da die wirtschaftliche Eage sich nicht bessern wollte, 
sah sich die Börse veranlasst, den Verkauf von Valuta einzu­
stellen und die Kaufmännischen Kreise mussten sich im freien 
Verkehr mit Valuta eindecken, was sofort eine Erhöhung
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sämtlicher Valuten durch die einsetzende Spekulation hervor­
rief. Obgleich die Börse nach wie vor an den amtlichen No­
tierungen festhielt, konnte sie ein Fallen des Kurses der Eesti 
Mark doch nicht aufhalten, da der Import immer weiter grosse 
Summen an Valuta verschlang. Die Emmissionsschraube wurde 
angezogen und die Zirkulation der Eesti Mark um etwa 10% 
verringert. Als am 14 Mai Herr 0. Strandmann von neuem die 
Funktionen eines Wirtschaftsministers (die Ministerien für 
Handel und Industrie und der Finanzen) übernahm, wurden die 
Fragen über Einschränkung der Kredite und sogar vollständige 
Schliessung vieler Kreditkonti, sowie über die Einführung einer 
Abrechnung der Kredite auf Golbasis zur Debatte gestellt. Die 
Regierung glaubte annehmen zu müssen, dass in gewissen 
Kreisen auf Baisse der Eesti Mark spekuliert werde. Um dem 
entgegenzuwirken, erhöhte die Eesti-Bank den Wechseldiskont 
von 7V2—8% auf 9—91/2 und Ende Mai stellte der Finanzminister 
dem Parlament den Antrag, ihm ausserordentliche Vollmachten 
zur Durchführung seiner Massnahmen zu erteilen. Die be­
deutendsten der erwähnten Massnahmen waren: 1) der aussere­
tatmässige Verkauf eines Teils der Staatswaldungen, 2) das 
Recht Anleihen im Auslande abzuschliessen, und 3) die Einfüh­
rung erhöhter Zölle. Dem Antrag wurde vom Parlament Folge 
geleistet. .

Die Zollerhöhungen wurden schon Anfang Juni durchge­
führt und die Zollsätze um 30—75% erhöht. Mit dieser Er­
höhung wurde hauptsächlih eine Verminderung der Weizen­
mehleinfuhr bezweckt. Hand in Hand mit der Ordnung der 
Valorisationsfrage ging eine weitere Verringerung der Emmis- 
sion, welche den ganzen Juni anhielt. Wenn wir im Juni auf 
dem Diagramm den plötzlichen Fall der Einfuhr sehen, so er­
halten wir den Eindruck als wäre dieses eine Folge der Mass­
nahmen und der projektierten Reformen der Regierung. In 
Wirklichkeit war hierführ ein anderer Umstand massgebend. 
Nachdem im Mai die Einfuhr eine ausserordentliche Höhe er­
reicht hatte (1035,2 Mill. Emk.) sah sich der Kaufmann gezwun­
gen, der Aufnahmefähigkeit des Marktes, wie auch der Bewegung 
der Warenpreise Rechnung zu tragen. Erst nach dem er die 
Gewissheit erlangt hatte, dass die Warenpreise im Lande stei­
gen, deckte er sich verstärkt von neuem im Auslande ein. Des­
halb erreicht die Einfuhr Ende Juli fast die gleiche Höhe, wie 
im Mai. Die gestiegene Nachfrage nach Valuta für Import­
zwecke rief einen Kampf um den Kurs der ausländischen Va­
luten hervor und hatte zur Folge, dass Ende Juni der Dollar 
an der Börse plötzlich um 32 Punkte stieg. Interessant ist zu 
bemerken, dass die Kurven der Ein- und Ausfuhr im Juni para- 
lell verlaufen. Was die Kurven der Warenpreise und des Dol­
larkurses betrifft, so steigen beide Kurven im Juli stark auf­
wärts. Um einen solchen Verlauf der Dinge entgegenzuwirken 
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wurden folgende Massregeln ergriffen: um die Einfuhr ein­
zudämmen wurde am 5 Juli die Zölle auf telegraphischem Wege 
um 30 bis 275% erhöht. Zur Kontrolle des Aussenhandels wurde 
eine spezielle Kommission eingesetzt und der Bankenrat sollte 
nur nach genauer Prüfung die notwendigsten Valutaforderungen 
befriedigen. Der in Umlauf befindliche Betrag an Eesti Mark 
wurde weiter verringert. Die Valorisation wurde durchgeführt 
und die Parität der Eesti Mark mit 100 Emk = einer Gold­
krone mit einem Gehalt von 0.403.226 Gramm Feingold fest­
gesetzt. Der Kurs Goldkrone betrug am Tage ihrer Einfüh­
rung— den 14.Juli 1924— 111 Emk. Die Wirkung der im Übrigen 
straif durchgeführten Valorisation trat am Kurse der Eesti Mark 
nicht gleich zu Tage. Im August fiel die Eesti Mark weiter und 
der Dollar erreichte in der zweiten Hälfte des August einen Kurs 
von 460 Emk. Das Fallen der Eesti Mark bewirkte ein weiteres 
Steigen der Warenpreise. Mittlerweile haben die Zollerhöhun­
gen schon eine Einschränkung des Imports zur Folge gehabt. 
Aus den Diagrammen ersehen wir, dass die Einfuhr von 153 
Punkten im Juli auf 88 Punkte im August und auf 70 im Septem­
ber gefallen war. Obgleich die Einfuhr in den Monaten Oktober. 
November und Dezember beständig stieg., erreichte sie doch 
nicht die Höhe der Ausfuhr. So betrug die Einfuhr im August 
572 Mill. Emk. und die Ausfuhr 818 Mill. Emk., im Dezember 
die Einfuhr 739 Mill. Emk., die Ausfuhr 1.006 Mill. Emk. Diese 
ausserordentliche Aktivität der estnischen Handelsbilanz konnte 
nicht ohne Einfluss auf den Kurs der Eesti Mark bleiben. Das 
Fallen der ausländischen Valuta beginnt schon am 29. August 
und dauert bis zum Schluss des Jahres. Mit einem Kurs von 
1 Dollar — 372—375 Emk. und bei einer Parität von 1 Gold­
krone = 100 Emk. schliesst das Jahr 1924.

Anderseits sehen wir am Diagramm, dass die Befestigung 
der Eesti Mark ohne Einfluss auf die Warenpreise blieb. Die 
seit Mai-Juni stetig steigende Kurve der Warenpreise bleibt 
trotz der fallenden Kurve des Dollars bis Ende des Jahres auf 
der im August erreichten Höhe stehen. Die im Umlauf befind­
lichen Summen der Eesti Mark wurden im Laufe der zweiten 
Hälfte des Jahres erhöht. Von 2.900 Mill. Emk. Anfang August 
war die Summe der Emmission fast auf 3.700 Mill. Emk. Ende 
Dezember gestiegen.
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I. Die Mitarbeit des Börsen-Komitees in 
verschiedenen Organisationen und 

Kommissionen.
Die Beschlüsse der Besonderen Kommission zur Klärung der 

wirtschaftlichen Verhältnisse des Landes.
Als im Juli 1924 der Kurs der Eesti Mark eine fallende Ten­

denz zu zeigen begann und die Handelsbilanz stark passiv wurde, 
sah sich das Börsen-Komitee veranlasst eine besondere Kom­
mission einzuberufen, welche die wirtschaftlichen Verhältnisse 
des Landes untersuchen und Mittel und Wege finden sollte die 
Krise auszugleichen. Die Kommission wurde aus Vertretern 
folgender Organisationen zusammengesetzt: des Börsen-Komi­
tees, des Bankenrates, des Fabrikantenverbandes und des 
Zentralverbandes der Konsumvereine.

Im Zeitraum vom 18. Juli bis zum 14. August 1924 hielten die 
Vertreter oben genannter Organisationen 12 Sitzungen ab, zu 
welchen noch der Gehilfe des Handels- und Industrieministers, 
Herr M. Hurt, der Wirtschaftsbeirat desselben Ministeriums, 
Herr R. Mickwitz, der Börsenmakler Herr L. H. Rosenkranz 
und andere Sachverständige eingeladen wurden; auch der da­
malige Finanzminister, Herr O. Strandmann, war zu einer 
Sitzung erschienen.

Die damalige wirtschaftliche Lage wurde von der Kommis­
sion in Form von Beschlüssen, welche an die Regierung weiter­
geleitet wurden, wie folgt charakterisiert:

1. Die wirtschaftliche Lage des Landes ist keineswegs als 
so schwer anzusehen, wie sie im gegebenen Moment in münd­
lichen Erörterungen und in der Presse dargestellt wird.

2. Die wirtschaftlichen Verhältnisse werden so schwer 
empfunden, weil es an auswärtiger Valuta fehlt. In Folge des 
niedrigen Standes der Eesti Mark im Verhältnis zur auswärtigen 
Valuta macht sich auch die Passivität der estnischen Handels­
bilanz besonders fühlbar. Auch die vorjährige Missernte fällt 
schwer ins Gewicht. Der Mangel an Geldreserven und die Kapi­
talarmut der Geschäftstreibenden sind die Haupthindernisse ei­
ner Gesundung der wirtschaftlichen Verhältnisse.
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3. Als allgemeiner Grund der wirtschaftlichen Schwierig­
keiten ist der durch Krieg und Revolution bedingte Rückgang 
der Produktivität, des Arbeitswillens, der Arbeitsgeschicklich­
keit und Arbeitszeit anzusehen, während anderseits die Anforde­
rungen des Verbrauchs der breiten Volksschichten gestiegen 
sind, so dass mehr verbraucht, als produziert wird.

Zur Abhilfe und zur Besserung der wirtschaftlichen Lage 
wurde von der Kommission folgendes vorgeschlagen:

1. Der Staatshaushalt des Jahres 1924 muss ins Gleichge­
wicht gebracht werden. Auch für die kommenden Jahre müs­
sen die Voranschläge eingehalten werden. Etwaige Unter­
schüsse oder ausserordentliche Ausgaben müssen durch lang­
fristige auswärtige Anleihen gedeckt werden.

2. Zur Besserung der augenblicklichen Lage ist es erfor­
derlich, so bald wie möglich eine kurzfristige Anleihe im Aus­
lande unterzubringen, deren Erlös der Eesti Bank zwecks Stabi­
lisierung der Eesti Mark zu übergeben wäre. Zur Gesundung 
der Finanzen sind nach Möglichkeit Sachverständige aus dem 
Auslande zu berufen, welche ausländische Kapitalisten mit un­
seren wirtschaftlichen Verhältnissen bekannt machen und aus­
ländische Wirtschaftskreise zu einer Beteiligung an dem Aufbau 
des wirtschaftlichen Lebens Eestis veranlassen könnten.

3. Es muss durch Gewährung von Konzessionen in diesem 
oder in den nächsten Jahren ein grösserer Zustrom von Valuta 
ermöglicht werden, sei es auf dem Wege der Realisation von 
staatlichen Reserven oder Unternehmen, sei es. nötigenfalls, 
durch Veräusserung eines über die Norm hinausgehenden Jah­
resschlags staatlichen Waldes.

4. Der Verbrauch der Exportdevisen muss zeitweilig unter 
strenge Kontrolle gestellt werden. Das Kontrollorgan müsste 
das Recht erhalten, im Falle von Mangel an Valuta die Abgabe 
derselben bei gewissen Importartikeln zu verbieten.

5. Der Import ist aufs äusserste einzudämmen, jedoch nur 
auf dem Wege von Zollerhöhungen und durch Einschränkung in 
der Verwendung von Exportdevisen. Der Einfuhreinschränkung 
unterliegen in erster Linie Importwaren, welche im Inlande 
hergestellt werden und in welchen grosse Kapitalinvestierungen 
gemacht worden sind. Die Zölle auf Waren des elementaren 
Bedarfs, die zur Befriedigung der Bedürfnisse des Volkes dienen, 
müssen dagegen nach Möglichkeit ermässigt werden, damit keine 
Teuerung eintrete.

6. Die Herabsetzung der zeitweilig erhöhten Zölle bis zur 
Höhe der Sätze vom Januar 1924 bleibt der Regierung über­
lassen. wobei jedoch die Ermässigung mindestens einen Monat 
vor Inkrafttreten der neuen Zollsätze öffentlich bekannt gemacht 
werden soll.

7. Die Auslandsbestellungen der staatlichen Institutionen 
und Selbstverwaltungen müssen aufs äusserste eingeschränkt und 
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die von ihnen benötigte Auslandsvaluta ebenfalls dem Kontroll­
organe unterstellt werden.

8. Der Export muss mit allen zur Verfügung stehenden 
Mitteln gefördert werden, ebenso auch diejenigen Industrien, 
welche für den Export arbeiten. In diesem Sinne wäre eine Re­
vision der Ausfuhrzölle vorzunehmen.

9. Alle Industrien, deren Produktion den Import ein­
schränkt oder ihn überflüssig macht, müssen unterstützt werden.

10. Die Arbeitszeit muss auf die 48-Stunden-Woche erhöht 
werden. Auch die 3 Feiertage der grossen Feste und die Ver­
zugsminuten in den Fabriken sind abzuschaffen.

11. Das ganze System der Steuern muss in erschöpfender 
Weise einer Revision unterzogen werden, und zwar in dem Sinne, 
dass das Auslandskapital vor Investierungen nicht abgeschreckt 
und diese überhaupt nicht erschwert werden.

12. Das Tempo der Durchführung der Valorisierung ist zu 
verzögern und mit der endgültigen Durchführung ist so lange zu 
warten, bis die Valutafrage geklärt und der Kurs der Eesti Mark 
normal und stabil ist.

13. Die Eesti Krone muss schleunigst in die Eesti Mark um­
gewandelt und auf die Goldfranc-Parität basiert werden, auf 
deren Grundlage alle internationalen Zahlungen in Eesti bereits 
berechnet werden.

14. Weitere Geldemissionen und die Eröffnung neuer Kapi­
talkredite sind einzustellen. Der Diskont von Warenwechseln ist 
der Industrie und dem Handel in dem Masse zu ermöglichen, dass 
das wirtschaftliche Leben hierdurch nicht gestört wird.

15. Die Rückziehung früher gewährter Kredite hat mit 
äusserster Vorsicht zu geschehen, damit die für die Volkswirt­
schaft des Landes nötigen Betriebe nicht zum Stillstand ge­
zwungen werden und Liquidationen nicht zu einer Übergabe 
der Vermögensobjekte an die neuen Besitzer gegen ein unver­
hältnismässig geringes Entgelt ausarten könnten.

16. Es muss in Erwägung gezogen werden, ob es nicht an­
gebracht wäre, eine Hypothekenabteilung bei der Eesti Bank 
oder eine selbständige Hypothekenbank ins Leben zu rufen, wo­
hin alle langfristigen, einen speziellen Charakter tragenden Dar­
lehen der Eesti Bank übergeführt werden könnten.

17. Die Statistik der Ein- und Ausfuhr muss so organisiert 
werden, dass der tatsächliche Wert des Aussenhandels möglichst 
richtig erfasst werde.

In Anbetracht dessen, dass Eesti im wesentlichen ein Agrar­
staat ist, muss das grösste Gewicht auf die Förderung der Land­
wirtschaft gelegt werden. Hierzu ist erforderlich:

18. Dass das Besitzrecht auf Land, als eins der wichtigsten 
Kreditobjekte, im vollen Umfange wieder gesetzlich anerkannt 
werde.
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19. Dass für die Landwirtschaft Bedingungen geschaffen 
werden, welche einen Abstrom der Bevölkerungszunahme in die 
Städte verhindern.

20. Dass kurzfristige landwirtschaftliche Lehrkurse für 
praktische Landwirte und deren Frauen eingerichtet werden und 
Propaganda für eine Rationalisierung unserer Landwirtschaft ge­
macht werde, um letztere rentabler zu gestalten.

21. Dass das Molkereiwesen und der Getreidebau gefördert 
und die Beschaffung von modernen Maschinen und Kunstdünger 
erleichtert werden; dass die Frage der Schutzzölle auf Getreide 
in Erwägung gezogen werde.

22. Dass zur Einschränkung des Verbrauchs Hauswirt­
schaftskurse und Hauswirtschaftsschulen ins Leben gerufen wer­
den und in den Lehrplan der Volksschulen Haushaltung als Fach 
aufgenommen werde. Bei einer rationell durchgeführten Haushal­
tung würden Ersparnisse erreicht werden, die zu einer Verbesse­
rung der Lebensbedingungen des Volkes verwandt werden 
könnten.

Die Frage betreffend Registrierung der Exportdevisen
Die von dem Börsen-Komitee eingesetzte Besondere Kom­

mission zur Klärung der wirtschaftlichen Lage des Landes und 
zur Stabilisierung der Eesti Mark vertrat den Standpunkt, dass 
eins der wichtigsten Mittel zur Besserung der Lage in der Re­
gistrierung und richtigen Verwendung der Exportdevisen liege. 
Zu diesem Zweck arbeitete die Kommission ein diesbezügliches 
Gesetzprojekt aus, welches dem Börsen-Komitee zur Übergabe 
an den Finanzminister überreicht wurde.

Das Gesetzprojekt hatte folgenden Inhalt:
§ 1. Der Export von Waren aus Eesti ins Ausland ist nur 

gegen Vorweis einer Bankbescheinigung darüber, dass der Preis 
der Ware in ausländischer Valuta in der Bank registriert ist. ge­
stattet. Ein diesbezügliches Zeugnis muss den Grenzzollbehör­
den vorgestellt werden.

Anmerkung 1. Diese Bestimmung bezieht sich nicht auf das 
Gepäck der Reisenden, welches zum persönlichen Bedarf mitgeführt 
wird, auch nicht auf Transit- und Reexportwaren, ebensowenig auf 
Sachen und Waren, welche bei der Ausfuhr besonderen Bestimmungen 
und Genehmigungen unterworfen sind.

Anmerkung 2. Der Finanzminister hat das Recht, einzelne 
Warengruppen vori der Registrierung zu befreien.

§ 3. Zur Kontrolle wird von der Regierung auf Vorschlag 
des Finanzministers eine Spezialkommission ernannt, welche die 
Kontrolle über die Tätigkeit der Banken in Ausgabe der Zeug­
nisse und Verwendung der registrierten Valuta ausübt. Das Bör- 
sen-Komitee ist befugt, die Namen der gewünschten Kommis­
sionsglieder dem Finanzminister vorzulegen.
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§ 4. Die Banken, durch welche Exportvaluta einläuft, 
müssen der 1t. § 3 eingesetzten Kommission täglich Rechenschaft 
über die ausgestellten Bescheinigungen und die von ihnen regist­
rierten Valuten ablegen unter Angabe des Namens des Expor­
teurs, des Wertes der Ware und der Summe der registrierten 
Valuta.

Die Zollbehörden sind ebenfalls verpflichtet über alle ex­
portierten Waren die Kommission zu benachrichtigen und den 
Ursprung der Zeugnisse anzugeben.

A n m e r k. Auf Wunsch der Kommission müssen die Zoll­
behörden alle bei ihnen befindlichen Angaben über den Export 
der Waren der Kommission zustellen.

§ 5. Die Banken können die durch den Export erhaltene 
Valuta nur im Einverständnis mit der Kommission verwenden, 
welche die entsprechenden Vorschriften über Verwendung von 
Expqrtdevisen ausarbeitet.

§ 6. Der Finanzminister ist berechtigt denjenigen Banken, 
welche inkorrekte Handlungen bei der Ausstellung von Zeug­
nissen oder Verwendung von Exportdevisen sich haben zu 
Schulden kommen lassen, das Recht zur Ausstellung von Zeug­
nissen zu entziehen.

Gleichzeitig mit dem Projekt wurden auch die Richtlinien 
zur Durchführung und Handhabung der Registrierung ausgear­
beitet und dem Finanzminister vorgestellt.

Das Projekt wurde mit einigen Aenderungen seitens des 
Finanzministers der Staatsversammlung vorgestellt, wo es in der 
Subkommission der Finanzkommission bis Schluss des Jahres 
verblieb.
Die Mitarbeit des Börsen-Komitees an der Organisation der 

Industrie- und Handelsausstellung.
Das Börsen-Komitee nahm durch seinen ständigen Vertre­

ter regen Anteil an der Organisation der Ausstellungs-Messe des 
Jahres 1924, auch wurde das Komitee häufig ersucht, Stellung 
zu Fragen zu nehmen, welche mit dem Ausstellungswesen im 
Allgemeinen verknüpft waren. Das enge Zusammenarbeiten 
des Komitees mit der Messeorganisation brachte es mit sich, 
dass das Komitee eine Versammlung der Vertreter der interes­
sierten Kreise einberief, auf welcher verschiedene die Ausstel­
lung betreffende Fragen entschieden wurden. In dieser Ver­
sammlung waren folgende Organisationen vertreten — der Est- 
ländische Fabrikanten Verband, der Verband der Mittel- und 
Kleinindustrie, der Dorpater Fabrikanten Verband, der Verband 
der Estnischen Kaufmännischen Vereine, die Revaler Estnische 
Oekonomische Genossenschaft, die landwirtschaftliche Zentral­
genossenschaft „Estonia“, der Estnische Zentralverband der 
Konsumvereine (E.T.K.), der Verband der Schiffseigentümer und 
Reeder. Die Versammlung beschloss die Stadtverwaltung zu 
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ersuchen, zu Gunsten der Industrie- und Handelsausstellung 
Massnahmen zu ergreifen und Bedingungen zu schaffen, welche 
es den Ausstellungsmessen erleichtern würden, den ihnen gebüh­
renden Platz unter den baltischen Messen zu behaupten.

Am 5. und 6. Oktober wurde in Reval eine Messe-Konferenz 
der baltischen Staaten abgehalten, zu welcher die Vertreter 
Finnlands, Lettlands, Litauens, Polens und Danzigs erschienen 
waren. Das Revaler Börsen-Komitee war auf der Konfernz 
durch die Herren B. Rostfeld, E. Rosenwald und M. Jaakson 
vertreten. Auf der Konferenz wurde u. and. die Resolution der 
Ersten Internationalen Messe-Konferenz in Paris v. 12./13. Mai
1924 angenommen, sodann wurden die Termine für die im Jahre
1925 in den baltischen Staaten abzuhaltenden Messen verein­
bart und zwar:

1. Finnland. 1.—6. Juli 1925.
2. Eesti. 15. oder 22. August 1925 (Dauer der Messe 8— 

10 Tage).
3. Lettland. 19. Juli bis 2. August 1925.
4. Litauen. 29. August oder 6. September 1925 (Dauer 6— 

8 Tage).
5. Polen, a) Posen. Ende April bis Anfang Mai 1925. b) Lem­

berg. Anfang September 1925.
Die nächste Messe-Konferenz der baltischen Staaten soll in 

Kowno am 18.—19. Oktober 1925 stattfinden und das Zentral­
bureau der baltischen Messen bis aufs weitere in Riga verblei­
ben. woselbst auch eine periodische Zeitschrift zu erscheinen 
habe.

Die Gründung der Handels- und Industrie-Kammer.
Die bereits vor 5 Jahren in Angriff genommenen Arbeiten 

an dem Entwurf eines Gesetzes betreffend Schaffung einer Han­
dels- und Industriekammer kamen im Jahre 1924 zum endgülti­
gen Abschluss und im selben Jahre gelang es sowohl das Ge­
setz selbst, als auch das Gesetz über die Einführung der Kam­
mer unter Dach und Fach zu bringen. Der Entwurf war schon 
zur Zeit der konstituierenden Versammlung von dem damaligen 
Praeses des Börsen-Komitees, Herrn Konstantin Päts, fertig­
gestellt und den verschiedenen Fraktionen der Staatsversamm­
lung unterbreitet worden. Nachdem das Projekt in einer Reihe 
von Kommissionen besprochen war, kam es im Jahre 1922 im 
Parlament zur Verhandlung. Da jedoch der eigentliche Urheber 
des Projekts, Herr Päts, bald darauf zum Staatsoberhaupt ge­
wählt wurde, andere massgebende Autoritäten im Parlament aber 
eine schnelle Durchführung des Gesetzes sich nicht angelegen 
sein liessen, blieb der inzwischen stark veränderte Entwurf lie­
gen. Im Jahre 1924 zog sich Herr Päts vom aktiven politischen 
Leben zurück und wurde wiederum zum Praeses des Börsen­
Komitees gewählt. Mit erneuerter Energie nahm er die Durch­
führung des Gesetzesprojekts auf. Am 11. Dezember 1924 wurde 
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das Gesetz über die Einführung der Handels- und Industriekam­
mer vom Parlament angenommen und im Staatsanzeiger No. 148 
v. 19. Dezember 1924 veröffentlicht.

In dem Gesetz über Einführung der Handels- und Industrie­
kammer wird ein zeitweiliges Komitee vorgesehen, welches von 
dem Handels- und Industrieminister eingesetzt wird und in 
welchem folgende Organisationen durch je 2 Mitglieder vertre­
ten werden:

1. das Revaler Börsen-Komitee;
2. der Bankenrat;
3. der Allstaatliche Kaufmännische Verband;
4. der Estländische Fabrikanten Verband;
5. der Revaler Verband der Mittel- und Kleinindustrie;
6.. der Verein der Schiffbauer und Schiffseigentümer.
Dem Komitee fallen folgende Aufgaben zu:
1. die Ausarbeitung des Statuts und der Instruktion für die 

einzelnen Sektionen und der Wahlordnung;
2. die Organisation und Durchführung der ersten Wahlen 

in die Kammer;
3. die Einberufung der ersten Generalversammlung der 

Kammer.
Zur Deckung der mit den Wahlen und der vorläufigen 

Geschäftsführung verbundenen Unkosten werden von Personen 
und Gesellschaften 10% von der Zahlung für Gewerbescheine 
im Jahre 1925 bei deren Lösung enthoben und der Kasse des 
zeitweiligen Komitees zugeführt.

Laut Gesetz betreffend die Handels- und Industi iekammer 
und laut der später erlasenen Novelle besitzen das Wahlrecht 
alle estnischen Bürger im Alter von nicht weniger als 25 Jahren, 
sowie die in den Grenzen der Republik Eesti tätigen Vereini­
gungen und Gesellschaften, (mit Ausnahme der Kooperativgenos­
senschaften), welche mindestens 3 Jahre auf dem Gebiet von 
Handel und Industrie gearbeitet haben und Handelsscheine 1—3 
Kategorie oder Gewerbescheine 1—8 Kategorie (Gesetz über 
direkte Steuern § 449 Zusatz, II und III Teil, V Bd. der 9. Aus­
gabe 1914) gelöst haben oder Eigentümer von in das Estnische 
Schiffsregister eingetragenen Schiffen sind.

Nicht wahlberechtigt für die Kammer sind:
1. Personen, welche für das Parlament kein Wahlrecht 

besitzen;
2. Personen, Gesellschaften und Vereinigungen, welche 

sich unter Administration befinden oder für zahlungsun­
fähig erklärt worden sind;

3. Ausländer und ausländische Gesellschaften; •
4. Personen und Vereinigungen, deren Handelswechsel 

protestiert worden sind, können im Lauf von 2 Jahren, 
gerechnet vom letzten Protest, nicht Glieder der Kam­
mer oder deren Kandidaten sein.
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Die Handels- und Industriekammer besteht aus 6 Sektionen:
1. Banken und Versicherungsgesellschaften. 2. Grosshan­

del, 3. Mittel- und Kleinhandel, 4. Grossindustrie, 5. Mittel- und 
Kleinindustrie und 6. Schiffahrt. Entsprechend den 6 Sektionen 
werden die Wähler in 6 Kategorien eingeteilt; die Wähler jeder 
Kategorie wählen eine gleiche Anzahl von Gliedern in die Han­
dels- und Industriekammer, sowie deren Kandidaten. Der Inha­
ber zweier oder mehrerer Unternehmungen, welche unter zwei 
oder mehrere der genannten Sektionen gehören, besitzt das 
Wahlrecht in jeder entsprechenden Kategorie. Die Handels­
und Industriekammer besitzt die Rechte einer juridischen Person. 
Der Schriftwechsel der Kammer mit den staatlichen und kommu­
nalen Behörden ist von der Stempelsteuer befreit. Organe der 
Handels- und Industriekammer sind: 1. Die Generalversamm­
lung, 2. der Verwaltungsrat, 3. die Direktion und 4. die Revi­
sionskommission. Der Verwaltungsrat besteht aus dem Praeses 
und 12 Gliedern. Die Glieder des Verwaltungsrats werden von 
der Generalversammlung aus der Zahl der Mitglieder der Kam­
mer auf 2 Jahre gewählt und zwar aus jeder Sektion zwei. Die 
Glieder des Verwaltungsrats wählen für die Dauer eines Jahres 
den Praeses. Die Direktion besteht aus mindestens 3 Gliedern; 
der Vorsitzende der Direktion ist der gesetzliche Vertreter der 
Handels- und Industriekammer. Zum Bestand der Revisions­
kommission gehört mindestens je ein Vertreter einer jeden 
Sektion. Organe der einzelnen Sektionen sind die Versammlung 
der Sektionsglieder und das Bureau. Jede Sektion erledigt selbst­
ständig die Angelegenheiten, welche in das Gebiet ihrer Tätig­
keit fallen; Fragen, welche über die Tätigkeitsgebiet der einzel­
nen Sektionen hinausgehen, werden auf der Generalversammlung 
entschieden. Die Abstimmungen auf der Generalversammlung 
erfolgen Sektionsweise, wobei jede Sektion eine Stimme hat. Bei 
Stimmengleichheit entscheidet der Verwaltungsrat.

Zur Deckung der Ausgaben für den Unterhalt der Kammer 
zahlen alle estnischen Bürger, Ausländer, Gesellschaften und 
Vereinigungen eine Zusatzsteuer zu der Gewerbesteuer, welche 
nicht über 5% aller zugunsten des Staates und der Selbstver­
waltungen erhobenen Steuern (Grund-, Zusatz- und Kapital­
steuer) hinausgehen darf. Die Schiffseigentümer zahlen 10 Emk. 
pro Netto Reg. To. Von den eingezogenen Steuersummen be­
lässt die Direktion x/3 für die allgemeinen Bedürfnisse der Kam­
mer und übergibt 2/3 derjenigen Sektion, zu deren Kategorie der 
Besteuerte gehört.

Vom Börsen-Komitee wurden ins Zeitweilige Komitee zur 
Ausführung des Gesetzes über Einführung der Handels- und In­
dustriekammer die Herrn K. Päts und I. Tannebaum gewählt und 
wurden die Räume des Börsen-Komitees der obigen Organi­
sation zur Verfügung gestellt. Das Zeitweilige Komitee wählte 
zu seinem Praeses Herr K. Päts.
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K. Die Taxen des Revaler Hafens.
Die im Jahre 1899 von dem Börsen-Verein fixierten Börsen- 

und Hafen-Usancen hatten im Lauf der Zeit, den geänderten Ver­
hältnissen entsprechend, neue Formen angenommen und gegen 
Ende des Berichtjahres wurden von Börsen-Komitee in Gemein­
schaft mit dem Schiffsmakler-Verbande die Usancen in ihrer heu­
tigen Gestalt festgestellt. Vor allem wurde das Kapitel III der Re­
valer Börsen-Usancen einer Durchsicht unterzogen und in fol­
gender Fassung zur Kenntnis der Kaufmannschaft gebracht:

§ L
Als Kommissionäre, Adressaten oder Korrespondenten der 

an sie adressierten Schiffe sind die hiesigen Häuser verpflichtet, 
denselben in allen vorkommenden Fällen die erforderliche Assi­
stenz zu gewähren und die Klarierung des Schiffes zu besorgen.

§ 2.
Die Schiffer sind in der Wahl ihrer Adressaten frei, sofern 

sie nicht durch geschlossene Charterpartie oder anderweitige 
Vereinbarung an eine Adresse hierselbst gebunden sind.

§ 3.
Für die Bezahlung der einkommenden Fracht ist die Char­

ter, resp. das Manifest oder Konnossement massgebend, wobei 
die Zahlung in der in den Dokumenten vorgesehenen Valuta zu 
entrichten ist. Falls die Bezahlung der Frachtbeträge und even­
tueller Nachnahmen nicht innerhalb 14 Tage vom Datum der An­
kunft des Schiffes erfolgt, hat der Schiffsadressat das Recht Zin­
sen zum offiziellen Wechsel-Diskontfuss in Anrechnung zu 
bringen.

§ 4.
Jeder Schiffer ist verpflichtet, seinem Adressaten eine In­

kasso-Kommission von ¥2% bei Schiffen mit einheitlicher La­
dung (bulk cargo) an einen Empfänger, und 1% bei Schiffen mit 
gemischter Ladung (mixed cargo), oder mit Ladung an mehrere 
Empfänger vom Betrage der einkommenden, unfrankierten 
Fracht zu zahlen, falls die Charterpartie keine anderen Bedin­
gungen enthält.

Der Adressat hat für die ordnungsmässige Besorgung des 
Inkassos zu sorgen.
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§ 5.
Der einkommende Adressat berechnet dem an ihn adressier- • 

ten Schiffer ferner, unabhängig von den in der Charterpartie vor­
gesehenen Kommissionen, seine Auslagen und folgende Schiffs­
Ungelder:

1. Einkommende Deklaration incl. Stempel­
bis 200 B. R. T..........................................ä •£ —.10.—

„ 1000 „ „  .......................................... „ „ 1.—.—
über 1000 „ „ „.......................................... „ „ 2.—.—

2. Passausfertigung etc.:
bis 200 B. R. T..........................................ä £ —. 5.—

„ 1000 „ „ „.................................... ..... „ -.10.-
über 1000 „ „ „.................................... ..... „ 1.—.—

3. Klarierungskosten:
Grundtaxe:

0— 500 Netto R. T.............................ä 2 ¥2 d. Br. Stg.
501—1000 „ „  ........................ ä 2% d. „ „
über 1000 „ „ „............................ ä 2 d. „ „
a) Falls einkommend, oder ausgehend, mit voller La­

dung — einfache Grundtaxe;
b) einkommend u n d ausgehend mit voller Ladung 

(falls ein u. derselbe Adressat) — das anderthalb­
fache der Grundtaxe;

c) einkommend mit voller Ladung, ausgehend bis zur 
halben Ladung-Kapazität, oder umgekehrt (falls ein 
u. derselbe Adressat) — das ein u. einviertelfache 
der Grundtaxe;

d) einkommend bis zur halben Ladung u. ausgehend bis 
zur halben Ladung-Kapazität (falls ein u. derselbe 
Adressat) — die einfache Grundtaxe;

e) einkommend in Ballast, ausgehend mit Teilladung, 
oder umgekehrt (falls ein u. derselbe Adressat):

falls aus dem Auslande kommend, oder nach dem 
Auslande gehend — die einfache Grundtaxe;
falls aus einem estnischen Hafen kommend, oder 
nach einem estnischen Hafen geh-end — drei­
viertel der Grundtaxe;

f) anlaufend, um zu bunkern — die halbe Grundtaxe.
Anmerkungen:

a) Segelschiffe zahlen 25% weniger;
b) Minimaltaxe pro Schiff ä £ 2.2.—

4. Seeprotest, wenn erforderlich, Emk. 500.—
5. Befrachtungs-Courtage l‘/3%—5%, 

falls nicht anders in der Charterpartie vorgesehen.
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6. Provision für Barauslagen 2%, 
vorausgesetzt, dass die Regulierung nicht später als in­
nerhalb eines Monats vom Abgangstage d.Schiffes erfolgt.

7. Stellagen:
An- und Abfuhr der Stellagen pro Luke . . Emk. 300.— 
Miete für Stellagen pro Tag und Luke . . „ 100.—

Diese Stellagen-Kosten gehen zu Lasten des 
Ladungsbesitzers, und nicht des Schiffers.

8. Tallyleute pro Luke und Tag . . . „ 400.—
9. Lukenbesichtigung, falls erfordert ,, 1500.—

§ 6.
Folgende Stausätze haben für den Revaler Hafen Gültig­

keit!:
Ladung. Löschung 

Eestimark:
1. Baumwolle in Ballen . . . . per Ton 95.— 95.—
2. Butter in Fässern.................. 95.— 90.—
3. Düngmittel in Säcken . . . . 85.— 85.—

Düngmittel in loser Schüttung . • • • • 97.— 97.—
4. Eier in Kisten........................... 120.— 120.—
5. Eisen in Stangen und Schienen . 99 99 90.— 90.—
6. Eisen altes................................ 100.— 100.—
7. Erze, Kupfer und andere . . .

Stück
95.— 95.—

8. Fässer, leere........................... 6.50 6.50
9. Flachs und Hanf . . . . . Ton 120.— 120.—

10. General Cargo....................... 99 99 95.— 95.—
11. Getreide, Kartoffeln, Ölkuchen

und and. in Säcken . . . 99 * * 85.— 85.—
12. Getreide u. Kartoffeln in loser

Schüttung........................... 99 99 25.— 105.—
13. Hanf, siehe 9. trim.
14. Hede ..................................... ^9 140.— 120.—
15. Heringe in Fässern . . . . 99 99 65.— 65.—
16. Holz und Holzmaterialien:

Planken ...........................per. Stand. 290.— —.—
Bretter ....................... 99 99 330.— —.—
Propse .......................
Square timbers (Kappbai-

99 fath. 290.— —.—

ken) ........................... 99 load 95.— —.—
Sleepers ....................... 99 99 90.— —.—
Balken und Pfosten . . 99 95.— —.—
Firewood, ends .... 
Birken, Espen u. Eichen-

99 fath. 350.— —.—

klötze ....................... 99 load 100.— 50.—
Flywood ....................... 99 ton 95.— —.—

17. Kaolin in loser Schüttung . . per• Ton 95.— 95.—
18. Kartoffeln, siehe 11 und 12.
19. Koks ..................................... 99 99 —.— 125.—
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Anmerkung: Obige Sätze verstehen sich bei Dampf- resp. 
Motorwinchen. Bei Handwinchen erfolgt eine Erhöhung von 50%.

Für Winchleute werden Emk. 400.— pro Mann und Tag berech­
net, für Überstunden sind Emk. 75.— pro Winchmann und Stunde zu 
zahlen. — Stauereiarbeitsüberstunden kosten Ernk. 50.— pro Arbeiter 
und Stunde. — Sonnabends nach 1 pm sind an Stauerei-Überstunden 
Emk. 65.— pro Arbeiter und Stunde zu zahlen.

Zu den obigen Sätzen kommt noch die übliche Arbeiter-Asse­
kuranz in Höhe von 7%.

20. Kohle ....................................
I

per Ton

.adung. Löschung 
Eestimark:

-------- ’ 93.—
21. Landwirtschafti. Geräte . . 100.— 100.—
22. Möbel .................................... 240.— 240.—
23. Ölkuchen in Säcken .... 99 99 85.— 85.—

24.
„ in loser Schüttung

Papiermasse und Zellulose
100.— 100.—

trocken ................................ • • 4« 90.— 90.—
25.
26.

Papier, Rotations-..................
Sackgut: Getreide, Kartoffeln

99 99 95.— 95.—

etc............................................ 85.— 85.-
27. Salz in Säcken....................... 9 9 9 9 85.— 85.-

„ in loser Schüttung . . . 95.— 95.—
28. Schwefelkies ....................... 99 99 —fl— 95.-
29. Zement in Fässern.................. 9 9 9 * 70.— 70.—
Alle

Reeling“
Sätze verstehen sich als „vom 

, plus 7% Labourer Insurance.
Reeling“ und „bis zum

§ 7.
Für Frachtvorschüsse berechnet der Vorschussgeber bis 

2% Provision und ausserdem die Assecuranz darauf.
§ 8.

Der Adressat ist unter allen Umständen berechtigt, die 
Adresse eines an ihn gewiesenen Schiffes abzulehnen.

§ 9.
Falls das Schiff von einer Firma einklariert und zwecks 

Ausklarierung einer anderen Firma übergeben werden muss, 
hat die Erstere Anspruch auf Berechnung der im § 5 Punkt 1 
vorgesehenen Deklaration, die letztere auf Berechnung der im 
§ 5 Punkt 2 vorgesehenen Passbesorgung.

Entlöschungsmehrkosten.
Bei Stückgut................................................. 60 Penni pro Pud

„ Partiewaren unter 50 tons.....................60 „ „ „
„ von 50 tons und darüber 30 „

Schüttwaren, welche aus dem Dampfer 
direkt in die Eisenbahnwagen geladen, 
resp. von dem Empfänger direkt auf 
eigene Plätze abgeführt werden . . 10 „
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Fuhrlohnsätze:
Von der Kaufmanns-Brücke zu den Roten 

Speichern .............................................. Emk. 1.70 p. Pd.
Von der Kaufmanns-Brücke zum Port . . 2.00 „ „

„ „ „ „ zum Elevator . 2.50 „ „
„ „ „ „ z. d. Koch’schen,
bezw. Mayer’schen Speichern.................. „ 2.50 „ „

Von der Kaufmanns-Brücke z. d. Festungs­
Zentralspeichern (Kindluse Keskladu) . . „ 3.00 „ „

Von der Baikow-Brücke z. Baikow-Platz „ 1.70 „
„ „ .. „ zu den Simeon­
Speichern   „ 2.00 „ „

Von der Baikow-Brücke zum Port ... „ 2.25 ,, „
„ zum Elevator . „ 2.25 „ „

„ „ ., .. z. d. Koch’schen,
bezw. Mayer’schen Speichern .... „ 2.25 „ „

Von der Baikow-Brücke z. d. Festungs­
Zentralspeichern ......................................... „ 2.75 „ „

Von der Viktoria-Brücke zum Elevator . . „ 2.00 „ „
„ z. d. Koch’schen,

bezw. Mayer’schen Speichern........... „ 2.25 „ „
Von der Viktoria-Brücke zum Port ... „ 2.50 „ „

„ „ .. „ z. d. Festungs­
Zentralspeichern  „ 2.50 „ „

Von der Katarinentaler Brücke des Neuen 
Hafens zum Elevator...................... „ 2.25 „ „

Von der Katarinentaler Brücke des Neuen
Hafens z. d. Koch’schen, bezw. Mayer- 
schen Speichern............................................ „ 2.50 „ „

Von der Katarinentaler Brücke des Neuen 
Hafens z. d. Festungs-Zentralspeichern . „ 2.50 „ „

Von der Katarinentaler Brücke des Neuen
Hafens zum Port........................................ „ 3.00 „ „

Vom Revaler Hafen nach d. Speichern d.
Aktien-Gesell. „Silva“................................... „ 3.25 „ „

Vom Revaler Hafen nach d. Speichern d.
Rotermannschen Werke............................... „ 3.25 „ „

Vom Revaler Hafen nach d. Speichern v.
Markei M. Makarow................................... „ 3.25 „ „

Vom Revaler Hafen nach d. Alten Speichern
d. Est. Exped. A/G. vorm. Kniep & Wer­
ner: für Sack- & Fassgut, Bleche, Kohl 
und Eisen.................................................. „ 5.00 „ „
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Anmerkung: der Fuhrlohn für Hohlglas (mit Ausnahme von Flaschen 
bis 2 Liter Inhalt inklusive) beträgt das 3-fache der obenange- 
führten Sätze.

Vom Revaler Hafen nach d. Alten Speichern
d. Est. Exped. AG. vorm. Kniep &. Wer­
ner: für Stückgut .................................... 7.00 „ „

Vom Revaler Hafen n. d. Neuen Speichern 
d. Est. Exped. A/G. vorm. Kniep & Wer­
ner: für Sack- & Fassgut, Bleche, Stahl 
und Eisen............................................... 3.50 „ „

Vom Revaler Hafen n. d. Neuen Speichern 
d. Est. Exped. A/G. vorm Kniep &. Werner: 
für Stückgut.......................................... n 5.00 „ „

Holzwrakergebnhren.

Messtabelle für Propse:
Menge Pro Faden Minimum Maximum

1 bis 150 Faden
6X6X6. . . . Emk. 50 Emk. 2.000 Emk. 7.500

151 bis 300 Faden . Für jeden Faden über 
150, Mk. 40 pro Faden „ 7.540 , 13.500

Über 300 Faden . . Für jeden Faden über
300, 35 Mk. pro Faden „ 13.535 —

Messtabelle für Bretter und Planken:
Menge Pro Standard Minimum Maximum

1 bis 100 Standard
ä 165 Kub. Fuss . Emk. 200 Emk. 10.000 Emk. 20.000

101 bis 250 Std. . . Für jeden Standard über
100, 160 Mk. pro Std. , 20.160 , 39.900

Über 250 Std. . . . Für jeden Standard über
250, 130 Mk. pro Std. , 40.030 —

Messtabelle für Sleepers:
Menge Pro Load

1 Minimum Maximum

1 bis 300 Load
ä 50 Kub, Fuss . . Emk. 30 Emk. 4.000 Emk. 9.000

301 bis 600 Load . . Für jedes Load über
300, 28 Mk. pro Load „ 9.028 „ 17.450

Über 600 Load . . . Für jedes Load über
600, 25 Mk. pro Load „ 17.475 1 —
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Die Taxen der Revaler Börsen- und Hafenartell.
Arteiltaxen

Benennung -der Waren pr° ?U(L Mk. Pf.
1. Getreide .................................... 1,75
2. Reis .............................................2,25
3. 1) Malz und Grützen . . 2,25

2) Mehl...........................2,—
4. Kartoffelmehl, Stärke . . 3,—
5. Gemüse............................ 4,—
6. Früchte, frische .... 3,50
7. „ getrocknete . 4,—
8...................................................
9. Kapern, Oliven .... 4,50

10. Anis .............................................3,—
11. Nüsse, Mandeln .... 5,—
12. Senf ......................................5,—
13. Pasteten und Konserven . 5,—
14. Trüffeln und Pilze . . . 3,—
15. Vanille und Saffran . . 3,—
16. Lorbeerblätter .... 3,—
17. Cichorie und Kaffeesurro­

gate ......................................4,—
18. Kaffee ....................................... 4,50
19. Kakao ....................................... 4,50
20. Tee ......................................15,—
21. Taback und Erzeugnisse

daraus ................................ 15,—
22. Zucker ....................................... 2,50
23. Honig, Syrup u. Extrakte 3,25
24. Konditoreiwaren . . . 3,—
25. Hefe...................................... 3,—
26. Hopfen und Hopfenextrakt 3,—
27. 1—2 Arak, Rum, Kognac 15,—
28. Weine ................................ 15,—
29. Met ...........................................15,—
30. Frucht- und Beerensaft . 15,—
31. Essig .................................4,—
32. Mineralwasser .... 4,—
33. 1) Salz, in Säcken . . . 2,—

2) „ lose, nach Vereinbarung.

Arteiltaxen
Benennung der Waren pro Pud 

Mk. Pf.
34. Fleisch ........................................3,25
35. Käse ........................................3,25
36. Butter ........................................3,25
37. 1) Fische, frische . . . 3,—

2) „ marin, u. Kaviar 3,25
3) „ gesalzene . . 3,—
4) Heringe ............................. 1,75

38. Austern und Krebse . . 3,—
39. Esswaren ............................3,—
40. Tiere: Hornvieh f. d.Stück 100,—

Pferde „ „ „ 150,—
alle and. „ „ „ 75,—

41. Düngstoffe ............................. 1,75
42. Kienruss ............................3,—
43. Leim.....................................3,25
44. Hörner und Hufe .... 2,25
45. Haare .................................3,—
46. Erzeugnisse aus Haaren . 5,—
47. Daunen und Federn . . 5,—
48. Kissen u. Federpfühle . 5,—
49. Fischbein ........................... 5,—
50. Schwämme ......................5,—
51. Tierisches Fett .... 2,—

52. Wachs .................................3,—
53. Lichte ........................................3,50
54. Häute, unbearbeitete . . 2,25
55. „ bearbeitete . . 4,—
56. Rauchwaren ......................18,—
57. Lederfabrikate .... 10,—
58. Holz ...................................... 3,—
59. Holzarbeiten....................3,50
60. Erzeugnisse a. Korkrinde 4,—
61. Tischlerarbeiten . . . 4,—
62. 1—3 Heu, Pflanzen und

deren Teile........................... 3,—
63. Kardendisteln .... 3,50
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ArtelltaxenBenennung der Waren pro Pud
Mk. Pf.

64. Korb- und Flechtwaren,
Matten, Bastsäcke . . . 3,25

65. Baumaterial ...................... 2,50
66. Steine, gemahlen und in

Stücken ............................ 2,50
67. Edelsteine............................ 10 —
68. Perlmutter und Elfenbein 10,—
69. Asbest, roh und Erzeug-

nisse daraus ...................... 3,50
70. Steinfabrikate . . . . 2,25
71. 1—7 Schmirgel . . . . 2,50
72. 1—3 a) b) u. c) Ziegel-

steine, feuerfeste Erzeugn. 3,—
73. 1) Tonröhren...................... 3 —

2-4 „ ...................... 5,—
74. 1-4 „ ...................... 5,—
75. Fayence-Fabrikate . . 5,—
76. Porzellan-Fabrikate . . 5,—
77. la Glaswaren u. Fenster-

glas ...................................... 3,50
1b, 2—7 Glaswaren (be-
arbeit. Glasgegenstände) 5,—

78. Spiegelglas ...................... 3,50
79. Steinkohle, freie Vereinbarung.
80. Teer und Pech . . . . 2,25
81. Antracen ............................ 2,25
82. Harz...................................... 2,25
83. Asphalt................................. 2,25
84. Naphta ................................. 2,—
85. Oele ...................................... 2,—
86. Terpentin ............................ 2,25
87. Gummi ................................. 3,-
88. Gummiwaren...................... 5,—
89. Strassfurter Salz . . . 2,50
90. Natürliche Salze . . . . 2,50
91. Schwefel ............................ 2,50
92. Antimonium ...................... 2,50
93. 1—3 Borax............................ 3,50

94. Magnesit ............................ 2,50
95. Weinstein............................ 3,—
96. Schwerspat ...................... 2,25
97. Strontianit............................ 3,—
98. Ammoniak-Präparate . 4,—
99. Arsenik................................. 3 —

100. Zyankali ............................ 3,—
101. Alaun ................................. 4,50

Benennung der Waren
Artelltaxen
pro Pud

Mk Pf.

102. Oxyde ........................................4,50
103. 1) Salpeter.................................. 2,50

2) Chili- u. norwegischer
Salpeter ............................. 1,75

104. Chlorkali, Chlormagnes. 3,25
105. 1—5 Natron und Kali . . 3,—
106. Essigsaurer Kalk .... 3,—

107. Chlorkalk .................................. 2,25
108. 1—8 Schwefelsäure . . 4,50
109. Vitriol ....................................... 2,25

110. Argentum nitricum . . . 3.—
111. Brechweinstein .... 3.—
112. Chemische Präparate . . 3.50
113. Arzneimittel ...........................20.—
114. Phospor ...... 12 —
115. Aether .................................12.—
116. Opium .................................12 —
117. Pflanzenöle ............................ 2.25
118. Aromatische Wasser . . 20.—
119. Kosmetik ................................ 12.—
120. 1) Kosmetische Seife . . 12.—

2) Seifen ............................4 —
121. Lacke ......................................15.—
122. Siegellack.......................12.—
123. Zündhölzer ......................12.—
124. Gerbstoffe........................2.50
125. Farben .................................3 —
126. Farbstoffe........................3,50
127. Krapp ....................................... 3.50
128. Indigo ....................................... 3.50
129. Cochenille....................... 3.50
130. Berliner Blau.................. 3.50
131. Blei- und Zinkweiss . . . 3.50
132. Mennige ..................................3.50
133. Kupferfarben......................4 —
134. Natürliche Farbstoff-Prä­

parate ....................................... 4,—
135. Organische Synthetische

Farbstoffe..................................4,—
136. Miniaturefarben .... 12.—
137. Farben u. Farbstoffe mit

geringer Bemischung or­
ganischer Stoffe .... 4,—

138. Metall- u. Mineralerze . . 2.—
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Benennung der Waren Pr° Pud
Mk. Pf.

139. Gusseisen .................................. 2.25
140. Eisen ........................................2.50
141. Blech ........................................2.50
142. Stahl............................................. 2.50
143. Kupfer, Alluminium . . . 2.50
144. Zinn ............................................. 2.25
145. Quecksilber .............................2.25
146. Blei ............................................. 2.25
147. Zink .............................................2.25
148. Gold- und Silbersachen . 20.—
149. Kupferfabrikate .... 10.—
150. Fabrikate a. Gusseisen . . 5.—
151. Eisen- und Stahlwaren . 5,—
152. Kesselarbeiten aus Eisen

und Stahl.................................. 4.50
153. Gegenstände aus Eisen

und Stahl........................... 5.—
154. Blechfabrikate .... 5.—
155. Draht ........................................3.50
156. Drahtfabrikate .... 5.—
157. Nadelwaren ...................... 10.—
158. 1—3 Messerwaren . . . 10,—
159. Waffen .................................3.—
160. Sensen, Sicheln .... 2.25
161. Handwerkzeug .... 3.—
162. Druckereizubehör . . . 3.—
163. Zinn- u. Zinkfabrikate . . 5.—
164. Bleifabrikate......................3.—
165. Flittergold........................... 3.—
166. Bronzepulver .... 3.—
167. 1) Maschinen .... 2.25

2) Schreib- Näh- und
Strickmaschnien . . 5.—

168. Wagen ........................................3,80
169. Physikalische Apparate u.

Rechenmaschinen . . . 5.—
170. Brillen ..................................... 12.- |
171. Uhren ......................................12.—
172. Musikinstrumente . . . 12.—
173. Equipagen:

Kaleschen u. Wagen per 
Stück ....................... 300.—

Kinderwagen p. Pud . . 12.— 
Fahrautos p. Stück . 500,—
Lastautos „ „ . 300.—

Benennung der Waren
Artelltaxen
pro Pud

Mk. Pf.
Möbelwagen

(Furgone) „ „ . 400.—
Fahrräder „ „ . 25.—
Motorräder und solche
mit Anhänger p. Stück . 100.—

Anm.: Teile der im § 173
. verzeichneten Gegen­

stände ä 12 Mk. p. Pud.
174. Eisenbahnwagen p. Stück 750.—
175. 1) Boote, einfache „ „ 200.—

2) „ Luxus- „ „ 500.—
176. Lumpen, Zellulose . . . 2.—
177. 1) Papier, einfaches . . 2,50

2) „ weisses u. Ta­
peten .... 3.50

3) „ feines .... 5.—
4) „ zu Buchbin­

derzwecken . 5,—
178. Bücher und Noten . . . 4.—
179. 1) Baumwolle .... 1.75

2—3 Jute und Flachs, roh 2.50
180. Rohseide .................................. 2.50
181. Wolle rohe.................................. 2.50
182. Baumwollwatte .... 2.50
183. Baumwollgarn .... 3.—
184. Jutegarn ............................3.—

185. Seidengarn ......................10.—
186. Wollgarn ............................3.—
187. Baumwollgewebe . . . 12,—
188. „ „ gefärbte . 12.—

Anm. zu §§ 187 u. 188: 
aus dem Auslande reim­
portierte einheimishe 
Stoffe.......................6.—

189. Baumwollsammt . . . 12,—
190. Taue und Netze .... 3.—
191. Säcke ........................ 4.50
192. Jute- und Leingewebe . . 12.—•
193. Leinwand und Batist . . 12,—
194. Persennige u. Wachtuch . 4.50
195. Seidene Tücher .... 12.—
196. Seidene Foulards .... 12.—
197. Halbseidene Tücher . . . 12.—
198. Decken.........................10.—
199. Stoffe ...................... 12.—
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ArtelltaxenBenennung der Waren pro Pud 
Mk. Pf.

200. Stoffe bedruckte . . . . 12.—
201. Kaschemirtücher . . . 12,—
202. Wollstoffe, Filz , . . . 10.—
203. Wollene Teppiche . . . 10.—
204. Türkenmützen . . . . 12.-
205. Posamentierarbeiten . . 12.—
206. Baumwolltüll . . . . . 12.—
207. Spitzen...................... . . 12.—
208. Ausgenähte Stoffe . . . 12.—
209. Fertige Kleider . . . . 12.—

Benennung der Waren

210. Hüte............................
211. Schirme......................
212. Knöpfe ......................
213. Vogelfedern . . .
214. Glasperlen . . . .
215. Kleinkram . . . .
216. Schreibutensilien .
217. Museumsgegenstände
218. Muster u. Proben .

Artelltaxen 
pro Pud

Mk Pf. 
. 12 — 
. 10.­
. 10.­
. 10.— 
. 12.— 
. 10.­
. 10.­
. 10.- 
• 12 —

9 Bei kleineren Partien beträgt der Minimalsatz 20 Mk.
2) Ein Gewicht unter 20 Pfund wird nicht berechnet, 20 Pfund und 

mehr werden als ganzes Pud gerechnet.
3) Die in den §§ 1—218 der gegenwärtigen Taxen vorgesehenen Löhne 

werden gerechnet inkl. Empfang der Ware und deren Herausgabe aus dem 
Speicher, und exkl. Transport.

4) Arbeiten an Waren wie: Steinkohle, Koks, Mineralien, loses Salz — 
zählen nicht zu denen, welche die Artell berechtigt ist ausschliesslich für 
sich zu beanspruchen, vielmehr kann der Wareneigentümer diese Arbeiten 
selbst mit seinen Leuten verrichten lassen.

Anmerkungen.
1. Exportwaren, bei welchen die Artell beschäftigt wird 

und welche in die unter Artellaufsicht stehenden Speicher abge­
stellt werden, fallen unter die entsprechenden Paragraphen der 
Taxen der Importwaren. Bei Exportwaren, welche in nicht 
unter Artellaufsicht stehende Speicher abgestellt werden, wird 
die Artell, falls sie an denselben beschäftigt gewesen ist, laut 
der in Anmerkung 6 angegebenen Bedingungen entlohnt.

2. Bei allen aus dem Auslande eingeführten und transito 
weitergehenden Importwaren, ebenso bei Reexportwaren, 
welche in die unter Artellaufsicht stehenden Speicher einge­
lagert werden, erhält die Artell 90% der Taxen des ent­
sprechenden Paragraphen für Importwaren, ohne dass die Ar­
tell das Beladen und Ausladen der Eisenbahnwagen ausgeführt 
hätte.

3. Bei Waren, welche von den Stellagen auf Fuhren ver­
laden und in die Stadt- oder Privatspeicher abgeführt werden, 
erhält die Artell nur für Stellagenarbeit und für das Aufladen 
auf die Fuhren eine Entlohnung in der Höhe von 1/3 der Taxe 
des entsprechenden Paragraphen für Importwaren. Sollte die 
Ware direkt von den Stellagen in Eisenbahnwagen oder um­
gekehrt aus Eisenbahnwagen direkt auf die Stellagen der 
Dampfer verladen werden, so wird für die Stellagenarbeit % 
der Taxe des entsprechenden Paragraphen für Importwaren 
berechnet.
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4. Für die Ausstellung der Gewichtslisten ist die Artell be­
rechtigt 70 Penni pro Pud zu erhalten, jedoch nur unter der 
Bedingung, dass sie die Wagen des Zollamts auf ihre Kosten in 
Ordnung hält. Im Fall die Wagen von privaten Warenempfän­
gern oder privaten Speicherbesitzern in Ordnung gehalten wer­
den — beträgt die Zahlung 60 Penni pro Pud.

5. Für die Umstellung von schweren Maschinen und ande­
ren Schwerkollis in den Höfen und in den Speichern ist die Artell 
berechtigt eine Extrazahlung in der Höhe von 50% (bei einem Ge­
wicht der Objekte von 1—2 Tons) und 75% (über 2 Tons) von 
den vorgeschriebenen Taxen zu erhalten.

6. Für jeden 8-Stunden Arbeitstag erhält die Artell 280 Emk. 
pro Arbeiter, falls sie Tagesarbeit geleistet oder zur Bewachung 
der Güter bei der Überführung vom Dampfer in die Speicher, 
oder umgekehrt, Arbeiter gestellt hat.

7. Die Ausbesserung der Emballage geht auf Kosten des Wa­
reneigentümers, welcher auch alles nötige Material dazu zu stel­
len hat.

8. Für das Verladen in die Eisenbahnwagen und das Aus­
laden aus denselben in die Speicher und auf die Plätze erhält 
die Artell:

a) Für alle Arten Getreide, Mehl, Reis, Zucker, Grützen, 
Salz in Säcken, Dungstoffe, Zellulose, Baumwolle,Kao- 

liin, Kreide, Eisen- und Kupfererze, Fette, Heringe, 
Gusseisen und Zinn LOO Emk. pro Pud.

b) Für alle nicht besonders genannten Waren 1.25 Emk. 
pro Pud.

9. Falls beim Aufladen auf die Autos, der Warenempfänger 
keine Arbeitshilfe zum Empfang der Ware auf dem Auto gestellt 
hat, erhält die Artell für das Aufladen 20 Penni pro Pud.

10. Für das Heranrollen oder Herausschleppen von Waren, 
erhält die Artell folgende Extrazahlungen: bei einer Entfernung 
von 5—20 Faden —.25 Penni pro Pud; eine Entfernung von unter 
5 Faden wird nicht in Betracht gezogen; bei einer Entfernung von 
über 20 Faden muss der Lohnsatz auf dem Vertragswege fest­
gesetzt werden. Sollten jedoch zum Umlagern von Waren Pferde 
benutzt werden, so erhält die Artell für das Aufladen, Abladen 
und Hinstellen der Waren 60 Penni pro Pud.

11. Für das Verschnüren der Kollis erhält die Artell: bei Kol- 
lis bis 10 Pud schwer 20 Emk. und über 10 Pud schwer — 30 
Emk. pro Kolli. Das Material dazu geht auf Kosten des Waren­
eigentümers.

12. Für die Arbeit in Speichern und auf Plätzen, welche aus­
serhalb des Hafenrayons, aber noch im Bereich der Betätigung 
der Börsen und Hafen Artell liegen, zahlt der Speicherbesitzer 
für die am Morgen vorenthaltene Arbeitszeit und für die nach 
Abschluss der normalen Arbeitszeit am Abend geleisteten Über­
stunden eine Extrazahlung nach freier Vereinbarung mit der Ar- 
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teil, wobei jedoch die Entlohnung nicht mehr als 10% der Taxen 
des entsprechenden Paragraphen für Importwaren ausmachen 
darf.

13. Für Waren, welche in Speichern und auf Plätzen unter 
gebracht werden, die ausserhalb der der Zollverwaltung unter­
stellten Speichern liegen und einer Beaufsichtigung und Be­
wachung durch die Artell benötigen, zahlt der Speicher- oder 
Wareneigentümer der Artell für eine 8-stündige Wachezeit 240 
Emk. pro Wachposten.

14. Falls die Artell Waren direkt von der Stellage in die 
Eisenbahnwagen oder direkt aus den Eisenbahnwagen in den 
Dampfer verladet, so ist sie berechtigt für das Verladen folgende 
Bezahlung zu berechnen:

a) Für alle Arten Getreide, Reis, Zucker, Grützen, Salz 
in Säcken, Dungstoffe, Zellulose, Baumwolle, Kaoliin, 
Kreide, Eisen- und Kupfererze, Fette, Heringe, Guss­
eisen und Zinn — 1.00 Emk. pro Pud.

b) Für alle nicht besonders genannten Waren 1.25 Emk. 
pro Pud.

Die Stellagenarbeiten sind hierbei extra zu vergüten.
15. Für das Gepäck der Reisenden erhält die Artell:

a) Für jedes Kolli 20 Emk.
b) Für jedes Stück-Handgepäck 10 Emk.

16. Für das Zustellen von Waren bis zum Bestimmungsort 
unter Artellaufsicht erhält die Artell vom Warenabsender für jede 
Abfertigung 200 Emk.

17. Sollte jemand die Arbeit der Artell ausserhalb der amt­
lichen Arbeitszeit od, an Kirchen- und Staatsfeiertagen benötigen, 
so wird eine Extrabezahlung von 50 bis 100% der allgemein gül­
tigen Taxen erhoben.

18. Für Stroparbeit bei der Dampferverladung erhält die 
Artell 50 Penni pro Pud.

19. Diese Arbeitstaxen haben nur so lange Gültigkeit, als 
die heute gezahlten Arbeitslöhne sich nicht verschoben haben, da 
die Artell die Taxen von den heute ihrerseits gezahlten Löhnen 
abhängig gemacht hat. Sollte die Artell sich gezwungen sehen, 
durch Streik, Lebensteuerung und Aenderung der Währungsein­
heit eine bedingte Erhöhung des Arbeistlohns eintreten zu lassen, 
so steht der Artell das Recht zu zwecks Erhöhung der Taxen mit 
dem Revaler Börsen-Komitee in Verhandlung zu treten.

Die gegebenen Taxen beziehen sich nicht auf die Tätigkeit 
der Artell bei Transitwaren des S. S. S. R., für welche spezielle 
Taxen auszuarbeiten sind.

20. Die festgesetzten Taxen der Revaler Börsen- und Hafen- 
Artell treten am 3. März 1923 in Kraft.
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L. Statistik*).
Der Aussenhandel Eestis (Ein-, Ausfuhr und Transit) weist 

im Jahre 1924, im Vergleiche zum Vorjahre, eine Erhöhung von 
fast 10 Mill. Pud auf. Diese Erhöhung ist in der Hauptsache dem 
erweiterten Export zuzuschreiben. Im Jahre 1923 betrug der 
Export 17 Mill. Pud, im Jahre 1924 fast 23 Mill. Pud. Mithin wies 
der Export eine Erhöhung von 6 Mill. Pud auf. Der Transit, wel­
cher im Jahre 1923 5,8 Mill. Pud betragen hatte, war im Jahre 
1924 auf 9,8 Mill. Pud gestiegen. Die Einfuhr hatte sich im Jahre 
1924 nur unbedeutend verändert, nämlich von 21.494.527 Pud 
(1923) auf 21.463.890 Pud (1924).

Die Einfuhr.

Im Wert von über 1 Million Emk. wurden eingeführt:

Auf die Einfuhr aus dem Auslande entfallen 21.463.890 Pud 
im Werte von 8.204.209.140 Emk. und verteilt sich die Einfuhr 
nach den Hauptgruppen der eingeführten Artikel folgendermassen:

Warengruppen Pude Wert in 1000 
Emk.

In %% Ge­
samt-Einfuhr

A. Nahrungs- u. Genussmittel 9.272.600 3.029.212 36.9
B. Rohstoffe....................... 7.510.400 1.795.200 21,9
C. Fabrikate u. Halbfabrikate 4.680.400 3.379.199 41,2
D. Lebende Tiere .... 270 Stück 598 —

A. Nahrungs- u. Genussmittel.
WAREN Gewicht in

1000 Pud
Wert in

MilL Emk WAREN Gewicht in
1000 Pud

Wert in 
Mill. Emk.

1. Zucker . . . . 969 696,0 7. Taback . . . . 49 132,1
2. Roggen . . . . 2317 655,0 8. Viehfutter . . 569 123,7
3. Hafer . . . . . 1385 295,9 9. Gerste . . . . 529 106,4
4. Weizenmehl . . 577 282,6 10. Reis . . . . . 148 61,2
5. Heringe . . . . 481 221,0 11. Salz . . . . . 1451 51,8
6. Weizen . . . . 476 183,0 12. Erbsen . . . . 59 25,4

*) Bei der Ausarbeitung der Daten über den Aussenhandel Eestis ist 
das von der Regierung offiziell veröffentlichte Zahlenmaterial verwandt 
worden.
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Wert in Wert in

13. Sacharin ... 0,9 16,4 31. Getrockn.

B. Rohstoffe.

WAREN Gewicht Millionen WARFN Gewicht Millionen
in 1000 Pud Emk. in 1000 Pud Emk.

14. Kakao .... 9,2 14,1 Pflaumen . . . 2,6 3,7
15. Tee...................... 4,5 14,0 32. Verseh. Gewürze 1,2 3,4
16. Margarine &. 33. Senf...................... 0,6 2,9

Kunstbutter . . 12 13,5 34. Zitronen . . . 7,3 2,8
17. Weine & Liköre 4,6 11,1 35. Mais...................... 23,5 2,6
18. Kaffee .... 5,8 10,3 36. Strömlinge . . 13 2,5
19. Manna .... 18 9,2 37. Pfeffer .... 2 2,3
20. Wicken .... 58 8,4 38. Grützen & Grau­
21. Gemischt. Kom- pen ...................... 4 1,7

potobst .... 7 8,4 39. Apfelsinen . . . 3,3 1,5
22. Rosinen .... 4 6,8 40. Hirse...................... 5 1,4
23. Kakaobutter . 5,4 6,5 41. Getrock. Apfel
24. Hafergrützen . . 10 5,5 & Birnen . . . 0,8 1,3
25. Mandeln . . . 1,7 5,5 42. Weintrauben
26. Hopfen .... 2,4 5,3 getr. & frische . 0,9 1,2
27. Schmalz . . . 4,6 5,0 43. Frisches Gemüse 2 1,2
28. Johannisbrot . . 7 4,7 44. Kartoffelmehl . 3,4 1,2
29. Nüsse .... 4,5 4,5 45. Eingemachtes
30. Speisezwiebeln 8 4,0 Gemüse .... 1.5 1,1

1. Baumwolle . . 174 837,7 21. Verseh. Pflanzen-
2. Steinkohle . . . 5994 303,3 oele ...................... 5 7,0
3. Häute & Felle, 22. Steine, gewöhnl.

rohe...................... 71 184,7 Pflaster .... 171 5.5
4. Leinsaat .... 156 63,5 23. Korkholz .... 12 5,4
5. Wolle .... 9 60,0 24. Baulehm .... 178 4,9
6. Kleesaat . . . 11,5 39,5 25. Jute ...................... 4,3 4,9
7. Verseh. Saaten, 26. Gummi .... 2 4,1

Samen & Blu­ 27. Olein .... 3 4,0
menzwiebeln . . 17 34,0 28. Asphalt .... 7 2.0

8. Naphta . . . . 155,6 30,0 29. Tierische Produkte
9. Zellulose . . . . 91 27,2 (Schweife, Haare,

10. Hanf...................... 12 26,1 Hörner, Gedär­
11. Steinkohlenteer . 74 21,4 me, etc.) . . . 1,4 1,6
12. Kokusoel . . •. 15 19,0 30. Goudron .... 4 1,5
13. Flachs & Hede . 10,5 17,5 31. Fischtran . . . 1,7 1.4
14. Papiermasse . . 67 15,1 32. Chamottelehm . . 13 1.3
15. Timothysaat . . 6 15,1 33. Seegras .... 3 U
16. Harpius . . . . 24 14,3 34. Firnis .... 1 1,1
17. Tierische Fette . 11 12,2 35. Sand für Fabri­
18. Balken, Brussen kationszwecke . 30 1,0

& Bretter . . . 86 10,5 36. Holzteer .... 3 1,0
19. Pflanzen, lebende 5 8,1 37. Lumpen .... 2,7 1,0
20. Gusseisen . . 50 7,1
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C. Fabrikate u. Halbfabrikate.
Hütten u. Eisenindustrie.1. Der

WAREN
in

Gewicht
1000 Pud

Wert in
Millionen 

Emk.
WAREN

in
Gewicht

1000 Pud

Wert in 
Millionen 

Emk.
1. Kraftmaschinen 185,6 625,0 7. Instrumente und
2. Metallwaren . . 362,7 381,4 Apparate . . . 62 88,4
3. Eisen &. Stahl . 656,8 230,0 8. Metalle . . . 13 27,0
4. Elektr. Maschinen 29,5 158,4 9. Waffen- & Jagd­
5. Landw. Maschi­ utensilien . . . 1,5 14,2

nen & Geräte . 127 154,3 10. Koks .... 91 6,1
6. Transportmittel . 21 126,4

2. Der Textilindustrie.
1. Baumwollfabrika­ 9. Filz & Erzeug­

te & Halbfabrikate 22,6 299,2 nisse daraus . . 2 10,1
2. Wollfabrikate &. 10. Fischnetze . . . 0,4 5,9

Garne .... 11 180,9 11. Wachstuch . . 0,8 5,0
3. Seide- & Halb­ 12. Leinfabrikate . 0,5 5,0

seidefabrikate . 0,7 29,2 13. Jutefabrikate . 0,9 2.7
4. Kleider & Wäsche 1,5 29,1 14. Möbel- & Ma­
5. Säcke & Sacklein 19,7 28,4 tratzenstoffe . . 0,2 1,3
6. Linoleum . . . 5 23,4 15. Persennige . . . 0,1 1,0
7. Hanffabrikate . 7,8 13,9 16. Treibriemen aus
8. Segeltuch . . . 1,7 12,4 Kamelshaaren . 0,1 1,0

3. Der Oel- u. Fettverarbeitenden Industrie.
1. Petroleum . . 789 183,1 6. Wagenschmiere 3 2,0
2. Schmieroele . . 126 72,8 7. Glyzerin . . . 0,4 1,1
3. Benzin .... 114 64,6 8. Parafinoel . . 1,4 1,0
4. Parafin . . . 6,4 6,1 9. Terpentin . . . 1,8 1,0
5. Seife .... 2.9 2,7 10. Lacke .... 0,4 1,0

4. Der Papierindustrie.
1. Papier- &. Pa­ 3. Pappe .... 37 24,1

pierwaren . . 30 62,7 4. Dachpappe . . 10 2,5
2. Drucksachen . 4 23,1

5. Der Leder- u. Fellbearbeitungsindustrie.
1. Kürschnerfelle . 0,5 20,8 6. Maschinenriemen,
2. Sohlenleder . . 5 19,1 lederne . . . 0,6 4,3
3. Leder, kleines 1,6 10,1 7. Chevreauleder . 0,2 3.9
4. Stiefel & Schuhe, 8. Stiefel & Schuhe

gewöhnl. . . . 7 6,3 aus Luxusleder &
5. Einf. Lederwaren 0,7 4,7 Stoffen . . . 0,1 2,8

9. Lackleder . . 1,7 2,2

6. Der Erden- u. Steinbearbeitungsindustrie.
1. Glas & Glaswaren 46,5 29,9 5. Tafelglas . . . 18 7,9
2. Porzellanwaren . 9 23,0 6. Spiegelglas . . 2 7,7
3. Chamottesteine . 7,5 12,4 7. Polier- und
4. Fayencewaren . 12 11,7 Putzmittel,
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WAREN
Wert in

Gewicht Millionen WAREN Gewicht
in 1000 Pud Emk. jn pud

■Wert in 
Millionen 

Emk.
Schleif- u. Mühl- 9. Waren aus Ton
steine . . . 34 7,3 und Stein . . 3,3 2,4

8. Asbest & Asbest- 10. Ofenkacheln . . 8 2,0
waren . . . 3,3 7,2

7. Der Holzbearbeitungsindustrie.
1. Böttcherwaren 22 15,0 4. Kork- & Flechtwaren 0,7 1,3
2. Tischlerwaren 4,7 7,5 5. Schusterstifte . 1,4 U
3. Rogoschen . 2 1,9

8. Der Chemischen Industrie.
1. Düngemittel . 1281,2 131,4 düngen .... 6,5 3,8
2. Farben & Färb- 19. Stiefelwichse . . 2,1 3,4

Stoffe...................... 73,9 72,4 20. Schwefelsäure . 6,1 3,1
3. Chemikalien nicht 21. Ammoniak und dessen

besonders be- Verbindungen . 1,5 3,1
nannte . . . . 3,2 56,8 22. Sprengstoffe . . 3,3 3,0

4. Gerbstoffe . . 47,0 35,2 23. Benzol .... 2.5 2.9
5. Apothekerwaren 4,1 22,8 24. Alaun und dessen
6. Schwefel . . 108,8 13,3 Verbindungen . 3,0 2,5
7. Kaustische Soda . 22,6 12,9 25. Alkoloiden . . . 0,02 2,4
8. Glaubersalz . . 9,4 10,2 26. Chlorkalk . . . 5,4 2,4
9. Kosmetik & Par- 27. Leim- & Kleb-

fümes . . . . 0,4 10,2 Stoffe .... 1,4 2.0
10. Kohlensäure . . 3,0 9,5 28. Chromsalze . . 0,7 1.8
11. Soda...................... 41,6 9,5 29. Salzsäure . . . 3,2 1,8
12. Bertholetsalz . 7,1 8,5 30. Weinsteinsäure 0.5 1,7
13. Schwefelsaures 31. Phosphor . . . 0,2 1,6

Alluminium . . 25,6 5,3 32. Kokain .... 0,002 1,4
14. Jod & Jodprä- 33. Potasche . . . 1.2 1.4

parate . . . . 0,06 5,0 34. Quecksilberver-
15. Essigsäure . . . 2,8 4,4 bindungen . . . 0,06 1.2
16. Kalziumkarbid . 2,5 4,1 35 Zitronensäure . 0,2 1,2
17. Sauerstoff . . . 1,0 4,0 36. Phosphorsäure . 0,2 1,0
18. Schwefelsäure 37. Chlormagnesium 5,0 1,0

Natronverbin- 38. Reisstärke . . . 1,0 1,0

9. Der Gummiindustrie ............................................ 13 84,6

10. Der Industrie der Musikinstrumente . . . 2,1 20,8

11. Der Kurzwarenindustrie.
1. Kurz waren . . . 1,0 17,5 3. Schirme .... 0,2 1,4
2. Knöpfe, verschied. 0,9 15,1

12. Der Bleistift- u. Schreibmaterialienindustrie 2,0 17,8

13. Der Borsten-,
Industrie .

Schweif - u. Haarbearbeitungs-
0,2 2,0
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D. Lebende Tiere.
1. Pferde .... 8 Stück 220.000 Emk.
2. Vieh 17 „ 182.000 „
3. Schweine  1 » 15.000 „
4. Schafe  244 „ 170.800 „

4*

Von der Einfuhr gingen:
In 1000 Pud

In °/o°/o des 
Gesamtwerts 
der Einfuhr

Wert in Mill.
Emk.

In % °/o des 
Gesamtwerts 
der Einfuhr

Über Reval .... 19.478 90,8 7.691.9 93,7
„ Pernau . . . 911 4,2 173,4 2,1
„ Walk . . . . 370 1,7 168,9 2,1
„ Narwa .... 534 2,5 143,5 1,7
„ Port-Kunda . . 101 0,5 15,8 0,2
„ Baltischport . . 18 0,1 7,9 0,1
„ Arensburg . . 48 0,2 2,5 0,05
„ Hapsal u. Loksa 4 — 0,4 —

Von der gesamten Einfuhr nach Eesti kamen:
Unter ausländischer Flagge: 1.412 Schiffe mit 591.254 Netto 

Rgt. oder 86,3 % ;
Unter estnischer Flagge: 1-036 Schiffe mit 93.885 Netto Rgt. 

oder 13,7 %.

Die Ausfuhr.
Die Ausfuhr Eestis im J. 1924 betrug im Ganzen 22.977.610 

Pud im Werte von 7.865.791.000 Emk.
Die Ausfuhr verteilt sich nach den Hauptgruppen folgen­

dermassen :
Gewicht in Puden Wert in 1000 In%% d. Ge-

Emk. samtausfuhr

Im Werte von über 1 Million Emk. wurden ausgeführt:

A. Nahrungs- u. Genussmittel 1.844.925 1.469.426 18,7
B. Rohstoffe .................. 15.124.000 3.337.200 42,4
C. Halb- u. Fertigfabrikate 6.008.685 2.963.400 37,7
D. Lebende Tiere .... 11.686 Stück 95.765 1,2

A. Nahrungs- u. Genussmittel.
WAREN Gewicht in

1000 Pud
Wert in

Mill. Emk WAREN Gewicht in
1000 Pud

Wert in 
Mill. Emk.

1. Butter . . . . 194,5 979,4 9. Rinderfleisch . . 14,2 16,7
2. Kartoffeln . . . 1314,9 141,2 10. Frische Fische . 11 13,1
3. Eier .... 10 Mill. St. 109,8 11. Gerste . . . . 19,8 5,5
4. Spiritus . . . . 34,6 43,4 12. Schwarzbrot
5. Bacon . . . . 13,2 38,6 (pain normal) . 6,6 5,2
6. Schweinefleisch . 17,8 30,6 13. Frische Apfel . 5,6 4,6
7. Kartoffelmehl . . 26,7 20,5 14. Hafer . . . . 17,3 4,6
8. Oelkuchen . . . 73,2 18,9 15. Geflügel . . . 1,3 3,2
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WAREN
Wert in

Gewicht Millionen 
in 1000 Pud Emk. WAREN

in
Gewicht
1000 Pud

Wert in
Millionen

Emk.
16. Schafsfleisch . . 2 2,9 24. Killo...................... 1,7 1,6
17. Milchpulver . . 1,2 2,8 25. Geräuch. Fische . 2,2 1,6
18. Gemüse, frisch &, 26. Fleischkonserven

gesalz....................... 4,2 2,5 & Rauchwaren . 0,06 1,5
19. Krebse . . . . 0,9 2,4 27. Käse...................... 0,5 1,4
20. Beeren . . . . 3,8 2,4 28. Heringe . . . 2,6 1,0
21. Quark . . . . 3,9 2,1 29. Sprotten &
22. Gesalz. Fische . 3,6 2,0 Fischkonserven . 0,5 1,0
23. Liköre .... 0,8 1,9

B. Rohstoffe.
1. Flachs . . . . 637 1690,5 11. Schweife & Haare 2,2 7,5
2. Bretter & Plan­ 12. Altmetalle (äus­

ken ...................... 7746 1006 ser Kupfer) . . 4 7,4
3. Propse .... 5550 275,5 13. Lumpen, baum­
4. Leinsaat . . . 172 91,6 wollene .... 21,3 5,8
5. Kodilla & Hede 54 84,9 14. Wolle .... 1,3 3,4
6. Häute & Felle, 15. Abfälle, baum­

rohe...................... 32 78,4 wollene . . . 2 3,3
7. Alteisen . . . 617 38,6 16. Balken .... 41 2,3
8. Altkupfer '. . . 13,5 13,2 17. Kleesaat . . . 0,7 2,3
9. Sleepers . . . 157 12,0 18. Borsten .... 0,4 1,2

10. Trockene Papier­ 19. Lumpen, wollene 3 1,0
masse . . . . 62 11,3 20. Knochen, rohe . 4 1,0

C. Fabrikate und Halbfabrikate.

*) Die Waren dieses Industriezweiges sind z. T. Reexportartikel.

1. Der Textilindustrie.
1,1 2,91. Baumwollstoffe 81,2 726,1 6. Watte......................

2. Baumwollgarne . 46,8 364,6 7. Teppiche .... 0,05 1,3
3. Segeltuch . . . 34,5 284,5 8. Jute, Sacklein &
4. Wollstoffe . . . 2,5 51,7 Säcke .... 0,9 1,2
5. Leingarn . . . . 3,8 23,5

2. Der Papierindustrie.
1. Rotationspapier . 893,1 398,5 3. Packpapier . . . 187,2 83,3
2. Schreib, & Druck- 4. Drucksachen . . 0,7 3,1

papier . . . . 306,1 141,5 5. Holzpappe . . . 3,6 2,4

3. Der Holzbearbeitungsindustrie.
1. Fourniere . . . 619,1 342,9 4. Zündholzdraht . 20,7 3,7
2. Stuhlsitze . . . 101,0 93,3 5. Böttcherarbeiten . 3,9 1,3
3. Tischlerarbeiten . 12,9 14,7

4. Der Eisen- u. Metallbearbeitungsindustrie.*)
1. Telephonapparate 0,8 12,4 2. Verseh. Betriebs­

maschinen . . . 9,9 11,6

94



WAREN Gewicht in
1000 Pud

Wert in
Mill. Emk WAREN “'“i" Wert in 

Mill. Emk.

3. Autos .... . 21 Stück 10,6 10. Landw. Maschi­
4. Sensen & Sicheln 1,7 5,2 nen ...................... 2,0 1,9
5. Maschinenteile . 3,2 5,0 11. Handwerkzeug . 2,4 1,7
6. Brennereiein­ 12. Elektr. Armatur . 0,3 1,4

richtungen . . . 2,3 4,7 13. Dreschmaschinen 0,6 1,3
7. Kessel- & Schmie- 14. Kühlmaschinen u.

dearbeiten . . . 1,8 3,4 Motore .... 0,7 1,3
8. Eisen- & Stahl 15. Instrumente . . 0,1 1,1

waren . . . . 4,4 3,0 16. Traktoren . . 0,5 1,0
9. Flugmaschinen . 7 Stück 2,0

5. Der Erden- u. Steinbearbeitungsindustrie.
1. Zement . . . 2762,7 187,7 3. Ziegelsteine . . 296,4 9,2
2. Gyps .... 243,1 14,7 4 Bausteine . . . 250,8 2,1

6. Der Chemischen Industrie.
1. Zündhölzer . . 57,3 70,0 4. Putzmittel ... 1,0 1,6
2. Kasein . . . . 6,8 7,2 5. Bleiweiss ... 0,7 1,0
3. Fuseloel . . . . 0,9 1,9

7. Der Leder- u. Fellbearbeitungsindustrie.
1. Fellwerk . . . . 0,5 23,8 3. Chevreau- &
2. Stiefel .... . 0,6 11,5 Chevretteleder . 0,6 3,1

4. Lederabfälle . . 2,9 2,1

8. Der Industrie der Musikinstrumente.
1. Pianinos . . . 0,3 1,7 2. Klaviere .... 0,1 1,0

D. Lebende Tiere.
1. Vieh...................... 8753 Stück 64,6 3. Schweine . . . 1653 Stück 12,0
2. Pferde . . . . 698 , 18,3 4. Kälber & Schafe 580 „ 1,0

Von der Ausfuhr aus Eesti gingen:
In Mill. In % % v. d. In Mill. In % % v. d. Ges.-

Pud Qesamtausfuhr Emk. Wert d. Ausfuhr
Über Reval . . . . 12.772 55,6 6.642,5 84,6

„ Pernau 4.672 20,3 615,7 7,8
„ Narwa 2.071 9,0 221,6 2,8
„ Port-Kunda . . 2.168 9,4 157,3 2,0
„ Walk . 296 1,2 155,1 2,0
„ Baltischport . . 289 1,1 25,7 0,3
„ Loksa 308 1,4 19,8 0,2
„ Arensburg 398 1,7 19,6 0,2
,, Hapsal 65 0,3 8,6 0,1

Von der gesamten Ausfuhr aus Eesti gingen unter ausländi-
scher Flagge:

1.395 Schiffe mit 598.169 Netto Rgt. oder 86,2% unter est-
Bischer Flagge.

1.103 Schiffe mit 95.761 Netto Rrgt. oder 13,8%.
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Die Ein- und Ausfuhr nach Ländern geordnet.

A.. Teilnahme der fremden Staaten an der Einfuhr nach Eesti.
An der Einfuhr waren beteiligt

Gewicht in Wert in In %% des
1000 Pud. Mill. Emk. Gesamtwerts

1. Deutschland .... . 4.966.2 3.003,3 36,6
2. England....................... . 5.931.9 1.147,3 14,0
3. Russland....................... . 4.064,4 1.048,1 12,8
4. Vereinigte Staaten . . . 1.175.6 1.029,3 12.5
5. Schweden.................. . 1.183,7 325,7 4,0
6. Lettland....................... . 615,6 314,5 3,8
7. Holland....................... . 1.260.7 223,4 2,7
8. Dänemark.................. . 298.9 214,8 2,6
9. Finnland....................... . 443,7 196,1 2,4

10. Belgien ....................... . 440.7 131,7 1,6
11. Danzig ....................... . 191.2 93,1 1,2
12. Frankreich.................. . 142.0 91,2 1,1
13. Tschehoslowakei . . . . 107.3 87,0 1,1
14. Polen........................... . 148.1 79,7 1,0
15. Norwegen.................. . 184.1 71,5 0,9
16. Aegypten .................. . 7,8 42,3 0,4
17. Indien........................... . 3.6 16,0 0,2
18. 12 verseh, andere Staaten . 289,6 89,2 1,1

Dem Werte nach steht an der Spitze die Einfuhr von Ge­
treide, Mehl und Viehfutter. Es wurden eingeführt 6.040.598 Pud 
im Werte von 1.699.197.580 Emk. oder 20,7% des Werts der Ge-
samteinfuhr.

1. Russland .... . . . 3.435,5 836,0 49,2
2. Vereinigte Staaten . . . 854.3 355,6 20.9
3. Deutschland . . . . . 787,9 198,6 11,7
4. England .... . . . 217,8 110,1 6,5
5. Holland .... . . . 253,9 72,1 4,2
6. Lettland .... . . . 176,0 40,8 2.4
7. Danzig .... . . . 133.5 33,6 2,0
8. Dänemark . . . . . . 87,6 26,8 1.6
9. Polen................... . . . 51,3 10,8 0.6

10. Schweden . . . . . . 17,8 5.6 0.3
An zweiter Stelle steht die Einfuhr von Kolonialwaren, Früch­

ten, Delikatessen und Weinen. Im Ganzen wurden eingeführt 
2.730.828 Pud im Werte von 1.098.430.390 Emk. oder 13,4% des 
Werts der Gesamteinfuhr. Die Einfuhr von Heringen und ande­
ren Fischen betrug im Ganzen 494.731 Pud im Werte von 
224.146.700 Emk. oder 2,7% des Werts der Gesamteinfuhr. 37,5% 
der Fische kamen aus England, 30,9% aus Schweden und 20,6% 
aus Norwegen.
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Kolonialwaren. Früchte. Delikatessen etc. kamen aus:
Gewicht in 
1000 Pud.

Weit in 
Mill. Emk.

In %% des 
Gesamtwerts

1. Deutschland . 1.927,6 676,3 61,6
2. Tschehoslowakei . . . . 103,3 74,3 6,8
3. England....................... . . 161,0 49,6 4,9
4. Polen . . . . 60,4 44,0 4,0
5. Danzig....................... . . 37,6 39,5 3,6
6. Lettland .................. . . 47,6 39,2 3,6
7. Vereinigte Staaten . . . . 48.9 34,0 . 3,1
8. Holland....................... . . 28,9 31,7 2,9
9. Dänemark................... . . 15,8 27,2 2,5

10. Belgien....................... . . 17,2 13.1 1,2
An dritter Stelle steht die Einfuhr von Rohstoffen für die Tex­

tilindustrie. Im Ganzen wurden eingeführt 211.997 Pud im Werte 
von 946.969.990 Emk. oder 11,5% des Werts der Gesamteinfuhr. 
Davon entfallen auf Baumwolle 174.000 Pud im Werte von 837.7 
Millionen Emk.

Hiervon kamen aus:
1. Vereinigte Staaten . . . . 112,3 540,2 57,0
2. England .................. . . 59,5 271,1 28,6
3. Deutschland .... . . 12,0 51,1 5,4

An vierter Stelle steht die Einfuhr von Maschinen. An Kraft- 
und Betriebsmaschinen wurden eingeführt 185.576 Pud im Werte 
von 624.645.470 Emk. oder 7,6% des Wertes der Gesamteinfuhr. 
An landwirtschaftlichen Maschinen und Geräten wurden einge­
führt 126.835 Pud im Werte von 154.295.360 Emk. oder 1.9% des 
Werts der Gesamteinfuhr.

Kraft- und Betriebsmaschinen kamen aus:
1. Deutschland....................... 121,1 397,8 63,6
2. England................................ 17,4 80,0 12,8
3. Schweden............................ 14,2 44,9 7,2
4. Dänemark........................... 8.2 25,8 4,1
5. Finnland ........................... 8,7 23,9 3,9
6. Vereinigte Staaten .... 3,5 18,1 2,9
7. Frankreich ....................... 3,7 13,4 2,2
8. Lettland ........................... 5,7 10,3 1,7

Landwirtschaftliche Maschinen und Geräte kamen aus:
1. Deutschland....................... 59,7 66,8 43,3
2. Schweden........................... 35,2 42,0 27,2
3. Dänemark........................... 8,1 13,9 9,0
4. Vereinigte Staaten .... 7,4 12,9 8,4
5. England................................ 3,5 5,9 3,9
6. Lettland ........................... 6,2 4,9 3,2
7. Frankreich........................... 1,9 2,9 1,9
8. Holland................................ 2.0 1,8 1,1
9. Finnland ........................... 1,0 1,3 0,8
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An fünfter Stelle steht die Einfuhr von Oelen, Fetten und 
Kohle. An Oelen und Fetten wurden eingeführt 1.367.617 Pud im 
Werte von 541.375.390 Emk. oder 6,6% des Werts der Gesamt­
einfuhr. An Kohlen und Koks wurden eingeführt 6.085.246 Pud im
Werte von 309.408.140 Emk. oder 3,8% des Werts der
Gesamteinfuhr.

Gele und Fette kamen aus:
Gewicht in Wert in In %% des
1000 Pud. Mill. Emk. Gesamtwerts

1. Deutschland . . . . . . 435,9 185,9 34,3
2. Russland .... . . . 443,2 116,6 21,5
3. Lettland .... . . . 141,6 51,6 9,5
4. Vereinigte Staaten . . . . 131,5 46,2 8,5
5. Dänemark .... . . . 54,0 37,7 7,0
6. Schweden .... . . . 106,8 34,3 6,3
7. England .... . . . 13,9 21,1 3,9
8. Finnland .... . . . 9.6 16,4 3,0
9. Frankreich . . . . . . 1,8 11,0 2,0

10. Holland.................. . . . 13,6 10,7 2.0
11. Belgien................... . . . 3,9 5,7 1.1
12. Danzig.................. . . . 12,0 3,7 0.7

Kohle und Koks kamen 80,8% aus England, 13,4% aus Hol­
land und 4,0% aus Deutschland und 1,8% aus Frankreich.

An sechster Stelle steht die Einfuhr von Manufakturwaren. 
Von dieser Warengattung wurden im Ganzen eingeführt 75.181 
Pud im Werte von 649.916-460 Emk. oder 7,9% des Werts der 
Gesamteinfuhr.

Manufakturwaren kamen aus:
1. Deutschland....................... 39.0 326,4 50,2
2. England ........................... 15,0 162,5 25,0
3. Lettland ........................... 6,8 43,4 6.7
4. Frankreich ....................... 1.2 21 3 3,3
5. Finnland ........................... 2,9 20,5 3,2
6. Dänemark........................... 4.9 20,6 3.2
7. Schweden........................... 2,4 14,8 2.3
8. Polen ................................ 0.5 7,8 1.2
9. Tschehoslowakei .... 0.4 7,2 1.1

10. Danzig................................ 0,8 7.0 1.1
An siebender Stelle steht die Einfuhr von Metallen und Metall­

waren, An Metallwaren wurden eingeführt 362.671 Pud im Werte 
von 381.418.700 Emk. oder 4,6% des Gesamtwerts der Einfuhr. 
An Metallen sind eingeführt worden 714.943 Pud im Werte von 
263.432.440 Emk. oder 3,2% des Gesamtwerts der Einfuhr.

Metallwaren kamen aus:
1. Deutschland  234,8 243,4 63,8
2. Lettland  31,0 27,7 7.3
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Dungstoffen. An Chemikalien, Droguen und Apothekerwaren 
wurden eingeführt 402.583 Pud im Werte von 348-211.180 Emk. 
oder 4,2% des Gesamtwerts der Einfuhr; an Dungstoffen 
1.281.196 Pud im Werte von 131.405.990 Emk oder 1,6% des Ge­
samtwerts der Einfuhr.

Gewicht in 
1000 Pud.

Wert in 
Mill. Emk.

In %% des 
Gesamtwerts

3. Schweden.................. . . 14,2 27,3 7,2
4. England....................... . . 22,0 20,1 5,3
5. Holland....................... . . 16.9 17,8 4,7
6. Belgien....................... . . 18,2 11,0 2,9
7. Finnland .................. . . 7,2 9,9 2,6
8. Dänemark.................. . . 8,5 7,5 1,9
9. Tschehoslowakei . . . . 2,0 2,5 0,7

10. Frankreich .... . . 1,0 2,4 0,6
11. Polen ....................... . . 1,9 2,3 0,6
12. Danzig....................... . . 1,9 1,7 0,4
13. Vereinigte Staaten . . . . 1.0 1,0 0,1

Metalle kamen aus:
1. Deutschland .... . . 334,0 116,0 44,0
2. Belgien .................. . . 193,6 63,2 24,0
3. England .................. . . 95,7 46,8 17,8
4. Holland....................... . . 33,4 13,9 5,3
5. Polen ....................... . . 28,4 11.6 4,4
6. Frankreich .... . . 8,6 3,1 1,2
7. Schweden................... . . 3,4 2,8 1,1
8. Dänemark .... . . 8,4 2,7 1,0

An achter Stelle steht die Einfuhr von Chemikalien und

Chemikalien, Droguen und Apothekerwaren kamen aus:
1. Deutschland . . 186,9 240,2 69,0
2. England . . . 49,6 26,4 7,6
3. Finnland . . . 16,5 19,7 5,7
4. Schweden . . 33,7 16,3 4,7
5. Dänemark . . . 20,1 10,8 3,1
6. Holland . . . . 60,6 10,7 3,1
7. Frankreich . . 6,8 10,3 2,9
8. Lettland . . . 15,2 5,6 1.6
9. Vereinigte Staaten 6,1 3,1 0,9

10. Belgien . . . . 4,1 1,9 0,6
Dungstoffe kamen aus:

1. Schweden . . . 709,8 66,3 50,4
2. Deutschland . . 257,3 32,0 24,4
3. Belgien . . . . 195,5 21.2 16,1
4. Finnland . . • 55,5 5,6 4,3
5. Holland . . . . 34,2 3,2 2,5
6. Lettland . . . 8,2 1,2 f 0,9
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Gewicht in Wert in In %7» -* es 
1000 Pud. Mill. Emk. Gesamtwerts

7. England  12,2 L2 0,9
8. Norwegen  8,3 0,7 0,5

An neunter Stelle steht die Einfuhr von Leder, Häuten und 
Fellen, sowie Erzeugnissen daraus. Die Einfuhr dieser Gruppe 
betrug im Ganzen 70.753 Pud im Werte von 184.651.220 Emk. oder 
2,3% des Gesamtwerts der Einfuhr.

Es kamen aus:
1. Deutschland.................. . 49,8 127,1 68,8
2. Lettland ....................... . 3,9 13,1 7,1
3. Vereinigte Staaten . . . . 6,6 13,0 7,0
4. Finnland ....................... • 1,2 7,3 3,9
5. Holland........................... . 3,7 7,0 3,8
6. England ....................... . 1,8 5,3 3,0
7. Frankreich .................. . 0,1 3,7 2,0
8. Dänemark....................... • 1,7 3,3 1,8
9. Schweden....................... . 0,6 2,5 1,3

An zehnter Stelle steht die Einfuhr von Saaten, Samen und
Pflanzen. Die Einfuhr dieser Gruppe betrug im Ganzen 195.138
Pud im Werte von 160.179.410 Emk oder 2% des Gesamtwerts
der Einfuhr.

Es kamen aus:
1. Russland .... . . . 148,2 77,3 48,3
2. Deutschland . . . . . . 18,2 52,7 32,9
3. Dänemark .... ... 9,0 12,0 7,5
4- Lettland .... . . . 16,5 10,9 6.8
5- Danzig .... ... 1,1 3,9 2,5
6. Holland.................. ... 0,9 2,0 1,3

An elfter Stelle steht die Einfuhr von Papier und Drucksachen.
Im Ganzen wurden eingeführt 239.139 Pud im Werte von
144.935.940 Emk. oder 1,8% des Gesamtwerts der Einfuhr.

Es kamen aus:
1. Finnland . . . 1 - . - 165,2 62,2 42,9
2. Deutschland . . 31,5 58,3 40,2
3. Schweden . . . £ . . . 31,3 10,3 7,1
4. Lettland . . . 6,5 7,8 5,4
5. England ... .... 0,9 1,8 1,3
6. Dänemark . . . . • • . 2,0 1,6 1,1

An zwölfter Stelle steht die Einfuhr von Steinen, Erden und
Erzeugnissen daraus. Die Einfuhr betrug 727.110 Pud im Werte
von 128.338.750 Emk. oder 1,6% des Gesamtwerts der Einfuhr.

Es kamen aus:
1. Deutschland . .................. 180,7 76,1 59,3
2. Lettland . . .................. 67,9 16,8 13,0

100



Gewicht in 
1000 Pud.

Wert in 
Mill. Emk.

In %% des 
Gesamtwerts

3. Finnland ....................... 126,4 9,3 7,2
4. England ...... 154,6 7,7 6,0
5. Schweden . ....................... 113,7 7.1 5,5
6. Dänemark ....................... 47,2 4,5 3,5
7. Belgien . ....................... 4,6 3,0 2,3
8. Norwegen ....................... 25.5 1,1 0,9
9. Holland . ....................... 3,1 0,9 0,7

10. Tschehoslowakei .... 0,3 0.7 0,6
An dreizehnter Stelle steht die Einfuhr von Apparaten, Instru­

menten und Waffen. Im Ganzen sind eingeführt worden 6.183 
Pud im Werte von 88 381.990 Emk. oder 1,1 % des Gesamtwerts
der Einfuhr.

Es kamen aus:
1. Deutschland....................... 5,0 60,4 68,4
2. Dänemark............................ 0,3 4,2 4,6
3. Belgien................................ 0,2 2.6 2,9
4. Frankreich ....................... 0,1 2,1 2,4
5. Lettland ........................... 0,1 2,1 2,4
6. Schweden........................... 0,1 1,9 2,1
7. England ........................... 0,1 1,7 1,9
8. Holland................................ 0,1 1,2 1,4
9. Finnland ........................... 0,04 0.6 0,8

10. Verseh, and. Staaten . . . 0,1 11,6 13,2
Zum Schluss erwähnen wir noch die Einfuhr von Kurzwaren 

und Musikinstrumenten, welche in einem Gesamtgewicht von 
5.911 Pud und im Werte von 72.057.040 oder 0,9% des Gesamt­
werts der Einfuhr importiert worden sind, sowie die Einfuhr von 
Holz und Holzwaren, welche in einem Gesamtgewicht von 
133.099 Pud und im Werte von 44.775.490 Emk. oder 0,5% des 
Gesamtwerts der Einfuhr hereinkamen. Von Waren der ersten 
Gruppe kamen 84,7% aus Deutschland, von Waren der zweiten 
Gruppe 26,4% aus Dänemark, 21,1% aus Deutschland, 15,0% aus 
Lettland, 9,8% aus Russland, 3,9% aus Polen und aus verschie­
denen anderen Staaten 14,9%.

B. Die Ausfuhr Eestis nach den Bestimmungsländern.
Im Jahre 1924 ging der Export nach folgenden Ländern:

1. England . . ....................... 12.662,3 2.632,8 33,5
2. Deutschland ....................... 900,5 1.773,8 22,5
3. Lettland . ...................... 997,6 586,6 7,5
4. Finnland . ....................... 2.096,1 521.6 6,6
5. Belgien . . ....................... 1.028,9 517,3 6,6
6. Dänemark ...........................1.018,5 504,0 6 4
7. Russland . ....................... 903,1 415,7 5,3
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Gewicht in Wert in In %% ^es 
1000 Pud. Mill. Emk. Gesamtwerts

8. Schweden . . .................. 1.030,3 411,1 5,2
9. Frankreich . ...................... 1.019,2 261,9 3,3

10. Litauen . . . .................. 348,2 89,8 1,1
11. Holland . . .................. 414,1 60,3 0,8
12. Ver. Staaten . .................. 350,5 29,4 0,4
13. Danzig . . . .................. 25,5 28,2 0,4
14. Norwegen . .................. 69,3 20,1 0,2

An erster Stelle steht dem Werte nach die Ausfuhr von
Textilrohstoffen (Flachs) und von Manufakturwaren. An Textil­
rohstoffen sind im Ganzen 696.824 Pud im Wert von 1.783.021.530
Emk. oder 22,7% des Werts des Gesamtausfuhr exportiert wor­
den. (Flachs und Hede 22,6% und Baumwollabfälle 0,1%). An 
Manufakturwaren 171.763 Pud im Werte von 1.457.681.340 Emk. 
oder 18,5% des Werts der Gesamtausfuhr (Baumwollstoffe 
13,9%, Wollstoffe 0,7%, Flachsfabrikate 0,3% und and. verseh. 
Manufakturwaren 3,6%).

Die Textilrohstoffe gingen nach:
1. England . . . .... 265,2 672,3 37,7
2. Belgien . . . .... 167,7 416,8 23,4
3. Deutschland . . .... 123,9 331,2 18,6
4. Finnland . . . .... 69,2 174,4 9,7
5. Frankreich . . .... 38,0 117,5 6,6
6. Schweden . . .... 17,8 39,1 2,2
7. Dänemark . . .... 6,3 13,7 0,8
8. Lettland . . . .... 6,4 12,2 0.7
9. Norwegen . . .... 1,3 3,3 0,2

10. Holland . . . .... 0,7 2,3 0.1
Die Manufakturwaren gingen nach:

1. Deutschland . . .... 49,8 410,1 28,1
2. Dänemark . . .... 44,4 372,2 25,5
3. Lettland . . . .... 39,5 360,5 24,7
4. Schweden . . .... 10,5 92,1 6,3
5. Finnland . . . .... 7,4 60,2 4,1
6. England . . . .... 7,1 57,1 3,9
7. Frankreich . . .... 6,5 49,1 3.4
8. Litauen . . . .... 2,1 18,3 1.3
9. Danzig . . . .... 1,9 16,9 1,2

10. Norwegen . . .... 1,7 12.4 0.9
11. Russland . . . .... 0,4 5,7 0.4

An zweiter Stelle dem Werte nach steht die Ausfuhr von 
Holz und Holzfabrikaten. Im Ganzen sind an Waren dieser 
Gruppe 14.259.945 Pud im Werte von 1.752.370.490 Emk. oder 
22,3% des Werts des Gesamtexports ausgeführt worden (Bretter 
und Planken 13,3%, Propse, Sleepers, Balken etc. 3,2%, Four-
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niere und Stuhlsitze 5,5%, 
Es gingen nach:

1. England

Tischler- und Böttcher waren 0,3%).

Gewicht in 
1000 Pud.

. . 11.557,6

Wert in 
MilL Emk.
1.445,3

In %% des 
Gesamtwerts

82,9
2. Frankreich .... . . 956,6 81,7 4,6
3. Belgien .................. . . 831,6 69,0 3,9
4. Holland .................. . . 410,9 55,0 3,1
5. Dänemark .... . . 363.5 46,2 2,6
6. Deutschland .... . . 94,0 34,9 2,0
7. Finnland .................. . . 12,1 11,8 0,5
8. Danzig....................... . . 16,1 2,7 0,2
9. Schweden .... . . 8,4 2.2 0,1

10. Lettland .................. . . 7,0 2,2 0,1
An dritter Stelle steht dem Werte nach die Ausfuhr von 

Lebens- und Genussmitteln. Im Ganzen sind 1.844.924 Pud im 
Werte von 1.469.426.210 Emk. oder 18,7% des Werts des Ge­
samtexportes ausgeführt worden. (Butter 12,5%, Kartoffeln 
1,9%, Eier 1,4%, Fleisch und Fleischwaren 1,2%, Spiritus 0,6%, 
Kartoffelmehl 0,3%, Fische und Fischwaren 0,3%, Viehfutter 
0,3% und andere Lebensmittel 0,2%).

Es gingen nach:
1. Deutschland ....................... 175,5 774,6 52,7
2. England . ....................... 106,9 273,5 18,6
3. Schweden ....................... 442,7 161,9 11,1
4. Finnland . ....................... 980,5 150,9 10,3
5. Litauen . ....................... 28,8 36,7 2,5
6. Lettland . ....................... 53,7 29,6 2,0
7. Dänemark ....................... 48,1 29,0 2,0
8. Danzig . . ....................... 4,7 5,7 0,4
9. Russland . ....................... 5,8 3,0 0,3

10. Frankreich ....................... 0,8 2,7 0,2
An vierter Stelle steht dem Werte nach die Ausfuhr der Er­

zeugnisse der Papierindustrie, Im Ganzen sind 1.473.981 Pud im 
Werte von 646.137.260 Emk. oder 8,2% des Werts des Gesamt­
exports ausgeführt worden. (Rotationspapier 5,1%, Schreib- und 
Druckpapier 1,5%, Packpapier 1,1%, Papiermasse 0.2%, Druck­
sachen, Holzpappe und Lumpen zu je 0,1%).

Es gingen nach:
1. Russland ........................... 889,9 397,4 61,5
2. Deutschland....................... 329,6 147,1 22,8
3. Schweden ....................... 90,9 43,0 6,7
4. Finnland ........................... 39,2 21,1 3,3
5. England ........................... 46,7 19,9 3,1
6. Dänemark ....................... 61,6 11,3 1,7
7. Lettland ........................... 13,6 4,8 0,7
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An fünfter Stelle steht dem Werte nach die Ausfuhr von 
Zement, Bausteinen und Gyps in der Menge von 3.560.567 Pud im 
Werte von 214.573.190 Emk. oder 2,7% des Werts des Gesamt­
exports.

Es gingen nach:
Gewicht in 
1000 Pud.

Wert in 
Mill. Emk.

In %% des 
Gesamtwerts

1. Lettland . . . .... 832,5 46,0 21,4
2. Finnland . . . .... 845.8 45,7 21J3
3. Schweden . . .... 448,8 31,7 14,8
4. Dänemark . . .... 492,6 28,5 13,3
5. Litauen . . . .... 315,9 23,1 10.7
6. Ver. Staaten . . .... 347,5 20,3 9,5
7. Palestina . . . .... 107,0 7,3 3,1
8. England . . . .... 63,1 4,6 2,1
9. Norwegen . . .... 66,4 4.5 2,1

10. Deutschland . . .... 33.7 2,3 1,1
An sechster Stelle steht dem Werte nach die Ausfuhr von

Häuten, Fellen, Leder, Schweifen, Borsten und Fellwerk und de-
reu Erzeugnissen. Im Ganzen sind 40.368 Pud im Werte von
128.495.830 Emk. oder 1,6% des Werts des Gesamtexports aus-
geführt worden.

Es gingen nach
1. Lettland . . 12,2 47,7 37,1
2. Deutschland . 9,7 24,7 19,2
3. Belgien . . 5.4 18,5 14,4
4. Litauen . . 0,6 8,8 6,8
5. Ver. Staaten . 2,9 8,7 6,8
6. England . . 2,3 5,6 4,4
7. Finnland . . 1,8 5,5 4,3
8. Frankreich . 1,1 3,2 2,5
9. Holland . . 1.1 2,1 1.7

10. Danzig . . . 2,2 1,9 1,4
11. Dänemark . 0,8 1,5 1,1

An siebenter Stelle folgen lebende Tiere in der Menge von
11.686 Stück im Werte von 95.764.800 Emk. oder 1,2% des Werts
des Gesamtexports. Es gingen nach

1. Lettland . . . . . 4601 Stück 42,6 44.4
2. Schweden . . . . 4396 34,6 36.1
3. Finnland . . . . 2390 16,2 17,0
4. Tschechoslowakei ... 200 1,5 1,6
5. Litauen . . . ... 81 55 0,6 0.7

An achter Stelle steht die Ausfuhr von Saaten, welche in 
einer Menge von 173.331 Pud im Werte von 94.274.600 Emk., 
oder 1,2 % des Werts der Gesamtausfuhr exportiert worden sind 
(Leinsaat 1,1 % und Kleesaat 0,1 %). Es gingen nach:
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Gewicht in 
1000 Pud.

Wert in 
Mill. Emk.

In %% des 
Gesamtwerts

1- England . ............................ 95,3 50,5 53,5
2. Belgien . ............................ 23,6 12,5 13,3
3. Finnland . ............................ 20,4 12,2 12,9
4. Deutschland '........................21,4 11,4 12,1
5. Frankreich ........................ 11,5 6,2 6,7
6. Lettland . ....................... 0,3 1,1 1,1
7. Holland . .................. 0,7 0,4 0,4

An neunter Stelle steht die Ausfuhr von Erzeugnissen der 
chemischen Industrie. Im Ganzen sind Waren in der Menge von 
67.811 Pud im Werte von 82.956.270 Emk. oder 1,1 % des Werts 
des Gesamtexport ausgeführt worden (Zündhölzer für 70 Mill. 
Mark, Kasein für 7,2 Mill. Mk., Fusseloel — 1.9 Mill. Mk., Metall­
putzmittel 1,6 Mill. Mk., Bleiweiss 1 Mill. Mk., Farben u. Apothe­
kerwaren für 1 Mill. Mk.). Es gingen nach:

6. England .... . . . 59,5 72,3 87,2
2. Finnland .... ... 4,4 5,4 6,5
3. Deutschland . . . . . . 3,1 4.1 4.9
4. Lettland .... ... 0,8 1,0 1,3

An zehnter Stelle steht die Ausfuhr von Metallen u. Metall­
waren. Im Ganzen sind 650.142 Pud im Werte von 75.387.700 
Emk. oder 1 % (Metalle 0,8 % u. Metallwaren 0.2 %) des Werts 
des Gesamtexports ausgeführt worden. Es gingen nach:

1. England . ....................... 460,7 30,4 40,3
2. Deutschland ............................52,8 17,7 26,1
3. Finnland . ........................... 116,0 10,2 13,5
4. Lettland . ....................... 15,6 6,8 9,1
5. Russland . ....................... 1,9 5,3 7,0
6. Schweden ....................... 2,9 2,7 3,5

Exportartikel angeführt:

Zum Schluss kommt die Ausfuhr von Maschinen, Verkehr- u.
Transportmitteln. Im Ganzen sind 21.464 Pud im Werte von
52.901.550 Emk. oder 0,7 % des Werts des 
geführt worden . Es gingen nach:

Gesamtexports aus-

1. Lettland . ....................... 12,4 26,8 50,7
2. Deutschland ...................... 4,9 11,4 21,4
3. Finnland . ....................... 1,5 6,2 11,7
4. Russland ....................... 1,6 3.4 6,4
5. Schweden . ....................... 0,9 2,4 4,5
6. Dänemark ....................... 0,3 1,3 2,5
7. Litauen . ....................... 0,1 0,7 1,3
8. England . ....................... 0,5 0,5 1,1

Im folgenden seien die einzelnen Länder und ihre Import- und
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1. Deutschland. Einfuhr.
WAREN Gewicht inWAlttLIN 1(M)0 pud Wert in 

Mill. Emk
WAREN Gewicht inWAKßW 1(XX) pud

Wert in 
Mill Emk.

1. Zucker .... 650,1 470,2 33. Musikinstrumente
2. Kraft- & Betriebs­ & deren Teile . 2,0 19,2

maschinen . . 91,0 217,7 34. Rauch werk und
3. Eisen- &. Stahl­ Fellwaren . . . 0,4 17,8

waren .... 192,4 160,0 35. Jutesäcke &.
4. Elekr. Maschinen Sacklein .... 12,5 17,6

& elekr. Zubehör 15,8 117,2 36. Drucksachen . . 2,8 17,2
5. Baumwollstoffe 7,2 96,6 37. Kalisalz .... 144,6 16,6
6. Hafer .... 416,9 86,0 38. Glaswaren . . . 21,6 16,6
7. Eisen .... 272,6 83,9 39. Schreibutensilien 1,9 16,4
8. Wollstoffe . . . 4.0 82,2 40. Baumwollene
9. Häute & Felle, Strümpfe & Socken 1.1 16,1

rohe...................... 44,8 78,1 41. Apothekerwaren 2,0 14,5
10. Landw. Maschi­ 42. Leder .... 2,6 14,0

nen & Geräte . 59,7 66,8 43. Früchte, getrock­
11. Taback .... 22,4 59,7 nete ...................... 10,1 13,9
12. Chemikalien nicht 44. Baumwollgarn . 1,1 13,7

besond. benannte 2,9 50,7 45. Wolle .... 2,1 13,4
13. Fahrräder & deren 46. Galanteriewaren 0,7 13 2

Teile...................... 7,0 45,0 47. Sacharin . . . 0,7 13,1
14. Petroleum . . . 179,0 42,8 48. Weizen .... 26,4 12,9
15. Instrumente & 49. Tafel- & Spiegel­

Apparate . . . 3,7 41,1 glas ...................... 16,1 12,6
16. Reis...................... 92,6 38,1 50. Steinkohle . . . 247,1 12,4
17. Salz .... 110,9 37,8 51. Knöpfe .... 0,7 12,1
18. Anilinfarben . . 5,4 35,9 52. Viehfutter nicht
19. Kleesaat . . . 9,8 33,6 besond. benanntes 56,0 11,9

20. Roggen .... 82,9 31,9 53. Steinkohlenteer . 39,7 11,6

21. Baumwolle . . 6,5 31,2 54. Saaten &. Samen 3,7 10,9

22. Werkzeug & 55. Uhren u. deren

Messerwaren . . 13,5 30,1 Teile...................... 0,8 10,7

23. Kupferwaren . . 5,0 28,9 56. Stahl .... 27.2 10,5

24. Weizenmehl . . 54,7 24,4 57. Gusswaren . . 26,0 9,9
58. Hanffabrikate . . 5,1 9,9

25. Gerbstoffe . . . 31,6 23,6 59. Glaubersalz . . 9,1 9,8
26. Seiden-, Luxus-, 60. Fayence . . . 9,6 9,1

Pack- & Perga­ 61. Kupfer .... 3,1 9,0
mentpapier . . 7,7 23,6 62. Hüte &. Mützen 0.4 9.0

27. Porzellan . . . 8.5 21,2 63. Kleie...................... 51 4 8,4
28. Benzin .... 34,7 20,2 64. Gerste .... 40,3 8.3
29. Galoschen . . . 2,8 20,1 65. Bertholetsalz . 6,8 8,3
30. Schmieröle . . . 33,6 19,6 66. Wollgarn . . . 1,2 8,2
31. Naphta .... 100,1 19,6 67. Superphosphat . 81,2 8,2
32. Gummi &. Gurn- 68. Heringe .... 18,6 8,1

miwaren . . 3,9 19,6 69. Harpius .... 11,7 7.5
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WAREN
in

lewicht
1000 Pud

Wert in
Millionen

Emk.

Wert in
WAREN Gewicht Millionen

in 1000 Pud Emk.
70. Autos .... 14 Stück 7,4 102. Baumwollene
71. Zinkweiss . . . 5,2 7,3 Maschinenriemen 0,5 4,2
72. Stiefel & Schuhe 0,4 6,9 103. Wachstuch . . 0,7 4,1
73. Tee...................... 2,1 6,2 104. Erbsen . . . 9,0 4,1
74. Posamentierarbei­ 105. Kosmetik &

ten ...................... 0,3 ' 6,1 Parfüms . . , 0,02 3,9
75. Trikotagen . . . 0,4 6,0 106. Sauerstoff . . 1,0 3,9
76. Hanf...................... 2,7 5,8 107. Broderien . . 0,06 3,7
77. Tischlerarbeiten . 3,2 5,8 108. Hopfen . . . 1,7 3,7
78. Oelkuchen . . . 24,4 5,7 109. Johannisbrot . 5,3 36
79. Seidengarn . . 0,3 5,6 110. Soda, Wasch.- . 15,1 3,6
80. Kleider .... 0,3 5,5 111. Asbest .... 1,4 34
81. Filz & Filzwaren 1,0 5,4 112. Schwefelsäure
82. Farbstoffe & Natronverbin­

Farbpräparate . 3,0 5,3 dungen . . . 6,1 3,4
83. Mandeln . . . 1,6 5,3 113. Nüsse .... 3,3 3,3
84. Auto- & Moto- 114. Seidenstoffe . . 0,04 3,3

zykletteile . . . 0,8 5,3 115. Timothysaat . . 1,3 3,2
85. Chilisalpeter . . 15,1 5,2 116. Essigsäure . . 2,1 3,2
86. Tapeten . . . 5,4 5,2 117. Sprengstoffe . . 3,3 3,1
87. Transport & Ver­ 118. Halbseidene

kehrsmittel . . 3,6 5,2 Stoffe &. Waren 0,07 2,9
88. Jod & Jodprä­ 119. Mineralfarben

parate .... 0,08 5,0 nicht bes. ben. 10,8 2,8
89. Pflanzen & Blu­ 120. Zinn .... 0,4 2,7

men ...................... 3,5 5,0 121. Dielenläufer &
90. Anorganische Ver­ Matratzenstoff

bindungen nicht aus Jute . . . 0.8 2,7
bes. benannte . 4,0 5,0 122. Watte .... 0,5 2,7

91. Organische Ver­ 123. Schwefelsäure . 5.1 2.6
bindungen nicht 124. Linoleum . . . 0,6 2,6
bes. benannte . . 3.2 4,9 125. Fette, Schweine-

92. Parafin & Parafinöl 5,2 4,9 & Rinder-, . . 2.4 2,6
93. Lederwaren . . 0,7 4,9 126. Baumaterialien . 23,3 2.4
94. Kakao &. Kakao­ 127. Tierische Fette

pulver .... 4,3 4,8 nicht besond.
95. Brokatbänder . 0,003 4,8 benannte . . . 2,2 2,4

96. Kohlensäuer . . 1,5 4,8 128. Pappe & Dach­
97. Papierwaren . . 1,2 4,7 pappe .... 10,7 2,4

98. Kaffee .... 2,6 4,6 129. Maschinenriemen,

99. Gusseisen . . . 28,1 4,5 Lederne- . . . 0,4 2,4

100. Polier- & Schleif­ 130. Kakaobutter . . 1,9 2,3

mittel .... 5,2 4,3 131. Alkoloide . . . 0,002 2,4

1dl. Seidenwaren . 0,06 4,3 132. Wäsche . . . 0,02 2,3
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Wert in Wert in
WAREN Gewicht Millionen WAREN Gewicht Millionen

in 1000 Pud Emk. in 1000 Pud Emk.

133. Buchdruckerschrift, 163. Magnesiumver­
Matrizen, Cliches bindungen . . 5,8 1,5
etc............................ 1,5 2,3 164. Wasserglas . . 3,2 1,4

134. Spitzen, Baum­ 165. Papprollen für
wollene . . . 0,05 2.2 Garn .... 1,1 L4

135. Mais .... 19,5 2,1 i66. Chlorkalk . . 3,0 1,4
136. Blei ...................... 2,5 2,1 167. Apfelsinen, Zit­
137. Netze ... 0,02 2,1 ronen u, Wein­
138. Asphalt . . . 7,1 2,0 trauben . . . 2,3 1.3
139. Segeltuch . . 0,3 2,0 168. Pulver. Jagd- . 0,3 1,3
140. Wollwaren . . 0,1 2,0 169. Phosphor . . 0,2 1,3
141. Olein .... 1,5 2,0 170. Stiefelwichse . 0,8 1,2
142. Zink...................... 1,1 1,9 171. Holzwaren . . 2,0 1,2
143. Alluminiumwaren 0,4 1.9 172. Goudron . . . 3,3 1,2
144. Miniatürfarben . 0,3 1,9 173. Kokos- u. Pal­
145. Thomasschlacke 15,3 1,8 minöl .... 1,0 1,2
146. Metalle nicht 174. Zwiebel, Spei­

besond. benannte 0,7 1,8 se- ...................... 2.8 1,2
147. Alaun .... 2,3 1,8 175. Wagen und Ge­
148. Soda, kaust. . 3,0 1,8 wichte . . . 0,5 1,2
149. Chamottsteine . 18,6 1,8 176. Waffen . . . 0,05 1,2
!50. Borstenwaren . 0,1 1,7 177. Kartoffelmehl . 3,3 1,2
151. Papier u. Kar­ 178. Bänder . . . 0,05 1,2

ton, Bristoll- . 0,6 1,7 179. Quecksilberver­
152. Tinte, Tusche bindungen . . 0,05 1,2

und Druck­ 180. Gold- und Sil­
schwärze . . 1,4 1,7 berverbindungen 0,007 1,1

153. Patronen u. Pi­ 181. Alkoholische
stons .... 0,3 1,7 Getränke . . . 0,6 1,1

154. Kartonnagen . 1,0 1.6 182. Manna . . . . 1,8 1,1
155. Flittergold . . 0,005 1,6 183. Herkulogrütze . 2,0 1,1
156. Lehm für Fab­ 184. Pfeffer . . . . 1,0 1,1

rikationszwecke 185. Schirme . . . 0,1 1,1
und Chamotte- 186. Zink-. Blei- und
lehm .... 37,6 1,6 Zinnwaren . . 0,9 1,1

157. Weinsteinsäure 0,5 1,6 187. Terpentin und
158. Waschblau und Terpentinlacke . 14,3 1,1

Ultramarin . . 0,6 1,6 188. Glyzerin . . . 7,2 1,1
159. Leim und Kleb­ 189. Sand für Fab­

stoff .... 1,0 1,5 rikationszwecke 29.8 1,0
160. Wagenschmiere 2,3 1,5 190. Metallputzmittel
161. Salzsäure . . 2,7 1,5 und Fliegenpa­
162. Ammoniak und pier ...................... 0.6 1.0

dessen Verbin­ 191. Leinstoffe . . 0,08 1,0
dungen . . . 0,9 1,5 192. Kaneel .... 0,3 1,0
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WAREN Gewicht inWAKEiIN 1(X)O pud Wertin warum Gewicht in Wertin
Mill. Emk. WAKISIM 1000 pud MjU Emk.

193. Andere ver­ 199. Zitronensäure u.
schiedene Ge­ deren Salze . 0,1 1,0
würze . . . . 0,6 1,0 200. Holzteer . . . 46,9 1,0

194. Gemüse, fri­ 201. Verseh. Pflan­
sches . . . . 1,2 1,0 zenfette nicht

195. Schweif, Fe­ besond. benannte 12,4 L0
dern, Haare . . 0,3 1,0 202. Verschied. Mi­

196. Eichenbretter . 1200 k.-Fuss 1,0 neralfette nicht
197. Korkholz . . . 2,0 1,0 besond. benannte 13,5 1,0
198. Chromsalze . . 0,4 1,0

1. Deutschland. Ausfuhr.
1. Butter . . . . 138,8 720,5 25. Holzdraht . . . 14,3 2,6
2. Flachs .... 117,4 321,4 26. Rindfleisch &
3. Baumwollgarn . 35,6 272,7 Geflügel . . . 1.4 2.1
4. Baumwollstoffe . 10,8 104,6 27. Quark . . . 3,9 2,1
5. Druck- und 28. Zement .... 31,5 2,1

Schreibpapier . 165,6 72,9 29. Flugzeuge . . . 7 Stück 2,0
ö. Packpapier . . 151,2 67,5 30. Eisen- & Stahl­
7. Eier...................... 1,8 Mill. St. 20,9 waren, Werkzeug 2,6 1,8
8. Häute u. Felle, 31. Fische, frische . 0,9 1,8

rohe...................... 8,0 19,5 32. Kasein .... 1,4 1,5
9. Fourniere . . . 39,9 16,9 33. Getreide, Kartof­

10. Segeltuch . . . 1.7 14,9 feln & Viehfutter 8,4 1,4
11. Schweinefleisch, 34. Tischlerarbeiten 0.9 1,4

frisch und ge­ 35. Drucksachen . . 0,4 1,4
salzen .... 8,1 13,6 36. Altes Eisen . . 36 2 1,3

12. Stuhlsitze . . . 15,7 11,9 37. Fleischkonserven
13. Leinsaat . . . 21,4 11,3 & Selcherwaren 0,4 1,3
14. Hede .... 5,8 9,6 38. Käse...................... 0,5 1,3
15. Wollstoffe . . . 0,5 9,4 39. Fischkonserven o p 1,2
16. Altkupfer . . . 7,7 8,0 40. Leder & Leder­
17. Flachsgarn . . 1,2 7,6 waren .... 0,1 1,1
18. Verschied. Alt­ 41. Zichorie & Tee . 0,6 1,0

metall .... 2,7 6,6 42. Landw. Maschinen,
19. Rotationspapier . 10,2 4,6 Geräte & deren
20. Autos . . . . 11 Stück 4,6 Teile...................... 1,3 1,0
21. Bacon . . . . 1,7 3,6 43. Böttcherwaren . 2,0 1,0
22. Kraft- & Betriebs 44. Rauchwerk . . 0,013 1,0

maschinen . . . 2,2 3,4 45. Lumpen . . . 2,3 1,0
23. Schweif & Haare 1,1 3,0 46. Fuselöl .... 0,3 1,0
24. Milchpulver . . 1,1 2,6 47. Zündhölzer . . 0,8 1,0

2. England . Einfuhr.
1. Steinkohle . . . 4838,4 244,7 4. Heringe . . . 183,8 84,2
2. Baumwolle . . . 46,7 222,7 5. Baumwollstoffe . 5,3 71,7
3. Weizenmehl . . 199,4 105,1 6. Betriebs- &

Kraftmaschinen . 13,8 48,3

109



WAREN G ewicht in
1000 Pud

Wert in 
Mill. Emk.

7. Wollstoffe . . . 1.8 43,4
8. Stahl und Eisen 80,0 40,4
9. Wolle . . . . 5.9 38,3

10. Taback . . . 7,8 20,7
11. Baumwollgarn .
12. Eisen- & Gussei­

1,2 14,6

sen Waren . . 18,8 14,0
13. Zucker . . . . 15,3 10,7
14. Soda, Kaustische
15. Elektr. Maschi­

nen & elekt. Zu­

19,2 10,7

behör . . . .
16. Oele &. Fette,

2,2 9,2

Tierische- . . .
17. Kleider, Mäntel

7,9 8,7

&. Wäsche . . .
18. Chemikalien, 

Droguen &. Apo­

0,5 8,5

thekerwaren . . 5,3 7,5
19. Wollgarn . . .
20. Gummi &. Gum­

1,0 7,5

miwaren . . .
2L Landw. Maschi­

1,0 6,9

nen & Geräte . 3,5 5,9
22. Koks...................... 84,5 5,7
23. Salz......................
24. Stoffe aus Flachs

130,1 5,5

\ Jute . . . .
25. Oele & Fette,

1,4 4,6

Pflanzen- . . . 3,5 4,6
26. Hanf......................
27. Metalle (Kupfer,

Zink, Blei &

2,2 4,5

Zinn)...................... 2.3 4.4
28. Soda, Wasch- .

- 29. Werkzeug &
21,0 4.4

Messerwaren . 2,4 4,3
30. Jute ...................... 3,7 4,3
31. Flugzeuge . . . 4 Stück 4,0
32. Tee......................
33. Fahräder & de­

1.3 3,9

ren Teile . . .
34. Hanffabrikate

(Strick, Schnur

0,5 3,7

& Bindfaden) .
35. Lehm für Fabri-

2,4 3,5

WAREN icht in
) Pnd

W'ert in
MilL Emk.

3,8kationszwecke . 121,8
36. Häute & Felle, 

rohe............... 1,4 2,8
37. Segeltuch . . . 0,4 2,7
38. Autos .... 10 Stück 2,7
39. Chamottesteine . 26,1 2,6
40. Zink & Bleiweiss 1,3 2,3
41. Kakao .... 0,7 2,3
42. Gerste .... 8,6 2,1
43. Leder & Leder­

waren (haupts. 
Maschinenriemen) 0,3 2,0

44. Gusseisen . . . 13,3 2,0
45. Teile von Autos

& Mototzykletten 0,4 2,0
46. Metallwaren . . 1,0 1,8
47. Papier- & Druck­

sachen .... 0,9 1,7
48. Seiden- & Halb 

Seidenstoffe . . 0,03 1,7
49. Baumwollwaren 

(Maschinenriemen, 
Watte & Posa­
mentierwaren) . 0,2 1,5

50. Gewürz (Pfeffer,
Senf, Kardemon, 
& Kaneel) . . . 0,2 1,5

51. Wichse .... 0,9 1,5
52. Steine & Erden 

& deren Erzeug­
nisse .............. 6,4 1,5

53. Oelkuchen . . . 6,2 1,4
54. Früchte, frische

&. getrocknete . LI 1.2
55. Netze .... 0,1 1,2
56. Thomasschlacke 12,2 1,2
57. Instrumente &.

Apparate . . . 0,1 1,1
58. Kaffee .... 0,5 1,0
59. Soda, Speise- . . 2,1 1,0
60. Oele & Fette,

Mineralische- . 1,5 1,0
61. Getränke, Alkohol. 0,3 1,0
62. Galanterie- & Mu­

sikinstrumente . 0,1 1,0
63. Reis...................... 1,5 1,0



2. England. Ausfuhr.

WAREN
in

Wert in
Gewicht Millionen WAREN

in
Gewicht
1000 Pud

Wert in 
Millionen 

Emk.1000 Pud Emk.
1. Bretter & Plan- 17. Baumwollgarne . 1,0 6,9

ken . . . 39.681 Standard 856,4 18. Schreib- &
2. Flachs . 230,8 617,6 Druckpapier . . 15,4 6,6
3. Fourniere 576,6 324,3 19. Oelkuchen . . . 25,9 5,8
4. Propse 4.194.824 Kub. Fuss. 212,9 20. Zement .... 63,1 4,6
5. Butter . 41,2 197,0 21. Schweinefleisch
6. Zündhölzer 56,5 69,1 & Speck . . . 2,2 3,6
7. Hede . . . 34,4 54,7 22. Flachsgarn . . 0,5 2,7
8. Leinsaat . 95,3 50,5 23. Häute & Felle,
9. Segeltuch . 5,7 46,6 rohe...................... 1,0 2,5

10. Eier . . . 3,2 Mill. Stück 34,3 24. Kasein .... 23 2,4
11. Bacon . . 9,7 30,0 25. Rauchwerk . . 0,03 2,2
12. Stuhlböden . 29,9 29,1 26. Balken . 39.751 kub. Fuss 1,9
13. Alteisen . . 460,0 29,1 27. Beeren .... 1,9 1,5
14. Packpapier 28,3 12,2 28. Baumwollstoffe . 0,1 1,0
15. Sleepers 148.415 Kub Fuss 11,6 29. Kartoffeln . . . 7,4 1,0
16. Tischlerarbeiten 10,2 9.0

3. Russland. Einfuhr.
1. Roggen . . . . 1940 511,6 14. Benzin .... 12,5 7,3
2. Hafer . . 640 143,5 15. Weizen .... 19 6,4
3. Petroleum . 340 79,6 16. Flachs .... 2.5 5,0
4. Oelkuchen . 304 69 5 17. Hanf...................... 1,6 3,6
5. Gerste . . 367 65,1 18. Balken & Bretter 21 1,6
6. Leinsaat . 135 54,9 19. Senf...................... 0,3 1,5
7. Schmieröle 35 18,6 20. Linsen .... 6 1.4
8. Kleie . . . 99 16,2 21. Rogoschen . . . 1,5 1.3
9. Erbsen . . 30 12,7 22. Grützen .... 4 1,1

10. Saaten verschied. 23. Holzwaren . . . 1 1.1
nicht besonders 24. Hede...................... 0,5 1,0
benannte . 8 12,4 25. Kolonialwaren

11. Timothysaat 4 10,0 (Taback & Cho-
12. Naphta & Masut 54 10,0 kolade) .... 0.4 1.0
13. Wicken . . 53 7,6

3. Russland. Ausfuhr.
1. Rotationspapier . 865,5 386,4 5. Fische, gesalzene 5,7 2,8
2. Druck- & Schreib- 6. Kraft- & Betriebs­

papier . . 24,4 11,0 maschinen . . . 1,4 2,0
3. Sensen & Sicheln 1,6 5,0 7. Fahrautos . . . 2 Stück 1,3
4. Wollstoffe 0,2 4,3

4. Vereinigte Staaten. Einfuhr.

1. Baumwolle 112,3 540,2 3. Weizen .... 298,7 118,6
2. Weizenmehl 258,0 122,3 4. Roggen .... 242,1 98,0
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4. Vereinigte Staaten. Ausfuhr.

WARRN Gewicht in100Q pud Wert in 
Mill. Emk WAREN Gewicht in' akcan 10(X) p((d

Wert in 
Mill. Emk.

5. Zucker . . . . 30,6 22,6 (hauptsächL Gerb­
6. Petroleum . . . 92 8 21,2 stoffe & Schwefel) 6,1 3,1
7. Landw. Maschi­ 18. Herkulogrütze . 45 2,4

nen & Geräte . 7,4 12,9 19. Schmieröle . . . 3,7 2,1
8. Häute & Felle, 20. Weichgummiwaren 0,2 2,0

rohe...................... 6,5 12,4 21. Getrockn. Früchte 1.4 2,0
9. Benzin . . . . 19,8 11,0 22. Motozyklette &.

10. Harpius . . . . 12,0 6,6 deren Teile . . 0,3 1,9
11. Kraft- &. Betriebs 23. Tierische Fette . 1,5 1,9

maschinen . . . 1,4 6,5 24. Hafer & Kleie . 9,5 1,8
12. Gerste . . . . 28,6 6,4 25. Kaffee & Kakao . 1,1 1,7
13. Manna . . . . 12,3 6,1 26. Taback .... 0,5 1,5
14. Reis...................... 15,1 6,1 27. Speck & Schmalz 2,3 1,5
15. Autos...................... 21 Stück 4 8 28. Parafin .... 1,5 1,3
16. Autorahmen . . 13 , 4,5 29. Eisen-, Stahl- &
17. Chemikalien, .Metallwaren . . 1,0 1,0

Droguen & Apo­
thekerwaren

30. Galanteriewaren 0,1 1,0

1. Zement .... 345,0 20 3 2. Häute & Felle,
rohe...................... 2,9 8,8

5. Lettland. Einfuhr.
1. Zucker- & Droguen & Apo-

Zuckercouleur. . 38,0 28,1 thekerwaren . . 15,2 5,4
2. Hafer...................... 117,6 23,6 18. Landw. Geräte &.

3. Benzin .... 37,7 21,0 Maschinen . . . 6,2 4,9

4. Petroleum . . . 96,4 20,1 19. Hede...................... 3,6 4,3

5. Linoleum . . . 4,1 20,0 20. Hanf...................... 2,1 4,3

6. Eisen- & Stahl­ 21. Seiden-, Schreib­
4,1waren .... 25,6 19,2 et Luxuspapier . 1,4

7. Heringe .... 27,4 11,6 22. Gummiwaren
(hauptsächl. Ga­

8. Wollgarn . . . 1,4 10,7 loschen) .... 0,5 4,0
9. Glas & Glaswa­

22,9 10,7
23. Tischler und Bött­

ren ...................... cherarbeiten &
10. Kraft- & Betriebs­ Holzfabrikate . 4,4 3,9

maschinen . . . 5,6 9,2 24. Pflanzenöle
11. Leder .... 2,0 8,4 (hauptsächlich Ko­
12. Roggen .... 25,3 7,2 kosöl) .... 2,8 3,6
13. Flachs .... 3,4 7,0 25. Sacharin . . . 0,2 3,3
14. Baumwollwaren . 0,5 6,7 26. Margarine &
15. Leinsaat . . . 15,3 6,2 Kunstbutter . . 2,7 3,1
16. Werkzeug & 27. Pflanzen . . . 0,6 2,9

Messerwaren . . 2,0 5,5 28. Weizen & Wei­
17. Chemikalien, zenmehl . . . 4,7 2,6
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WAREN Gewicht
Wert in

Millionen WAREN Gewicht
Wert in 
Millionen

in 1000 Pud Emk. in 1000 Pud Emk.
29. Papierwaren & 47. Erbsen .... 3,1 1,3

Drucksachen . . 0,7 2,5 48. Düngemittel . . 8,2 1,2
30. Grützen . . . 5,0 2,4 49. Hanf- & Jutefa­
31. Gerste .... 9,7 2,1 brikate . . . 0,4 1,2
32. Galanteriewaren 0,1 1,9 50. Pappe .... 4,2 1,1
33. Rauchwerk . . 0,06 1,9 51. Lebens- & Ge­
34. Ofenkacheln . . 7,6 1,9 nussmittel, ver­
35. Fayence . . . 1,8 1,9 schiedene in
36. Gemüse .... 2,0 1,9 kleinen Posten . 2,5 1,1
37. Eisen &. Stahl . 6,4 1,8 52. Wolle & Wollab­
38. Hopfen &. Senf . 0,7 1,8 fälle ...................... 1,5 1,0
39. Viehfutter . . . 10,3 1,6 53. Gusseiserne Wa­
40. Häute & Felle, ren ...................... 2,9 1,0

rohe...................... 0,9 1,6 54. Verkehrsmittel . 0,1 1,0
41. Wollene Strick­ 55. Metallwaren . . 0,5 1,0

waren .... 0,1 1,5 56. Kinozubehör &
42. Textilien, ver­ Filme...................... 0,5 1,0

schiedene in klei­ 57. Instrumente &.
nen Posten . . 0,1 1,5 Apparate . . . 0,1 1,0

43. Schmieröle . . 2,7 1,4 58. Lebende Tiere
44. Porzellan . . . 0,5 1,4 (Rinder 13, Pfer­
45. Wollstoffe . . . 0,05 1,4 de 1 & Schafe
46. Kleesaat . . . 0,4 1,3 244 Stück) . . . 268 Stück 0,5

• 5. Lettland. Ausfuhr.
1. Baumwollstoffe . 31,3 284,4 waren, Werk­
2. Baumwollgarne . 5,3 46,0 zeug ...................... 4,2 5,8
3. Zement .... 575,2 43,6 16. Hafer .... 19,7 5,5
4. Häute & Felle, 17. Borsten, Schweife

rohe...................... 10,1 24,6 & Haare . . . 1,4 5,5
5. Wollstoffe . . . 1,2 22,1 18. Segeltuch . . . 0,7 5,4
6. Pferde .... 868 Stück 17,9 19. Schwarzbrot (pain
7. Rauchwerk . . 0,2 15,3 normal) .... 6,1 4,8
8. Kraft- & Be­ 20. Lampen .... 14,2 4,0

triebsmaschinen 11,0 14,1 21. Fische, frische &
9. Rinder .... 1968 Stück 13,1 gesalzene . . . 5,4 3,1

10. Telephonapparate 22. Hede...................... 1,9 2,9
& Zubehör . . 0,8 10,7 23. Watte .... 0,9 2,5

11. Schweine . . . 1494 Stück 10,7 24. Stiefel & Chev­

12. Flachs .... 2,5 8,6 reauleder . . . 0,2 2,3
13. Schweinefleisch 25. Natürliche Bau­

& Speck . . . 4,6 7,7 steine .... 250,9 2,1
14. Rinderfleisch & 26. Verseh. Planzen­

Fleischwaren .
15. Eisen- & Stahl-

6,8 6,8 öle & Firnis . . 1,3 1,8
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WAREN Gewicht
in 1000 Pud

Wert in 
Millionen 

Emk. WAREN
in

Wert 'n
Gewicht Millionen

10ÜU Pud Emk.
27. Verkehr- & Trans­ < 30. Tischler- &

portmittel . . . 0,4 1
’ 1 8 Böttcherarbeiten 0.9 1,0

Fahrautos . . . 2 St. | 31. Landw. Maschie-
Schiffe .... 2 St. 1 nen & Geräte . 0,7 1,0

28. Musikinstrumente 0,3 1,6 32. Verschiedene Le­
29. Papier & Druck­ bensmittel in

sachen .... 0,8 1,3 kleinen Posten . 0,6 1,0

6. Schweden. Einfuhr.

I Superphosphat . 709,2 66,0 20. Terpentin & Ter-
2. Heringe . . . 100,0 46,2 pentiniacke . . 1,3 2,7
3. Landw. Maschi­ 21. Weizenmehl . . 5 1 25

nen & Geräte . 35,3 42,0 22 Grosse Leder &
4. Elektr. Maschinen, Maschinenriemen 0,5 2,3

elektr. Draht, Ar­ 23. Wollstoffe . . . 0,1 2.1
matur & Appar. 3,7 21,7 24. Kalziumkarbid . 0,6 1 9

5. Petroleum . . . 71, 16,7 25. Chemikalien
6. Kraft- & Betriebs­ (haupt. Ammo­

maschinen . . . 6,3 14.8 niak, Bertholet-
7. Metallwaren salz, Zündschnur) 0,2 1.8

(hauptsächlich 26. Instrumente, Ap­
Kupferwaren) . 3,1 14,6 parate. Wagen &

8. Zellulose . . . 30,5 9,1 Gewichte . . . 0.1 1.8
9. Steinkohlenteer . 30,7 8,8 27. Metall (haupts. •

10. Separatere & Kupfer) .... 0,6 1.8
Teile von Ma­ 28. Schiesspulver,
schinen .... 3,7 7,0 Patronen,Pistons,

11. Eisen-, Stahl- &
Jagdflinten,Büch­

Gusseiserne Wa­ sen u. Waffen . 0,3 1.6
ren ...................... 8 6 6,9

12. Gerbstoffe . . 8.8 6,7 29. Hanf. Persennige,
Sacklein u. Säcke 0,7 1.5

13. Baumwollstoffe . 0,8 6,5
14. Werkzeug, 30. Transport- &.

Sensen & Sicheln 2,4 5,8 Verkehrsmittel

15. Chamottsteine & darunter drei

Chamottelehm . 48.0 5,0 Autos & ein

16. Gummi & Gum­ Segler .... 0.2 1,4

miwaren (haupts. 31. Farben, Talg,
Galoschen &, Klebstoffe &
flüssig. Gummi). 0,5 4,0 Wichse .... 9,6 1,4

17. Filz & Filzfabri­
*

32. Polier- &
kate ...................... 0,7 3,6 Schleifmittel, As­

’ S. Schwefellsaures- best, Glas-, Fa­
alluminium . . 13,6 3,5 yence- & Ton­

19. Oelkuchen . . . 12,1 2,9 waren .... 13,9 1,2
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WAREN
. in

Gewicht
10C0 Pud

Wert in 
Millionen 

Emk.
WAREN Gewicht

in 1000 Pud

Wert in 
Mi llionen 

Emk.
33. Papier, Papier­ 37. Gewöhnliche

waren & Druck­ Steine & Quarz . 50,9 0,9
sachen .... 0,9 1,1 38. Wollstoffe für

34. Qetrock. Früch­ Fabrikzwecke . 0,1 0,9
te, Herkulo- 39. Eisen &. Stahl . 2,4 0,9
grütze, Konser­ 40. Tischler- & Bött­
ven, Käse &. Zi­ cherwaren . . . 0,6 0,7
garetten .... 0,8 1,1 41. Baumwollabfälle 0,3 0,6

35. Schmieröle, Pa- 42. Baumwollwaren,
rafin & Qoudron 1,4 1.1 Mäntel, Kleider,

36. Pflanzen- & Tie­ Hüte & Galante­
rische Fette & 
Oele (haupts.
Kokosöl) . . . 0,9 1,0

riewaren . . . 0,3 0,6

6. Schweden. Ausfuhr.

1. Baumwollstoffe . 6,7 62,2 18. Metalle (haupt­
2. Eier ... 4 Mill. Stück 45,0 sächlich altes
3. Butter .... 10,4 43,0 Kupfer) .... 2,7 2,5
4. Kartoffeln . . . 390,6 41,9 19. Krebse .... 0,8 2,4
5. Schreib- & 20. Geflügel .... 0,7 1,7

Druckpapier . . 80,3 38,2 21. Stuhlsitze &
6. Rinder . . . 4.396 Stück 34,6 Tischlerwaren . 1,0 1,6
7. Zement .... 448,6 31,7 22. Kartoffelmehl . . 1,8 1,5
8. Flachs .... 10,7 28,9 23. Rotationspapier . 3,2 1,5
9. Segeltuch . . . 2,2 18,1 24. Pappe, ungefärbt. 2,2 1,5

10. Baumwollgarn . 1,2 10,5 25. Packpapier . . 2,4 1,2
11. Rindfleisch . . 6,3 8,9 26. Textilien (Lein­
12. Fische, frische . 5,8 8,4 garn, Leinstoffe,
13. Hede .... 4,8 7,3 Sacklein, Woll­
14. Schweinefleisch stoffe & Teppiche) 0,3 1,2

& Bacon . . . 2,6 5,3 27. Knochen . . . 3,6 1,0
15. Baumwollabfälle 1,9 2,9 28. Lumpen . . . 2,7 1,0
16. Schaffleisch . . 2,0 2,9 29. Heu...................... 5,6 0,5
17. Maschinen, Mo- 30. Käse, Chokolade

tore, Traktore, & Liköre . . . 0,08 0,5
Autos, Metallwa­ 31. Häute, Felle &
ren, Armaturen, 
etc............................. 1,0 2,7

Sportartikel . . 0,1 0,5

7. Dänemark. Einfuhr.
1. Schmieröle . . 46,8 28,6 triebsmaschinen
2. Taback .... 7,3 19,8 & deren Teile . 5,5 9,7
3. Weizenmehl . . 24,7 11,7 6. Fassdauben,
4. Gerste .... 41,3 9,8 Fassböden &
5. Kraft- & Be- Reifen .... 13,6 8,3
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WAREN Gewicht
Wert in
Millionen WARF.NT Gewicht

Wert in 
Millionen

in JUW Pud Emk. in 1000 Pud Emk.
7. Segeltuch . . . 1,1 7,5 holische .... 1,2 2,0
8. Saaten nicht be­ 30. Elekt. Armaturen 0,3 1,7

sond. benannte . 2,3 7,4 31. Eisen- & Eisen­
9. Fahrautos & Au­ bleche .... 6,1 1,7

torahmen . . . 17 Stück 6,0 32. Timothysaat . . 0,6 1,7
10. Eisen- & Stahl­ 33. Verschiedene Le­

waren .... 6,9 6,0 bensmittel (in
11. Autos-, Motozy- kleinen Posten

kletten Fahrräder Nüsse, Kaffee,
und deren Teile . 0,8 5,0 Kakao, Kond.

12. Erden & Steine Milch, Schmalz,

& deren Erzeug­ Konserven und

nisse (haupts. Früchte) . . . 1,6 1,7

Chamottesteine & 34. Papier, Papier­

Chamottelehm) . 46,6 4,4 waren & Druck­

13. Sackstoffe & sachen .... 2,0 1,7

Säcke .... 3,0 4,2 35. Catechu .... 0,6 1,6

14. Zucker .... 6,1 4,2 36. Photograph. Ap­

15. Landw. Maschi­ parate & Zubehör,

nen & Apparate 3,3 3,9 Wagen & Ge­

16. Baumwollwaren wichte, elektr.
(haupts. Baum­ Maschinen . . . 0,4 1,5
wollstoffe & Ma­ 37. Wolle .... 0,2 1,4
schinenriemen) . 0,3 3,4 38. Pflanzenfette

17. Schiesswaffen nicht besond. be­
(haupts. Revolver) 0,1 3,2 nannte .... 1,1 1,4

18. Chemikalien . . 4,4 3,1 39. Roggen .... 6,1 1,4
19. Kokosöl .... 2,5 3,7 40. Patronen & Pistons 0,2 1,3
20. Korkholz . . . 2,4 3,0 41. Fette, tierische -
21. Hafer .... 13,8 3,0 (haupts. Olein &

22. Fahrräder . . . 0,5 2,6 Fischtran) . . . 1,2 1,2
23. Rinderhäute . . 1,6 2,6 42. Leinen, Wäsche . 0,1 1,1
24. Gummi- & Gum­ 43. Möbelstoffe . . 0,2 1,0

miwaren (haupts. 44. Gusseisen- & Me­
Autogummi & tallwaren . . . 1,6 1,0
Galoschen) . . . 1,0 2,6 45. Gerb- & Kleb­

25. Wollwaren . . 0,1 2,5 stoffe ...................... 1,2 1,0
26. Leinsaat . . . 5,9 2,3 46. Herkulogrütze . 1,5 1,0
27. Böttcherwaren . 2,5 2,2 47. Juvelierwaren . 0,004 1,0
28. Farben (haupts. 48. Kreide .... 10,9 1,0

Druckerschwärze, 49. Textilien (Klei­
Bleiweiss & Blei­ der, Mäntel, Per-
rot & Zinkweiss sennige, Strick,
& Anilinfarben) . 1,6 2,1 Seiden & Halb­

29. Getränke, alko- seidenwaren) . . 0,1 1,0
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Wert in Wert in
WAREN Gewicht Millionen WAREN Gewicht Millionen

in LOOU Pud Emk. in 100;» Pud Emk.
50. Mineralische Parfums & Ga­

Fette nicht be­ lanteriewaren . 0,06 1,0
sond. benannte . 1,3 l,o 52. Stahl...................... 2,2 1,0

51. Apothekerwaren, 53. Kleesaat . . . 0,03 0,5

7. Dänemark. Ausfuhr.
1. Baumwollstoffe . 20,4 175,9 12. Hafer .... 13,1 3,6
2. Segeltuch . . . 20,8 172,1 13. Spiritus .... 1,8 2,4
3. Bretter . . 2.197 Standard 45,0 14. Häute & Felle,
4. Zement .... 492,6 28,4 rohe...................... 0,6 1,2
5. Baumwollgarn . 1,9 14,7 15. Fourniere . . . 0,9 1,0
6. Flachs .... 5,6 12,5 16. Hede...................... 0,6 1,0
7. Butter .... 2,6 12,5 17. Maschinen &.
8. Papiermasse . . 61,6 11,3 deren Teile . . 0,3 1,0
9. Oelkuchen . . . 30,2 9,9 18. Kalbermägen, Li­

10. Wollstoffe . . . 0,3 5,2 köre, Killo, Ge­
11. Leinwaren flügel, Wagen

(haupts. Garn, & Gewichte etc. 0,6 1,0
Sacklein &. Lein­
stoffe) .... 1,1 4,3

8. Finnland. Einfuhr.
1. Kraft- & Be­ 19. Wollstoffe . . . 0,2 3,0

triebsmaschinen . 8,1 19,7 21 Asbest in Pulver­
2. Zellulose . . . 59.2 17,8 form , . . . . 1,5 2,7
3. Baumwollstoffe . 1,0 12,3 21. Benzol .... 2,4 2,7
4. Papiermasse . . 36.7 8,6 22. Strömlinge . . 13,0 2,5
5. Seidenpapier . 1,9 8,6 23. Bretter & Planken 13,113 k. F. 2,5
6. Holzpappe . . 24,8 6,7 24. Schreib- & Druck­
7. Galoschen . . . 1,0 6,7 papier .... 3,1 Pud 2.5
8. Pergamentpapier 3,0 5,6 25. Hanf- & Hanf­
9. Superphosphat . 55,5 5,6 fabrikate . . . 1,5 2,5

10. Kokosoel . . . 5,0 5,3
11. Handwerkzeug . 2,0 4,8 26. Margarine . . 2,2 2,4

12. Kohlensäure . . 1,3 4,3 27. Sohlenleder . . 0,6 2,1

13. Pflastersteine. . 111,0 4,1 28. Weizenmehl &
14. Eisen- & Stahl­ Grützen . . . 4,2 2,1

waren . ... 4,7 4,1 29. Kalziumkarbid . 1,7 1,9
15. Chevreau-, Sa­ 30. Chemikalien, wie

misch—, Lack- & Chlorkalk, Am­
andere kleinen moniak, Phos­
Leder .... 0,5 4,0 phor, Phosphor­

16. Sauerstoff . . . 11,0 3,8 säure, Schwefel
17. Elektr. Maschinen & Azeton . . . 1,2 1,9

&. elektr. Armatur 0,6 3,3 31. Chemikalien nicht
18. Tapeten . ... 3,8 3,2 besonders benannte 0,05 1,8
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WAREN Gewicht
Wert in 

Millionen
in 1000 Pud Emk.

32. Textilwaren, wie
Netze, Garne,
Maschinenriemen, 
Wachstuch, Filz, 
Strümpfe . . . 0,3 1,7

33. Tierische- &. Pflan­
zenfette .... LI 1,6

34. Kakao & Kaffee 0,8 1,6
35. Schiffe . . 10 St. (70,3 Rgt.) 1,6
36. Glaswaren &Glas 1,2 1,4
37. Baumwollgarne .
38. Landw. Maschi­

0,1 1 41,4

nen &. Geräte . 1,0 1.3
39. Schwefelsäure Ton­

erde ....................... 8,0 1,2
40. Tischlerwaren &

Fourniere . . . 0,7 1,1
41. Luxuspapier . .
42. Zwiebeln & and.

0.1 1,1

Gemüse .... 1,7 1,0

8. Finnland
1. Flachs .... 66,6 168,6
2. Kartoffeln . . . 914,1 92,2
3. Baumwollstoffe . 4,5 38,3
4. Zement .... 310,7 21,9
5. Kartoffelmehl . 24,9 19,0

6. Tiere, lebende 2390 Stück 16.2
7. Gyps ....
8. Schreib- & Druck­

237,1 14,4

papiere .... 19,5 12,2
9. Stuhlsitze . . . 10,9 10,8

10. Leinsaat .... 19,9 10,7
11. Eier........................ 3,2 9,5
12. Ziegelsteine . . 296,5 9,2
13. Flachsgarn . . 1,4 8,4
14. Segeltuch . . . 1,0 7,5
15. Alteisen .... 111,0 6,6
16. Rotationspapier 13,3 5,6
17. Wollstoffe . . . 0,2 4,9
18. Bacon .... 1,7 4,7
19. Äpfel .... 5,6 4,5
20. Butter .... 1,1

4,3 |

21. Kasein .... 3,2 3,3
22. Oelkuchen . . . 17,1 3,2 |

Wert in
WAREN Gewicht Millionen

in 1000 Pud Emk.

43. Rosinen & Früchte 0,4 1,0
44. Taback .... 0,3 1,0
45. Lederwaren auch 

Stiefel & Maschi­
nenriemen . . . 0,1 1,0

46. Packpapier & un­
gefärbtes Papier 1,0 1,0

47. Seife....................... 1,2 1,0
48. Gummi & Gum­

miwaren . . . 0,1 1,0
49. Farben .... 0,2 1,0
50. Metallwaren . . 0,2 1,0
51. Autos, Fahrräder

& deren Teile . 0,1 1,0
52. Firnis .... 0,9 1,0
53. Terpentin . . . 1,2 1,0
54. Zündhölzer, Wichse, 

Tinte, Kosmetik 0,6 1,0

Ausfuhr.
23. Wolle .... 0,5 3,1
24. Leder, roh & ge­ •

salzen .... 1,3 2,9

25. Hede...................... 1,7 2,5
26. Autos....................... 4 Stück 2,5
27. Chevreauleder . 0,5 2,4

28. Altkupfer . . . 2,1 2,2
29. Packpapier . . 4,6 2,2

30. Zwiebeln &. and.
Gemüse .... 4.0 2,2

31. Fleisch & Geflügel 1,6 1,9

32. Kraft- & Betriebs­
maschinen & de­
ren Teile . . . 1,0 1,9

33. Metallputzmittel . 0,9 1,3
34. Getreide, Mehl &

Wicken .... 4,0 1,1
35. Telephonapparate 0.07 1,0

36. Holzpappe . . . 1,3 1,0
37. Eisen- & Stahl­

waren .... 1,6 1,0
38. Frische Fische . 0,7 1,0
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WAREN
Wert in

Gewicht Millionen WAREN
in 1000 Pud Emk.

Gewicht 
n 1000 Pud

Wert in 
Millionen 

Emk.
39. Textilien, wie 40. Tischlerarbeiten . 1,0 1,0

Teppiche, Baum­
wollgarn, Säcke, 
Kleider .... 0,2 1,0

9 . Belgien. Einfuhr.
1. Eisen .... 156,5 47,0 14. Heringe . . . . 3,7 1,7
2. Stahl....................... 31,4 13,4 15. Superphosphat . 15,2 1,5
3. Zucker .... 16,5 11,5 16. Eisen-, Stahl- &
4. Thomasschlacke . 108,4 11,4 Metallwaren,
5. Kalisalze . . . 108,4 8,2 Werkzeug, Ma­
6. Eisen- &. Stahl­ schinen & deren

draht ...................... 10,4 5,8 Teile . . . . 2,9 1,4
7. Gummi & Gummi­ 17. Fahrräder, Moto-

waren (hauptsäch­ zykletten & de­
lich Galoschen) . 0,6 4,3 ren Teile. . . . 0,2 1,3

8. Wolle .... 0,6 4,1 18. Textilien (Mäntel,
9. Eisenrohre u. de­ Filz, Wollgarn,

ren Verbindungs­ Netze & Schnüre) 0,1 1,2
stücke .... 5,0 4,0 19. Taback . . . . 0,4 1,1

10. Jagdflinten und 20. Wollwaren . . 0,05 1,1
Büchsen, Revol­ 21. Baumwollwaren 0,07 1,0
ver, Patronen & 22. Photographische
Jagdutensilien . 0,2 2,7 Platten . . . . 0,1 0,5

11. Tafel-& Spiegel­ 23. Champagner, Ka­
glas ...................... 4,2 2,7 kao & kond.

12. Metalle (Blei, Milch . . . . 0,2 0,5
Zink & Zinn) . 2,0 2,3 24. Dachpappe, Pa­

13. Chemikalien . . 4,0 1,8 pier & Bücher . 1,1 0,5

9. Belgien. Ausfuhr.
1. Flachs .... 164,5 411,6 6. Stuhlsitze . . . 14,2 12,4
2. Propse 593.611 Kub. Fuss 27,5 7. Hasenfelle . . . 0,2 5,8
3. Bretter 1,309 Standard 27,3 8. Hede...................... 3,1 5,2
4. Häute & Felle, 9. Zündholzdraht . 6,4 1,2

rohe...................... 5,2 12,7 10. Fourniere . . 1,2 1,0
5. Leinsaat . . . 23,6 12,5

10. Frankreich. Einfuhr.
1. Gummi- & Gum­ 5. Kohle . . . . 107,1 5,6

miwaren . . . 1,0 10,1 6. Flugzeuge . . 5 Stück 5,0
2. Baumwollwaren 0,5 8,6 7. Wollwaren . . 0,2 4,7
3. Seiden- & Halb­ 8. Apothekerwaren 0,4 3,2

seidenwaren . . 0,1 7,5 9. Lebens- & Gen­
4. Getränke, Alko­ nusmittel (haupt­

holische . . . 2,2 5,7 sächlich getr.
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Wert in 
Millionen 

Emk.
WAREN Gewicht

in 1000 Pud

Wert in
Millionen

Emk.

Früchte, Konser- 22. Häute und Felle,
wen, Nüsse, Kä­ rohe, u. Rauch­
se, Gewürz, Mi­ werk .... 0,4 1,4
neralwaren &. 23. Traktoren . . .. 0,6 1,4
Taback) .... 2,8 3,0 24 Eisenbleche . . 2,8 1,3

10. Betriebsmaschinen 25. Textilien aus Fa­
&. deren Teile . 2,1 2,9 serstoffen, Filz,

11. Kosmetik . . 0,1 2,6 Wachstuch u. Li­
12. Leder u. Leder­ noleum . . . 0,3 1,2

waren (haupts. 26. Fahrräder u. Tei­
Chevreauleder) 0,2 2,4 le für Verkehrs­

13. Galanteriewaren mittel .... 0,2 1,0
u. Flittergold . 0,1 2,3 27. Tierische Fette

14. Elektr. Lampen u. (haupts. Olein u.
elektr. Zubehör . 0,4 2,3 Seifen) . . . 0.8 1,0

15. Instrumente, Ap­ 28. Chemikalien, Far­
parate u. Uhren . 0,1 2,1 ben u. Gerbstoffe 1,1 1,0

16. Fahrautos . . 5 Stück 1,9 29. Papier u. Druck­
17. Sorteneisen . . 5,7 1,8 sachen . . . 0,2 1,0
18. Eisen-, Stahl- u. 30. Saaten u. Blumen 0,1 0,5

Metallwaren . 0,1 1,7 31. Erden u. Steine
19. Parfüms . . . 0,04 1,7 u. Erzeugnisse da­
20. Oker .... 5,2 1,7 raus (haupts. Po­
21. Landw. Maschi­ lier- u. Schleif­

nen u. Geräte . 1,3 1,6 mittel u.Glaswaren) 1,8 0,5

10. Frankreich. Ausfuhr.
1. Flachs . . . 36,8 115,5 11. Leingarn, Lein­
2. Propse . . . 743.761 K.F. 34,4 stoffe und Hanf­
3. Baumwollstoffe 3,9 29,7 fabrikate . . . 0,4 1,2
4. Bretter . . . 1139 Stand. 23 9 12. Baumwollgarn . 0,1 1,2
5. Stuhlsitze . . 24,6 23,1 13. Altmetall und
6. Segeltuch . . 2,1 16,8 Maschinen . . 0,3 0,7
7. Leinsaat . . . 11,5 6,2 14. Lebensmittel (Kil-
8 Häute u. Felle, rohe 1,1 3,1 lo, Sprotten und
9. Butter .... 0,4 2,1 Beeren) . . . 0,3 0,5

10. Hede .... 1,2 1,9

11. Holland. Einfuhr*).
1. Weizen . . . 130,2 44,6 Kupferwaren,
2. Kohle . . . 807,9 41,3 Werkzeug u. Ei­
3. Hafer .... 100,7 19,8 sendraht . . . 17,2 17,8
4. Eisen-, Stahl- u. 5. Eisenbleche . . 15,1 7,9

*) Ein Teil der Waren, welche in der offiziellen Statistik als aus­
Holland eingeführt genannt werden, stammt aus Deutschland und ist auf dem 
Wasserwege dort eingeführt, resp. von dort ausgeführt worden.
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Emk. WAREN G,e™cht.in 1000 Pud
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Millionen 
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6. Margarine . . 6,9 7,7 22. Mähmaschinen . 2,0 1,8
7 Nüsse, Gewürz, 23. Gerste . . . 9,2 1,7

Tee, alkoholische 24. Knöpfe . . . 0,05 1.2
Getränke, Kon­ 25. Wolle .... 0,2 L2
serven . . . 6,8 7,5 26. Kakao .... 1,0 1,2

8. Schwefel in 27. Instrumente, Ap­
Stücken . . . 57,2 6,6 parate, Ferngläser

9. Zucker . . . 8,4 6,1 u. Jagdflinten . 0,06 1,2
10. Felle u.Häute,rohe 3,4 6,1 28. Textilwaren (Lei­
11. Eisen .... 18,0 5,9 nen-, Woll-, Sei­
12. Pflanzenöle den- u. Halbsei­

(haupts. Kokosöl) 4,2 5,3 denstoffe,Schnüre
13. Benzin . . . 9,2 5,1 u.Maschinenriemen) 0,2 1,2
14. Taback . . . 1,5 4,5 29. Steine u. Erden
15. Chemikalien, Far­ u. Erzeugnisse da­

ben u. Parfums raus, haupts. Mag­
(haupts. Anilinfar­ nesit, Polier- u.
ben, Chromsalze, Schleifmittel,Ton-
Glaubersalz, Es­ u. Glaswaren) . 3,1 1,0
sigsäure, Zink­ 30. Kaffee . . . 0,5 1,0
weiss, Kastoröl) 3,5 4,2 31. Thomasschlacke 9,5 1,0

16. Kakaobutter . 2,7 3,3 32. Netze .... 0,07 1,0
17. Erbsen . . . 7,0 3,1 33. Leder- u. Maschi­
18 Manna-, Buchwei­ nenriemen . . 0,2 1,0

zen- u. Herkulo- 34. Elektr. Lampen,
grützen . . . 6,4 3,0 Armatur u. elektr.

19. Baumwollwaren 0,1 2,6 Draht .... 0,1 1,0
20. Superphosphat 24,2 2,2 35. Luxuspapier und
21. Saaten u. Blu­ Bücher . . . 0,07 1,0

menzwiebeln . 0,9 2,0

11. Holland. Ausfuhr.
1. Bretter . . . 2406 Stand. 50,4 5. Fourniere . . 1,5 1,0
2. Stuhlsitze . . 3,4 3,3 6. Sleepers . . . 8603 K.Fuss 0,5
3. Flachs . . . 0,7 2,4 7. Leinsaat . . . 0,7 0,5
4. Häute u.Felle,rohe 1,1 2,1

12. Danzig. Einfuhr.
1. Zucker . . . 32,4 22,8 9. Eisen- und Stahl-
2. Taback . . . 4,4 12,9 u. Gusswaren . 1,9 2,6
3. Hafer . . . . 50,7 10,6 10. Petroleum . . 9,2 2,6
4. Weizenmehl . . 20,0 8,7 11. Erbsen . . . 5.2 2 2
5. Gerste . . . 38,8 7,5 12. Chemikalien und
6. Roggen . . . 18,4 4,5 Farben . . . 1,7 1,6
7. Kleesaat . . . 1,1 3,9 13. Wollstoffe . . 0,1 1,2
8. Kakao . . . 0,5 3,0
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14. Naphta und 18. Tee .... 0,2 0.5

Schmieröle . . 2,9 1,2 19. Papier u. Papier­
15. Eichenbretter . 1755 K.Fuss 0,8 waren, elekt. Lam­
16. Linoleum und pen, Rosinen, Ka­

Sackstoff . . 0,4 0,8 kaobutter, Pflan­
17. Maschinenteile . 0,3 0,7 zen u. Holzwaren 0,4 0,7

12. Danzig. Ausfuhr.
1. Baumwollstoffe 0,9 9,2 6. Wollstoffe . . 0,1 1,5
2. Baumwollgarn . 0,9 6,3 7. Drucksachen . 0,008 0,7
3. Spiritus . . . 4,5 5,5 8. Böttcherwaren . 1,2 0,5
4. Bretter . . . 90 Stand • 2,1 9. Liköre . . . 0,3 0,2
5. Lederabfälle . 2,2 1,9 10. Lumpen . . . 0,3 0,2

13. Norwegen. Einfuhr.
1. Heringe . . . 148,8 69,2 Fabrikzwecke u.
2, Erzeugnisse aus Chamottelehm) . 25,5 1,1

Erden und Stein 3. Superphosphat 8,3 0,7
(haupts. Lehm für 4. Tierische Fette . 0,3 0,3

13. Norwegen. Ausfuhr.
1. Baumwollstoffe . 0,8 7,7 4. Flachs .... 1,3 3,3
2. Zement .... 66,4 4,5 5. Sacklein . . . 0,2 0,2
3. Baumwollgarne . 0,6 4,5

14. Litauen. Einfuhr.
1. Eisen- und Stahl­ 3. Viehfutter u. Erb­

waren, Werkzeug L8 2,4 sen ...................... 4,5 1.1
2. Getreide . . . 7,3 1,7

14. Litauen. Ausfuhr.
1. Spiritus . . . 28,3 35,5 9. Holzwaren . . 0,3 0,7
2. Zement . . . 315,9 23,0 10. Schweine . . . 81 Stück 0,7
3. Baumwollstoffe . 1,6 13,3 11. Textilien in klei­
4. Stiefel u. Schuhe 0,5 8,8 nen Posten (Se­
5. Wollstoffe . . . 0,1 3,1 geltuch u. Lein­
6. Baumwollgarn . 0,1 L4 garn etc.) . . . 0,2 0.5
7. Liköre .... 0,2 1,0 12. Musikinstru­
8. Maschinen, Appa­ mente .... 0,1 0,4

rate und Werk­
zeug ...................... 0,3 1,0

15. Tschehoslowakei. Einfuhr.
1. Zucker, feiner 86,2 61,2 5. Eisen- u. Stahl­
2. „ Raffi­ waren .... 2,0 2,4

nade ...................... 16,2 12,4 6. Maschinen, Land-
3. Baumwollstoffe 0,2 3,3 wirtsch.- u. Be­
4. Wollstoffe . . 0,1 2,7 triebs- .... 1,1 1,2
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7. Textilien in klei- 9. Lebens- und Ge-

nen Posten (Sei- nussmittel (haupt-
de, Wachstuch, sächlich Speise-
Mäntel und Klei- zwiebeln u. Hop-
der)...................... 0,07' 1,1 fen)...................... 0,9 0,7

8. Erzeignisse aus 10. Galanterie- und
Stein und Erden 
(hauptsächl. Por­
zellan- u. Glas­
waren) .... 0,3 0,7

Musikwaren . . 0,08 0,7

15. Tschehoslowakei. Ausfuhr.

1, Lebende Tiere 2. Fische, frische . 2,1 1,3
(Kälber 122 und
Schweine 78 St.) 200 Stück 1,6

16. Polen. Einfuhr.
1. Zucker .... 60,4 44,0 schiedene in klei-
2. Fassoneisen . . 28,4 11,6 nen Posten . . 0,1 1,8
3. Hafer...................... 33,6 6,9 8. Strickwaren . . 0,1 1,5
4. Gerste .... 15,3 2,4 9. Wollstoffe . . . 0,07 1,4
5. Baumwollstoffe . 0,2 2,3 10. Eichenbretter . . 4491 K.-Fuss 0,6
6. Eisen- u. Stahl- 11. Roggen, Wicken

waren .... 1.9 2,0 und Erbsen . . 2,7 0,5
7. Textilien ver- 12. Glaswaren . . 0,6 0,5

16. Polen. Ausfuhr.
1. Fische, Häute u. brot (pain nor-

Felle, Baumwoll­
stoffe u. Schwarz-

mal)...................... 0,4 0,5

17. Aegypten. Einfuhr.
1. Baumwolle . . 7,5 41,7 3. Apfelsinen . . . 0,06 0,03
2. Tabak .... 0,2 0,6

18. Schweiz. Einfuhr.
1. Uhren u. deren 4. Kraft- und Be-

Teile .... 0,04 10,9 triebsmaschinen . 1,1 2,1
2. Juwelierarbeiten 5. Baumwollstoffe . 0,09 1,6

und Bänder aus 6. Spitzen u. Bro-
Gold- u. Silber- derien . . . . 0,02 1,4
fäden .... 0,004 3,7 7. Parfümerie, Apo-

3. Seiden- u. Halb- thekerwaren, Che-
seidenwaren . . 0,2 2,2 mikalien u. Far­

ben ...................... 0,04 1,0

19. Indien. Einfuhr.
1. Reis...................... 18,4 7,7 2 Hanf......................3,1 7,0
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3. Zucker . . . . 0,9 0,6 5. Kaffee und Tee . 0,08 0,2
4 Gewürze (Pfeffer 6. Textilien . . . 0,001 0,1

und Kaneel) . . 0,3 0,3

20. Italien. Einfuhr.
L Zitronen u. Ap­ 8. Speisezwiebeln . o,7 0,3

felsinen . . . 7,5 2,9 9. Johannisbrot . . 0,4 0,3
2. Fahrautos u. Au­ 10. Textilien (Baum­

torahmen . . . 4 Stück 2,2 wollstoffe, Seiden­
3. Rosinen . . . 0,6 1,1 waren, Hüte u.
5 Reis...................... 1,1 0,5 Kleider) . . . 0,01 0,3
6. Nüsse u. Mandeln 0,3 0,4 11. Knöpfe aus Kno­
7. Früchte, frische chen und Glas . 0,02 0,3

und getrocknete,
Kastanien und
Meerrettig . . 0,5 0,4

21. Spanien. Einfuhr.
1. Salz...................... 203,7 8,2 nen, Weintrauben

2. Apfelsinen, Zitro- und Feigen . . 0,5 0,3

22. Türkei. Einfuhr.

1. Taback . . . . 2,6 7,2 2 Johannisbrot u.
Pfeffer .... 0,7 0,5

23. Deutsch-Österreich. Einfuhr.
1. Baumwollwaren . 0,2 2,1 8. Elektr. Lampen . 0,03 0,4
2. Wolle, gefärbt . 0,9 0,8 9. Wäsche, Kissen,
3. Broderien, Bän­ Schirme, Mäntel

der u. Spitzen . 0,01 0,6 und Filzstoffe . 0,6 0,4
4. Seiden- u. Halb­ 10. Stiefel u. Hand­

seidenwaren . . 0,01 0,5 schuhe .... 0,01 0,2
5. Hüte...................... 0,01 0,5 11. Galanteriewaren
6. Landw. Maschi­ und Knöpfe . . 0,01 0,2

nen u. Geräte . 0,5 0,5 12. Sensen u. Sicheln 0,7 0,1
7. Zucker . . . . 0,6 0,5 13. Gummiwaren . 0,01 0,1

24. China. Einfuhr.
1. Reis...................... 9,1 3,7 4. Nüsse .... 0,09 0,1
2. Tee...................... 0,9 2,8 5. Seidenstoffe und
3. Taback . . . . 0,1 0,3 Dielenläufer . . 0,01 0,05

25. Kanada. Einfuhr.
1. Weizenmehl . . 7,2 3,6

26. Portugal. Einfuhr.

1. Korkholz . . . 6,4 3,0 2. Weine .. . . 0,04 0,1
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28. Japan. Einfuhr.

27. Persien. Einfuhr.
Wert in Wert in

WAREN Gewicht Millionen WAREN Gewicht Millionen
in 1000 Pud Emk. in 1000 Pud Emk.

1. Reis . . . . . 7,0 2,8 '

Photograph. Plat-

1. Zucker .... 1,4 1,1 3. Gewürze (Mus-
2. Reis....................... 2,1 0,9 katnuss u. Pfef­

fer) ...................... 0,07 0,1

29. Argentinien. Einfuhr.
1. Häute und Felle, 

rohe................. 0,8 1,3 2 Kakao .... 0,5 0,5

30. Brasilien. Einfuhr.
1. Kaffee .... 0,6 1,0

31. Bulgarien. Einfuhr.
1. Taback . . . 0,3 1,0

32. Ungarn. Einfuhr.
1. Zufallswaren, wie 

elektr. Lampen,
ten, Maschinen­
teile etc. . . . 0,1 0,6

33. Griechenland. Einfuhr.
1. Rosinen, Nüsse, 

Feigen, Johannis- brot u. Mandeln 0,3 0,5

34. Algier. Einfuhr.
1. Seegras . . . 0,9 0,4 |

35. Australien. Einfuhr.
1. Wolle .... 0,05 0,4

Ausfuhr.
17. Palestina (Ze- 19. Türkei (Wollstof-

ment) .... 107,0 7,3 fe) ......................0,02 0,5
18. Portugal (Segel­ 20. Argentinien (Li­

tuch) .... 0,2 1,6 köre) .... 0,04 0,1
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Eestis Transithandel mit Russland.
Im Ganzen gingen durch Eesti im Jahre 1924 — 9.809.898 

Pud Waren. Davon nach Russland 1.035.741 Pud und aus Russ­
land 8.774.157 Pud. Auf die einzelnen Warengruppen verteilt 
sich der Transit folgendermassen:

Nach Russland. Aus Russland
Warengruppen. In 1000 Pud.

1. Getreide. Mehl & Viehfutter .... — 5.371,0
2. Holz & Holzwaren....................... 111,3 1.916,2
3. Baumwolle, Flachs, Jute & Hanf . . 26,3 964.2
4. Lebensmittel (auch Fische), Spirituo­

sen & Getränke.................... 250,4 176,8
5. Tierische Erzeugnisse................. 0,9 116.2
6. Saaten &. Pflanzen...................... 22,5 72,6
7. Steine, Erden & Erzeugnisse daraus . 7,8 46.4
8. Häute, Leder &. Lederwaren .... 2,1 38,2
9. Textilien......................................... 5,7 37,5

10- Kunst- & Galanteriewaren, Musik­
instrumente ............................. 47,6 31.3

11. Gele, Fette & Gummi....................73,1 2.4
12. Chemikalien, Farben & Apotheker­

waren .......................................... 169,9 1,0
13. Maschinen, Instrumenten. Apparate &.

Verkehrsmittel .................................... 119,8 0.3
14. Metalle & Metallwaren.............................70,9 • —
15. Papier &. Papierwaren.......................127,3 —

Vergleichen wir den Transithandel Eestis vom Jahre 1924 
mit dem vom Jahre 1923, so sehen wir, dass der Transit nach 
Russland sich weiter verringert hat. nämlich von 1.764.258 Pud 
(1923) auf 1.035.741 Pud. Dagegen ist der Transit aus Russland 
um mehr als das Doppelte gestiegen — 4.035.791 Pud (1923) — 
8.774.157 Pud (1924). Mithin ist der Gesamttransit im Jahre 
1924 verglichen mit dem Jahre 1923 um 4.099.849 Pud gestiegen.

Dr. L.
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